
DM 1 -

Hochschulangehörige 
DM 0,30

März/April 1973 
21. Jahrgang

N r. 133

inhalt: berufsverbot - politische prozesse - wohnungskampf in frankfurt

SAFE*TY FILM ■« KODAK KODAK TRI X PAN

peter brückner- zum linken widerstand - bürgerlicher rechsstaat - inhalt

brückher zum linken widerstand - bürgerlicher rechtsstaat - inhalt

KODAK TRI X PAN SAFE.TY RLM KODAK

1 F 2824 F

darmstädterstudentenzeitung

berufsverbot - politische prozesse - wohnungskampf in frankfurt - peter



YiWX'í



Inhalt

2 betrifft: dsz

3 Wohnungskampf in Frankfurt

9 „Westend ist überall“
Foto-Dokum entation zum W oh
nungskampf in Frankfurt am Bei
spiel des Kettenhofweg 51

•  Freiheit, Gleichheit, Privateigentum!
Geschichte und Funktion des 
Rechtsstaates

21 Urs A llemann/Chr. Schneider
„Genossen gemeint sind wir!“
Teach-In-Beitrag aus Hannover

24 Peter Brückner
Opposition als „Resistance“
Ein politisch-psychologischer Bei
trag zur RAF-Diskussion

35 Einige Erscheinungsformen politi
scher Justiz in der BRD

40 Berufsverbot

m

darmstädterstudentenzeitung
N r. 133

Getreuer Kämpfer seines Herrn

Die „darm städter Studentenzeitung“ erscheint einmal alle zwei Monate.
Verleger: Studentenschaft der Technischen Hochschule Darmstadt und Studenten
schaft der Fachhochschule Darmstadt (Körperschaften des öffentlichen Rechts). 
Anschrift von Redaktion und Verlag:
61 Darmstadt, Hochschulstraße 1, Telefon 16/25 17, 33 09.
Verantwortlich: O tto Denk.
Verkaufspreis: DM 1,—, Hochschulangehörige DM0,30; Jahresabonnement incl. Post
zeitungsversand DM 6,00 (Ausland DM 7,70). Konto: S tadt- und Kreissparkasse 
Darmstadt 541397.
Nachdruck — auch auszugsweise — nur m it Genehmigung der Redaktion.
Für unverlangt eingesandte Bücher, Manuskripte und Fotos w ird keine Haftung 
übernommen.
knzeigen: Jan Kettmann, 61 Damstadt, H indenburgstraße 42, Tel. 8 55 43. Konten: 
Stadtsparkasse Damstadt 10000 335, Postscheckamt Ffm 80597.
Beilagenhinweis: Deutsche Volkszeitung, W erbeantwortkarte.
Satz und Druck: Ph. Reinheimer, Darmstadt.
Fotos: Offermann; AStA  Ffm.

1



betrifft: dsz

Der Kiassenkampf ist nicht nur in 

der gesellschaftlichen Wirklichkeit, 
sondern auch der allgemein aner
kannten Rechtsordnung weder eine 

geeignete noch erlaubte Methode 

der Auseinandersetzung; der Staats
macht verbleibt die Aufgabe, zur 

Versachlichung der industriellen 

Konflikte beizutragen.

Benda, Präsident des Bundesver- 

fasungsgerichts

Für diese Ausgabe war ursprünglich geplant, am Beispiel der politischen 
Prozesse —  vor allem gegen M itg lieder der „Roten-Arm ee-Fraktion“ —  
eine Auseinandersetzung mit den Formen politischer Justiz und ihren 
materiellen Grundlagen zu führen. Diese K ritik  des kapitalistischen 
Rechtsstaates erreichte eine neue Aktua litä t durch die brutale G ewalt
demonstration bürgerlicher Macht im Zusammenhang mit der Räumung 
des besetzten Hauses Kettenhofweg 51 in Frankfurt.

H ier wurde —  zumindest für die Teilnehmer der Protestdemonstra
tionen —  öffentlich, was sonst verborgen in den Gefängniszellen und 
Gerichtssälen unserer „fre ihe itlichen Dem okratie“ sich Geltung ver
schafft. Daß gerade denen, die polizeistaatliche W illkür unm ittelbar 
selbst erfuhren, die verfälschende und verdrehende Berichterstattung 
der offizie llen Presse als Handlangerdienst fürs Kapital erschien, 
findet seinen Ausdruck auch in diesem Heft.

Wenn in einigen Stellen der Eindruck von „Massenmedien als Draht
zieher“ entstehen kann, so darf daraus nicht geschlossen werden, daß 
„de r gut vorbereitete Boden der Rezeptionsstrukturen“ auf dem die 
antikommunistische (und ebenso auch die faschistische) Ideologie 
gedeiht, allein Ergebnis der Tätigke it von Medien sei. V ielm ehr ent
springt das falsche Bewußtsein, die Unfähigkeit das Wesen kapita
listischer Gesellschaft zu begreifen der Natur der W arenprodruktion 
selbst. Die hiervon bestimmte öffentliche Meinung wird von den Me 
dien lediglich ihrer Funktion als „M einungshändler“ gemäß möglichst 
gewinnbringend verkauft.

Das Wesen der W arenproduktion erzeugt sowohl den Rechtsstaat als 
Bedingung seiner Existenz, als auch den W iederstand kommunistischer 
Politik. Dies wird in zwei H intergrundartikeln (Brückner: Opposition als 
„R esistance“ und Freiheit, G leichheit, Privateigentum!) dargestellt.
Die Erscheinungsformen gegenwärtiger Unterdrückung sozialistischer 
Individuen und Gruppen sind Gegenstand weiterer Beiträge: Das 
Frankfurter Anwaltskollektiv ste llt die Praxis der Klassenjustiz gegen 
linke O ppositionelle  dar, im Beitrag „B eru fsverbo t“ werden die d iffe 
renzierten Formen und Präventivmaßnahmen zur Reinerhaltung des 
Staatsapparates, aber auch deren geschichtliche Vorläufer (Drittes 
Reich) untersucht.

Der Versuch der D iffamierung linker Presse, wie er jüngst von OB 
Sabais unternommen wurde, konnte le ider in diesem H eft nicht mehr 
berücksichtigt werden. Es w ird darauf zurückzukommen sein.



Wohnungskampf in Frankfurt
Es ist offensichtlich zur gängigen 
Praxis in der Demonstrationsbe
richterstattung der bürgerlichen 
Presse geworden, dem Leser einen 
bunt gemixten Cocktail vorzu
setzen, der sehr einfach durch Ab
fragen einer Checkliste hergestellt 
werden kann: Krawall? Straßen
schlacht? Schlagstockeinsatz? Was- 
^rwerfer? Barrikaden? Bürger- 
Krieg? Steine? . . .  etc. Die Würze 
wird von der Obrigkeit gratis dazu
geliefert: „Eisenplatten aus ge
stanztem Gußstahl“, „Platten, 
schlimmer als Dum-Dum-Geschos- 
se“, „Durch Spitzhacken zertrüm
merte Polizeischilde“ . . .  etc. An
wesenheit des Reporters am Ort 
des Geschehens ist dabei nicht un
bedingt erforderlich, der Phantasie 
sind hingegen keine Grenzen ge
setzt.

Eine kleine Einschränkung muß 
allerdings gemacht werden, ob
gleich sie für den Leser etwa des 
Darmstädter Echos nicht wichtig 
sein soll, sofern er nicht zufällig die 
Ereignisse direkt miterleben konn
te: Übereinstimmungen zwischen 
Zeitungsbericht und „zugrunde- 
*egendem“ Geschehen sind völlig 
zufällig und nicht beabsichtigt.

Beabsichtigt ist allerd ings die W irkung 
beim Leser, die durch derartige Berichte 
ausgelöst w ird — besonders wenn es um 
einen K onflik t wie den Frankfurter W oh
nungskampf geht, der in der Bevölkerung 
spontane Solidarisierung geweckt hat.
Die Verhaltenssteuerung der „bre iten 
Masse der Bevölkerung“ gehört ja  noch 
ins Aufgabengebiet jener Presse, die 
gerade in W estdeutschland in ein über
zeugendes Unisono der Erhaltung bürger
licher W erte einstim m t und deshalb mit 
Recht bürgerliche Presse genannt wird.
Es ist nicht rechtens, daß dieselbe Presse 
sich anmaßt, einvernehmend jene Leute 
„B ü rge r“ zu nennen, deren soziale Lage 
alles andere ist als die eines „B ürgers“ — 
und die gerade gegen jene Bürger — im 
historisch wahrsten Sinne des W ortes — 
kämpfen, die als die Charaktermasken 
des Geldkapitals den Menschen in den 
Frankfurter W ohnvierte ln durch Spekula

tion ihre Wohnungen rauben. Diese Pres
se s te ig t dort in die Arena, wo einer jener 
bürgerlichen W erte in G efahr gerät, 
nämlich die Autonomie der „V olksvertre
te r “ gegenüber dem Volk und ihre A b
hängigkeit gegenüber jenen, die zwar 
nicht M illionen zählen, aber M illionen zah
len können. Dies zu wahren in „unserer 
Dem okratie“ gegenüber einem Häuserrat, 
der den Kampf der Menschen um ihre 
Wohnungen organisiert, der keinen M agi
strat braucht, weil jene r eh nur als Interes
sengegner auftritt, dies zu wahren ist die 
Aufgabe der Presse. Darin lieg t auch die 
gesellschaftliche Relevanz der bü rgerli
chen Presse — gesellschaftlich relevant 
fü r jene, die diese Gesellschaft nach wie 
vor beherrschen und organisieren, deren 
(Spekulations)tre iben in Frankfurt aber 
w ieder einmal mehr zeigt, daß die Macht 
des großen Geldes allein die Nöte ver
ursacht, m it denen sich heute Tausende 
Frankfurter und die Menschen in vielen 
anderen Städten herumschlagen.

Daß sich „norm ale“ , fried liche „B ü rge r“ 
m it den kämpfenden Genossen im Frank
furte r W estend solidarisieren, ist fü r die 
gesamte Presse Grund genug, alles da
ranzusetzen, um — strategisch agierend — 
diese Solidarisierung zu untergraben und 
Loyalität zum herrschenden System zu 
rekonstruieren. Ihr M itte l ist die fre i er
findende, aber gezie lt suggerierende und 
hetzende „B erichtersta ttung“ . W ir wer
den unten noch einige Beispiele dazu 
bringen. W ie w e it dam it die Brücke zwi
schen Frankfurter Bevölkerung und den 
kämpfenden Mietern und Besetzern w ie
der zerschlagen werden kann, is t noch 
offen. Was hier nachgezeichnet werden 
soll, ist die Auseinandersetzung in Frank
furt, wie sie um die W ohnungsproblem ® 
Tausender Frankfurter geführt wird, 
deren Ausgang ständig davon abhängt, 
welche der kämpfenden Seiten sich die 
Massenbasis in der Bevölkerung sichern 
kann.

Wenn sich heute Tausende von Frankfur
tern auf die Seite der „jungen Leute“ , 
bzw. des Häuserrates und der S tad tte il
gruppen stellen, so lieg t das neben der 
Selbstentlarvung der in Frankfurt regie- 
rendenSPD, die ihre W ohnungs-Politik nur 
noch m ilitärisch gegen die Bevölkerung 
durchsetzt, vor allem daran, daß allen die 
Forderungen der Genossen verständlich 
sein können: es soll Schluß gemacht wer
den m it der Spekulation in den Frank
fu rte r W ohnvierte ln W estend, Nordend

und Bornheim. Es w ird nicht mehr akzep
tiert, daß leerstehende Häuser bei der 
herrschenden W ohnungsnot ungenutzt 
bleiben bis sie ve rro tte t sind, dann abge
rissen werden und Büropaläste und 
Luxuswohnungen, die keiner bezahlen 
kann, an ihre S telle gesetzt werden. Diese 
Häuser werden besetzt. W uchermieten, 
wie sie die Spekulanten besonders von 
ausländischen Familien erpressen, wer
den nicht mehr gezahlt. Über 300 Familien 
nehmen schon te il am M ietstreik. Sie zah
len entweder nur 10% ihres Lohnes oder 
gar keine M iete mehr an die Spekulanten.

Die M ieterhöhungen der W ohnungsge
sellschaften werden nicht mehr akzeptiert. 
Kürzlich haben 4000 M ieter die M ie ter
höhung durch eine solche Gesellschaft 
abgelehnt. Die M ieten steigen fü r alle; 
viele sind von Räumungen bedroht, weil 
die Spekulanten W ohnhäuser abreißen 
lassen wollen. Der Unmut is t allgemein 
und er hat sich m it der Entwicklung der 
Kämpfe bis zur W ut gesteigert. Denn 
Schritt um Schritt in der Auseinander
setzung wurde deutlicher, wer der Gegner 
ist, wo M agistrat und SPD stehen, m it 
welchen M itteln sie die M ie ter bekämp
fen. Die Geschichte der M ieterstre iks im 
W estend aus der Sicht der kämpfenden 
Familien und Genossen kennzeichnet die 
S ituation am besten:

Lucky Mietstreik

Angefangen haben die Streiks im August 
1971. Eine Handvoll ita lienischer Genossen 
der unione inquiline (M ieterunion) hatten 
wochenlang Ausländerquartiere in den 
W estendaltbauten und W ohnheimen be
sucht, um mit den Familien über die be
schissene W ohnsituation zu diskutieren. 
Und die ist fast immer d iese lbe: auf lega
le und/oder illegale W eise hat man 
die deutschen M ie te r aus dem Haus ge
trieben. Bekommt der Spekulant nicht 
gleich eine Abrißgenehmigung, so pfercht 
er einfach ausländische Arbeiterfam ilien, 
pro Zimmer eine, in das Haus, erhöht die 
M ieten um einige 100% und w e igert sich, 
die am Haus notwendigen Reparaturen 
ausführen zu lassen. Der Hausbesitzer 
und Spekulant braucht nur noch die 
Wuchermieten einzutreiben und hat dafür 
o ft seine Schlägertruppe bereit. Manche 
Hausbesitzer haben so gute Beziehungen, 
daß ihnen sogar die Polizei bei der 
W ucherm ieteneintreibung hilft.
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Nach ein iger Zeit, wenn das Haus durch 
die Überbelegung und auf Grund nicht 
durchgeführter Reparaturen vö llig  ver
wohnt ist, geht es den ausländischen 
M ietern wie den deutschen: sie werden 
rausgeworfen. Die Deutschen werden in 
die Betonwüsten der Vorstädte gesteckt, 
die Ausländer in noch schlimmere Dreck
löcher verfrachtet, oder sie kommen in 
W ohnheime, die Familie schlüpft bei Ver
wandten unter — die Enge wird noch un
erträglicher.

In der Ulmenstraße 20 begann am 10. 
August 1971 der Kampf, der erste M ie t
streik. Als die Bewohner rausgeworfen 
werden sollten, behängten sie ihr Haus — 
einen früheren Pferdestall der Barone 
von Rothschild (!) — mit Transparenten, 
sie verte ilten F lugblätte r und organis ier
ten eine Pressekonferenz. Die Zeitungen 
entdeckten ihr soziales Herz und bewun
derten die „S o lida ritä t der türkischen, 
italienischen und jugoslawischen Haus
bewohner“ .

Einen Monat später traten die Bewohner 
der A ltkönigstraße 16 ebenfalls in einen 
M ietstreik, als der Hauseigentümer S tieg
litz den türkischen A rbeitern und deut
schen Studenten gekündigt hatte. Er 
w ollte das Haus abreißen lassen. Um die 
Bewohner schneller zu vertreiben, ließ er 
m itten in den W ohnungen die Türen zu
mauern. Nach anfänglichem Zögern wur
den diese Mauern eingerissen, der Schutt 
weggeräumt, Transparante und B ilder 
an das Haus gehängt, F lugblätte r ge
schrieben. Auch hier kritis ie rte  die Presse 
die „vorze itige (!) Vernichtung von W ohn- 
raum“ und berichtete verwundert, daß 
erstmals eine kom plette Hausgemein
schaft die M iete auf 10°/o des Lohns 
reduzierte.

Die Presse vergab sich nichts, denn bis 
dahin waren die Aktionen mehr oder 
weniger kuriose Einzelfälle, denen die 
Bevölkerung eher skeptisch gegenüber
stand. Der Gedanke an Transparente und 
F lugblätte r oder gar M ietstre ik war zu 
fremd und derartige Aktionen noch zu 
selten praktiziert, als daß sie von den 
Menschen im V ierte l als reale M öglich
keit akzeptiert worden wären. Daß man 
was machen müßte, war ihnen klar, aber 
daß man was machen könnte...!?

Erst zwei weitere M ietstreiks brachten 
besonders bei den ausländischen Fa
milien den Umschwung.
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Der M ietstre ik wurde je tz t überall d isku
tiert. Es war je tz t auch nicht mehr so ab
wegig, daß manche Familie ernsthaft 
ebenfalls an M ie tstre ik dachte. 200 bis 300 
Markzahlen die ausländischen A rbe ite r o ft 
für ein kaputtes Altbauzimmer, mehr als 
die Hälfte ihres Lohns also fü r eine 
„W ohnung“ , in der die Familie zusammen
gepfercht ist. Da zwingt allein die S itua
tion d irekt zu der Überlegung, ob man es 
nicht den M ietstreikern nachmachen 
sollte. Und so wuchs allmählich die Zahl 
der M ietstreikhäuser immer mehr an. 
M itte 1972 waren es bereits 100 Häuser, 
die bestre ikt wurden. Ähnlich häuften sich 
allerd ings auch die Probleme. Heute 
stehen etwa 140 Prozesse gegen M ie t
streikende in Frankfurt an. Die Speku
lanten setzen weiter Justiz, Polizei 
und Schlägertruppen gegen die S tre iken
den und die Hausbesetzer ein. Es 
g ib t das Problem, wie die S o lida ritä t und 
der Kontakt zwischen den Häusern zu 
verstärken ist. Denn wenn Hausbewohner 
gegen die Kündigung oder gegen zu hohe 
Mieten kämpfen, dann haben sie zwar 
alle dasselbe Problem, aber sie haben 
zunächst so viele verschiedene Gegner, 
wie es Spekulanten gibt. Jedes Haus
ko llektiv füh lt sich zunächst einmal allein 
in seinem Kampf gegen seinen Verm ieter. 
Wenn einem Haus der Prozeß gemacht 
wird oder wenn es im Auftrag des Eigen
tümers von der Polizei überfallen wird, 
dann lieg t es gar nicht so d irekt auf der 
Hand, daß sich der Kollege von nebenan 
solidaris iert, denn sein Gegner ist meist 
ein ganz anderer Spekulant.

Die italienischen Kollegen und Genossen 
haben trotzdem die Isolierung der einzel
nen Häuser überwunden. Sie treffen sich 
m indestens einmal in der Woche, und 
immer kommen fünfzig und mehr A rbe ite r 
zu den Versammlungen. Sie versammeln 
sich, weil sie sinnlich konkret erfahren 
haben, daß es einen gemeinsamen G eg
ner a ller M ie tstre iker gibt, gegen den 
man sich zusammentun muß und kann: 
das Gericht, das sie im Aufträge dieser 
Spekulanten dauernd terroris iert, die 
Stadt und der Oberbürgerm eister, die sie 
im Interesse derselben Spekulanten m it 
Zuckerbrot und Peitsche einzuwickeln und 
einzuschüchtern versuchen.

Die herrschende kapitalistische Ordnung 
bedeutet fü r die Bewohner im Frankfurter 
W esten (und natürlich nicht nur fü r diese), 
M ieten zu zahlen, bis sie es nicht mehr 
können, um dann rauszufliegen. W ill man

nicht rausfliegen und soll es einem 
außerdem noch besser gehen, so muß 
man gegen die Hausbesitzer und Speku
lanten kämpfen. Nur sind die Herren 
Selmi, Marciewitz, Neufeld und andere 
nicht so einfach zu greifen. Sie lassen 
Lohnabhängige und andere Handlanger 
fü r sich kämpfen, ohne sich die Hände 
schmutzig zu machen. Und so lange der 
Kampf gegen die Spekulanten geführt w irc ^  
müssen diese, um ihre Macht zu e rh a lte r^P  
immer w ieder beweisen, daß sie es sind, 
die das H eft in der Hand halten, daß sie 
es sind, d iee inganzes Instrumentarium von 
Machtm itteln für ihre Zwecke einsetzen 
können — von Magistratsbeschlüssen bis 
zu Knüppelaktionen. Und je  härter der 
Kampf geführt wird, desto umfassender 
und eindeutiger müssen diese Macht
m ittel eingesetzt werden. Selbst die 
„ lin k e “ Frankfurter SPD ist nur so lange 
links, wie bloß über Bodenreformen 
geredet wird, so lange, wie keiner die 
W ahlversprechen von vor der Kommunal
wahl hinterher einklagt. Sobald aber eine 
eindeutige Entscheidung für oder gegen 
die Spekulanten zu fällen ist, hat sich 
diese SPD, die in Frankfurt die M ehrheit 
des Magistrats und den OB stellt, noch 
kein einziges Mal auf die Seite der M ieter 
gestellt.

V ielm ehr setzt sie die Polizei ausschließ
lich gegen die M ieter ein, wenn sie v o n ^Ä  
den Hausbesitzern gerufen wird. W ie 
sagte OB Sabais in Darmstadt noch beim 
M erck-S tre ik?: „D ie  Polizei w ird von 
denen gerufen, die sich bedroht fühlen.“ 
Dem wäre hinzuzufügen, daß die SPD- 
Stadtregierungen sie allerd ings nur 
schicken, wenn sich Spekulanten und 
Kapital bedroht fühlen. Gegen die Be
drohung der M ieter durch die Polizei 
müssen sich die M ieter selbst schützen.

Hierzu einige Beispiele aus dem Frank
furte r Wohnungskamf, die verallgem einer
sind:

Profit-Rocker im Westend

Mieterstreik Altkönigstraße 10: Als die
Bewohner nachts die vermauerten Türen 
aufbrechen, erscheinen die Bullen mit 
dem Eigentümer S tieglitz. Sie erm itteln 
zwölf Monate lang gegen die Türken und 
Deutschen wegen „Sachbeschädigung“ . 
Bullen dringen am nächsten Tag, nach 
Proklamation des Streiks, in die Räume 
der M ieter ohne Durchsuchungsbefehl 
zusammen mit dem Eigentümer ein und



reißen Plakate und Transparante weg — 
dies insgesamt dreimal. A ls S tieg litz  
später bewohnte Z immer und eine Küche 
demolieren läßt, unternimmt die Polizei 
nichts.

Friedrichstraße 3: Bei Proklamierung des 
M ieterstre iks erscheinen 30 Bullen. Sie 
verbieten das Beschriften des Abbruch
hauses. Ein Kleinbus m it der Schläger- 

fcande des Hausbesitzers fährt vor, sie 
R e g e ln  das Haus ab, reißen die Trans
parante herunter, bedrohen die M ieter im 
Haus und schlagen einen Genossen, der 
über die Mauer zu den M ietern will.
Die 30 Bullen sehen zu. Die Frankfurter 
Rundschau berichtet in großen Schlag
zeilen genau das G egenteil: „Polizei 
erzwingt Beratern Zugang zu den M ie
te rn .“

Corneliusstraße 24: Der Eigentümer des 
besetzten Hauses ruft bei der Polizei an 
und behauptet, er habe erfahren, das 
Haus sei ein internationales W affen- und 
Rauschgiftzentrum. Die Bullen glauben 
diesem Spekulanten, der zugleich Eigen
tümer der Friedrichstraße 37 ist, sofort. 
Sie umstellen früh am Morgen das Haus, 
stürmen es m it Maschinenpistolen und 
kugelsicheren W esten — und finden 
natürlich nichts.

R iesen Beispielen ließe sich eine ganze 
^ e ih e  w e iterer anhängen. Sie bezeichnen 
den Terror, dem die Bewohner ausgesetzt 
sind, sobald sie die W uchermieten nicht 
mehr bezahlen oder die Häuser nicht 
w iderstandslos dem Abbruch freigeben 
wollen.

Doch die Presse verö ffentlich t wenig 
über diesen Terror, den die wahren Terro
risten, die Bullen und die Justiz im Auftrag 
der Hausbesitzer und Spekulanten aus
üben. Sie w ird dafür später umso mehr 
schreiben und hetzen gegen diejenigen, 
die zu Steinen greifen, wenn sie sich 
gegen die Bullen verteidigen müssen, 
weil sie keine andere W affe haben. Deren 
W ut über den täglich erlittenen Terror 
irgendwann 'raus muß und bei den Bullen 
wohl nicht gerade die Falschen trifft. 
Denn die Bullen lernen wohl erst dann — 
wie die Erfahrungen zeigen — ihre Lage 
als Lohnabhängige begreifen, wenn sie 
in der Konfrontation gestanden haben. 
Solange sie ohne W iderstand ihre in den 
Kasernen aufgeladenen Aggressionen an 
den M ie ter ablassen können (und die 
Polizeiführung weiß das und w ill das),

werden sie nicht lernen, Rückgrat gegen
über ihren Auftraggebern zu entwickeln, 
wird der Gummiknüppel weiterhin Rück
gratersatz für sie bleiben.

W ie gesagt, solange es irgend geht, wird 
verschwiegen, was dieses System, bzw. 
seine Bewahrer, den OB, den Magistrat 
und die SPD in M ißkredit bringen könnte: 
daß die schönen Reden der SPD vor der 
Kommunalwahl eben nur W orte 
bleiben und im übrigen alles so funktio 
niert, w ie es dieses System verlangt — 
auch und gerade die SPD. Im Konflik t um 
die W ohnhäuser im W estend steckt eine 
Sprengkraft, die der SPD arg bedrohlich 
werden kann. Eine gerade erst in der 
Entwicklung begriffene neue Version alter 
Ideologie — das Gerede von der „Lebens
qua litä t“ — ist schon im status nascendi 
am vermodern. Denn je  mehr die 
Probleme des Wohnens in den Städten 
sich in Kämpfen der Betroffenen nieder- 
schlagen und damit die Realität sich 
gegen die Lügen der veröffentlichten 
Meinung durchzusetzen beginnt, desto 
deutlicher wird, wie sehr sich diese 
Lebensbedingungen in den Städten von 
jenen Fiktionen unterscheiden, die die 
SPD in den B egriff von der „besseren 
Lebensqualität“ hineinpackt. Die W irk 
samkeit entsprechender SPD-Programme 
zur Verbesserung der „Lebensqua litä t“ 
ist allein ideologisch meßbar — inw ieweit 
nämlich die Bevölkerung noch auf der
artige schillernde Illusionen hereinfällt. 
An der Realität ändern derartige Pro
gramme rein gar nichts.

Ihr Sinn is t es, der Bevölkerung das Un
erträgliche durch die Verm ittlung von 
Hoffnungsillusionen erträglich erscheinen 
zu lassen. Solange die Menschen nicht 
aus dem Zirkel von Wuchermieten — Illu 
sionen Vertrösten-auf-d ie-nächste-W ahl 
ausbrechen und zu kämpfen beginnen, 
merkt keiner so recht, daß die SPD zwar 
noch kein Leichnam ist, aber umso mehr 
entsetzlich stinkt. Sie stinkt nach dem 
großen Geld, in dessen Netzen sie zap
pelt. Je deutlicher ihr die Frage geste llt 
wird, wie sie das, was A rnd t verschleiernd 
ein „po litisches Problem “ nennt, lösen 
will, g ib t sie bereits die Antwort:

Soziale Konflik te  löst die SPD (nicht nur) 
in Frankfurt m ilitärisch. Der Polize iterror 
gegen Mieter, gegen A rbe ite r und S tu
denten, die ihre W ohnungsprobleme 
gegen die Spekulanten selbst lösen, ist 
der SPD erstes und letztes M itte l, wenn

sie praktisch werden muß — und nicht 
allein auf dem Papier bleiben bzw. der 
Bevölkerung die Köpfe vollsäuseln kann.

Man sollte glauben, daß nicht noch offen
sichtlicher gemacht werden kann, auf 
welcher Seite die SPD steht, als das 
durch die Polizeieinsätze der letzten 
Wochen in Frankfurt geschehen ist.
Es war nicht einmal notwendig, 
die Polizei geringfügig zu provozieren; 
das Bedürfnis der M ietstre iker und Haus
besetzer, m it der Bevölkerung in der 
Innenstadt fried lich zu diskutieren, war 
fü r die S tadt politische Provokation genug 
und reichte aus als Grund fü r den Polizei
einsatz. Wenn dennoch genügend Teile 
der Bevölkerung über den „Terror der 
Dem onstranten“ schimpfen, zeigt das, 
daß es selbst in derart offensichtlichen 
Situationen SPD, M agistrat und den Spe
kulanten gelingt, eine entsprechende 
Meinung über den ihnen zur Verfügung 
stehenden Apparat wirksam unters Volk 
zu bringen.

Dreist, ihrer Macht zur Beherrschung 
der „öffentlichen M einung“ bewußt, er
laubt es sich die Presse, selbst Erschei
nungsformen der Demonstrationen und 
Kämpfe be liebig zu verzerren — ganz zu 
schweigen von der gänzlichen Unterdrük- 
kung von H intergrundinform ationen über 
die „Lebensqua litä t“ in den W ohnvierteln, 
können: daß sie jenen Passanten, die von 
den Bullen in die Kaufhäuser geprügelt 
wurden, die m it stinkender, schmieriger 
Mainbrühe aus den W asserwerfern be
spritzt wurden oder das ganze einfach nur 
gesehen haben, kurzerhand das G egenteil 
wird einreden können. Und es waren sehr 
viele, die am Mittwoch, dem 29. 3. 73 auf 
der Zeil von den Bullen überrascht wur
den.

Der Hausbesitzer und Spekulant M arcie- 
witz, der im W estend inzwischen fast 
einen ganzen'Straßenblock am K ettenhof
weg in seine Hände und zum Teil leer
spekuliert, bzw. ein Bürohochhaus hin
spekuliert hat, hatte verfügen lassen, 
daß an diesem Mittwoch das besetzte 
Haus Kettenhofweg 51 geräumt werden 
solle. Die Justiz ha lf dem Spekulanten m it 
dem Gerichtsvollz ieher — w ider Erwarten 
zunächst ohne Polizei. D ieser wurde von 
1000 Demonstranten w ieder nach Hause 
geschickt. Die Demonstranten bildeten 
anschließend einen Zug in Richtung 
Innenstadt. Sie dem onstrierten, daß die 
zehn Bewohner des Kettenhofweges 51
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nicht iso lie rt den Spekulanten ausge
lie fe rt sind, daß das Problem viel ange
meiner ist, daß die Stadt im Interesse der 
Spekulanten systematisch brauchbaren 
und notwendigen Wohnraum zerstört. Sie 
riefen Sprechchöre und sangen Lieder ge
gen das Bündnis von Rathaus und Speku- 
latio. Polizeipräsident M üller nannte das 
„bürgerkriegsähnliche Zustände“ und 
ließ den Zug auf der Zeil von seinen 
Truppen ohne jede Vorwarnung kurzer
hand auflösen. Die Bullen prügelten 
wahllos Unbete ilig te  und Demonstranten 
und verfo lgten die Menschen — gle ichgül
tig  ob Demonstrant oder Passant — bis 
in die Hauptpost und in die Kaufhäuser. 
Heuchlerisch begründeten die Herren im 
Rathaus diesen Polize iterror m it dem 
kurzen S itzstre ik an der Hauptwache, 
währenddessen sie zum Beispiel dem 
M ultim illionär Göbel erlauben, zum Bau 
seines W estend-Center-G eldscheffe l- 
hauses eine ganze Straße eine Woche 
lang zu sperren. Die Demonstranten 
zogen nach der Auflösung des Zuges 
e ilig  in den Kettenhofweg zurück, weil sie 
eine Blitz-Räum ungs-Aktion erwarteten. 
Sie bauten in a ller Eile viel zu schwache 
Barrikaden. Und w ieder kamen die 
Bullen, w ieder ohne Vorwarnung. Zwei 
W asserwerfer durchbrachen die Barri
kaden, die Bullen begannen ihre Knüppel
orgie, die sie zeitweise auf das halbe 
W estend ausweiteten. Doch diesmal ge
lang es, den Bullen einen Strich durch 
die Rechnung zu machen, die offensicht
lich glaubten, m it Polize iterror könnten 
sie das W estend befrieden. Gegen die 
unglaubliche B ru ta litä t des Polize ie in
satzes setzten sich die Demonstranten 
m it Steinen zur W ehr und erreichten einen 
Te ile rfo lg : das Haus wurde vorerst nicht 
geräumt. Der M agistrat verfo lg te  während 
der Schlacht m it wachsendem Unbehagen 
das nicht mehr kontro llie rbare W üten se i
ner eigenen Truppen. Denn man hatte im 
W estend begriffen, daß der Kettenhofweg 
ein Exempel fü r eine gewaltsame Räu
mungswelle sein so llte ; und der M agistrat 
s te llte  fest, daß er den Konflikt, den er be
grenzen wollte, ausgedehnt hatte. Er hatte 
sich in seine eigene politische N ieder
lage hineingeknüppelt.

Bürgerkrieg?

W ähend die Bevölkerung im V ierte l sich 
während der Schlacht aktiv m it den 
Demonstranten solidarisierte, während 
auch in breiteren Kreisen der Frankfurter 
Bevölkerung verstanden wurde, daß sich

die Demonstranten legitim  zur W ehr ge
setzt hatten, wurde von den H ilfstruppen 
des Magistrats, der Presse, bereits der 
erste Versuch gestartet, das lädierte 
Image der O brigke it w ieder aufzubessern 
und die Demonstranten w ieder in jene 
Ecke zurückzutreiben, wo sie nach dem 
W illen von Spekulanten und M agistrat 
möglichst niedergehalten werden sollen: 
in die Ecke der politischen W irkungs
losigkeit. Der OB und die Presse griffen 
zum stets Bewährten und ließen w ieder 
einmal das libera le Gezeter gegen „d ie  
G ew alt“ vom Stapel, wobei sie gleich die 
Definition dessen, was Gewalt sei, m it
lieferten und zum Maßstab nahmen. Für 
sie ist der Terror der Bullen in den letzten 
Jahren keine Gewalt, genausowenig die 
Hetze, die sie täglich gegen M inderheiten 
und politisch aktive Gruppen loslassen; 
für lie ist die Denunziation von Gewalt 
ein taktisch einzusetzendes politisches 
Kalkül, um ihre Herrschaft abzusichern. 
Dies wird scheinheilig in den Schleier der 
G ew altlosigke it gehüllt, obwohl schon 
jedes Schulkind die „D re i G ewalten“ aus
wendig lernt, die aber wohl nur so heißen, 
jedoch keine G ewalt sind?!

Für die M ie tstre iker ist die Gewalt in 
Form von W uchermieten, Räumungskla
gen, Polize iterror Realität und wenn 
ihre Reaktionen darauf gewaltsam aus- 
fallen, ist das allenfalls ein Indiz dafür, 
welche Gewalt täglich auf sie ausgeübt 
wird. Viele Frankfurter haben sich mit den 
Aktionen der M iestre iker voll und ganz 
iden tifiz ie rt und nicht die Arndt'sche re
pressive Differenzierung vorgenommen 
zwischen „berechtigten Interessen“ und 
„krim inellen A ktionen“ , die den Leuten 
nur w ieder ihre Handlungsmöglichkeiten 
nehmen soll.

Daran konnte auch die Reaktion der 
Presse nichts ändern, die die Demon
stration global zu diffam ieren und ver
hetzen suchte:
„500 Polizisten und etwa 1000 linksradikale 
Demonstranten prallten gesten in Frankfurt 
in blutigen Straßenschlachten aufeinander. 
Die Kommunisten in graugrünen Parkas 
oder dunklen Lederjacken mit Sturzhelmen 
bombardierten die Polizisten mit pfund
schweren Pflastersteinen und Eisenklammern. 
16 Beamte brachen blutüberströmt zu
sammen.“
So der B ild-Jargon.

Bei den folgenden Demonstrationen 
kris ta llis ierte  sich a llerd ings eine Linie

der Bekämpfung des W ohnungskampfes 
im W estend heraus, die etwas w irkungs
vo ller für die De-Solidarisierung der Be
völkerung — dem wesentlichen Ziel der 
Bemühungen der SPD und ihres O ber
bürgerm eisters — zu sein schien:

Eine Attrappe wird präpariert

Auch der M agistrat hatte gesehen, wie 
groß die öffentliche S olidaritä t auch ur 
gerade nach der Verte idigung des K etten
hofweges 51 war und begriff, daß die 
beabsichtigte Isolierung und dam it Ver
nichtung des W ohnungskampfes der G e
nossen im W estend nicht über die D iffa
mierung und Krim inalisierung der Demon
strationen in ihrer Gesamtheit zu erreichen 
war. Man begann m it einer Spal
tungstaktik. M it einem Male gab es in 
den offiz ie llen Verlautbarungen die große 
Masse der Demonstranten, die nur fr ie d 
lich demonstrieren wollten, und die kle i
nere Gruppe der Krawallmacher — die zu 
allem Überfluß auch noch von außerhalb 
kämen.

In letzterer lokalis ierte man je tz t den 
Sündenbock, auf den es dreinzuschlagen 
galt. Von Demonstration zu Demonstra
tion wurde die Gruppe genauer abge
grenzt und das Interpretationsraster, 
das die immer neuen „K raw a lle “ als ver
ursacht durch jene „P o litrocke r“ erkläre 
sollte, den Leuten eingehämmert. Dies 
wurden diffam iert, für die anderen hoffte 
Arndt, „daß die Solidarisierung der ge
waltlosen Demonstranten m it der Polizei 
nun endlich beginnt“ . Beides ist gleich 
ungeheuerlich unverschämt, da diese 
Teile- und Herrschetaktik lediglich die im 
W ohnungskampf unverschleiert zutage 
getretenen Fronten neuerlich durch die 
Konstruktion eines künstlich geschaffenen 
Gegners verschleiern soll. Diese tota le 
Verkehrung der Fronten konnte allerdings 
nur m it Unterstützung der Presse vo ll
zogen werden, die nichts besseres zu 
tun hatte, als m it der Hetze gegen 
„terroristische Dem onstranten“ dem 
Magistrat, OB und der SPD kräftig unter 
die Arme zu greifen.

Jeder Dem onstrationsteilnehm er hatte 
sich sicher nach der großen M ieterdem on
stration am Samstag, dem 31. 3. 1973 ge
fragt, wie wohl die Polizeiführung den 
vö llig  unverm ittelten Polizeieinsatz an der 
Hauptwache begründen wollte, dem nicht 
die geringste Provokation von seiten der 
Demonstranten vorangegangen war.

6



Rotbücher

Die Bullen begannen nämlich ohne je g 
liche Vorwarnung und ohne sichtbaren 
Grund eine Seite des Fußgängerweges 
auf der Zeil, wo sehr vie le unbete ilig te  
Passanten standen, mit W asserwerfen 
und Knüppeleinsatz zu räumen. Von der 
Hauptwache erschallten wütende Sprech
chöre. Daraufhin wurde unter übelsten 
Knüppeleinsätzen und Kesseltreiben

Stück fü r Stück die Hauptwache bis zum 
oetheplatz hinauf geräumt. A lle  Demon
stranten, Passanten, Körperbehinderte, 
Kinder, Straßenverkäufer etc., die sich 

dort aufhielten, wurden O pfer der Knüp
pelei.

Die Bullen handelten sich schließlich die 
Gegenwehr der Demonstranten durch 
Steinwürfe ein. Polizeiführung, M agist
rat und Presse jedoch berichteten tags 
darauf von abenteuerlich anmutender 
Ausrüstung der Demonstranten, die 
waffenstarrend aufgetreten sein müßten, 
die Straße blockiert hätten (die allerd ings 
schon vie l früher von den Bullen abge
sperrt worden war), die beim Kranzier 
Scheiben eingeworfen hätten (was Kranz
ier hinterher dem entierte) etc. etc. Die 
Schreiber derartiger Berichte können un
möglich an der Frankfurter Hauptwache 
gewesen sein; denn die Reporter, die da 
waren, sind zum großen Teil selbst von 
Bullen verprügelt worden. Wenn sich das 

icht mehr in den Reportagen w iederfin- 
en läßt, is t das bezeichnend für die 

Pressefre iheit in den Redaktionsstuben.

Kennzeichnend fü r die weiteren W oh
nungskampfdemonstrationen war, daß das 
Syndikat aus Magistrat, OB und Presse 
sich aus jede r Demonstration entweder 
periphere Vorfä lle  herauspickte, auf
bauschte, den wesentlichen Inhalt der 
Demonstration dam it erdrückte und den 
Kampf zu verhetzen suchte, oder gar, 
daß dieses P rofitrocker-Syndikat zur 
Durchführung des W ohnungskampfes von 
oben im Dienste der Spekulanten die An
lässe zur Verhetzung der Demonstranten 
gar selber produzierte. Diese Eigenpro
duktionen in Sachen Krawall posaunten 
sie dann selbst noch propagandistisch aus, 
als die Provokation der Demonstranten. Ein 
Beispiel, wie die Bullen Krawalle produ
zierten, um sie später den Demonstranten 
in die Schuhe zu schieben, fo lg t unten. 
Für den ersten Fall hingegen ist die 
Ausschlachtung des Zusammenstoßes 
m it Rudi A rnd t am 4. 4. 1973 bezeichnend: 
Die m ilitärische Besetzung des W estend 
durch Bullen nachts ab 2.00 Uhr, aus
gerüstet m it Maschinenpistolen, Feuer

wehrschläuchen, F lutlichtanlagen, gepan
zerten Wagen, die A larm bereitschaft in 
den Krankenhäusern entlarvte deutlich wie 
nie zuvor, daß Frankfurts sozialdemago
gische Partei bere it war, gar ein B lu t
bad in Kauf zu nehmen, wenn es um die 
Befriedigung der Spekulantenwünsche 
geht, daß diese sozialdemagogische 
Partei letztlich nur noch in der Lage ist, 
soziale Konflik te  m ilitärisch zu lösen.
Dieses häßliche Bild war notwendig, um 
den Spekulanten M arciew itz und Neufeld 
Genüge zu tun, es mußte aber so schnell 
wie möglich w ieder weg. Dazu schob man 
den schwarzen Peter schnell weiter. Das 
häßliche Bild mußte durch ein noch häß
licheres übertüncht werden, das dem Geg
ner angelastet werden konnte. Dieses 
noch häßlichere B ild produzierte wiederum 
jener, der schon fü r den täglichen Polizei
terror, wie er oben in wenigen Beispielen 
angedeutet wurde, verantwortlich ist, 
jenen Terror, der durchaus an den Terror 
der Nazis gegenüber der Bevölkerung 
im D ritten Reich erinnert: OB Rudi Arndt. 
D ieser Zyniker wagte es, denjenigen, 
denen er gerade 12 Stunden vorher durch 
polizeiliche Räumung die Wohnung ge
waltsam genommen und zerstört hatte, 
und deren W ut er zu verantworten hat, zu 
sagen: „D iese haßerfüllten Gesichter 
habe ich zum ersten Mal am 2. März 1933 
gesehen, als die SA meinen Vater nieder
stachen“ — als er am Rande der zu Ende 
gehenden Kundgebung von einigen De
monstranten bedrängt wurde. Dabei haben 
sie ihm nicht einmal ein blaues Auge 
geschlagen, nur gestützt mußte der 
schlappe Rudi werden, als er bei seinem 
„geordneten Rückzug“ auf 150 m aus der 
Puste geraten war, während sich die De
monstranten schon fast w ieder daran ge
wöhnt hatten, von seinen prügelnden 
Bullen gehetzt zu werden.

Die liberale Hetzpresse
Die Frankfurter Rundschau, die 
manche noch immer zu Unrecht auf 
Grund lang leb iger Ideologien fü r eine 
linksliberale Zeitung halten, s te llte  sich 
in d ieser S ituation e indeutig auf die 
Seite jener, die den Häuserkampf der 
W estend-M ie ter diffam ieren und bekämp
fen. Sie packte in ih rer Abendausgabe 
in eine zehn Zentim eter hohe Schlagzeile 
über die ganze B re ite : „Rudi A rnd t w ill 
Haß nicht m it Gewalt beantw orten!“ Das 
ist jedoch weder großzügig noch sozial, 
sondern übelste Verdrehung eines Ur- 
sache-W irkungs-Zusammenhangs — und
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das ist typisch für den „W ohnungskam pf“ 
der Frankfurter Sozialdemagogen und 
ihrer Presse.

Unter diesem Balken hatte die Rundschau 
ihre Seiten derart mit verschle ierter Hetze 
gegen die Demonstranten vollgetankt, 
daß sie über Demonstration und Kundge
bung an der Hauptwache kein inhaltliches 
W ort verlor. Genau aber in dieser Kund
gebung berichteten M ietstreiker, Haus
besetzer, Passanten und aus dem 
Kettenhofweg Geräumte über die Lebens
bedingungen in ihren Häusern, über den 
Kampf, den sie gegen Bullen, Magistrat, 
Justiz und Spekulanten führen. Aus diesen 
Berichten stammt das M aterial dieses 
Artikels, jedoch waren die vorgebrachten 
Beispiele noch weitaus umfangreicher und 
v ie lfä ltige r als hier w iedergegeben werden 
kann. Die Rundschau hingegen hatte da
für nur einen einzigen hämischen Satz 
übrig: jene „wühlten in der Vergangen
he it.“

Längst hat es inzwischen die Presse ge
schafft, den Inhalt von Demonstrationen 
in Frankfurt, die Berichte aus den M ie t
streikhäusern, aus den Sanierungsvier
teln, die solidarische Meinung von Teilen 
der Bevölkerung und die der Demonstran
ten fast vö llig  aus ihren Berichten heraus
zuhalten, a llenfa lls bring t sie Peripheres 
und Belangloses, Formales oder gar Er
fundenes, bzw. die Zweckmeldungen von 
Polizeiführung und M agistrat füllen die 
Zeilen. Und es fä llt dann sehr schwer, mit 
einem Artike l wie dem vorliegenden all 
das zurechtzurücken, was die Presse mit 
brutaler, gewaltsam er Phantasie den u n i 
form ierten Lesern als „In fo rm a tion “ ver
kauft. Es g ib t in W estdeutschland keine 
wirksame (nicht einmal libera le) opposi
tionelle  Presse. In gefächerter Konform i
tä t setzt sie im konkreten Frankfurter Fall 
die K rim inalis ierungs- und Verhetzungs
kampagne des M agistrats um. Die Bullen 
können G ifts to ffe  und Tränengas in das 
W asser der W asserwerfer mischen (wie 
von Ärzten am Samstag dem 7. 4. 73 fes t
geste llt), sie können zivile G reiftrupps 
bilden und be liebig Leute verhaften 
(ebenfalls am 7. 4. 73). Sie können immer 
w ieder Knüppelorgien durchführen — 
immer w ieder sind es aber die Demon
stranten, die für „K raw a lle “ und Gewalt 
verantwortlich gemacht werden. Die Rund
schau em pört sich über die „B ru ta litä t“ , 
m it der ein Bulle in den Arsch getreten 
wird, ignorie rt jedoch die B ru ta litä t der 
„S taa tsgew a lt“ (ähnlich wurde kürzlich 
w ieder einmal über Vietnam berichtet: Die
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angeblichen Folterungen amerikanischer 
Bom berpiloten in der nordvietnamesischen 
Gefangenschaft wurden lautstark als Ver
stoß gegen die Menschenrechte denun
ziert. Daß aber diese Piloten mit dem 
Abwurf von Bomben auf nordvietnam esi
sches Territorium  bereits gegen die 
Menschenrechte verstoßen hatten, ließ 
man stillschweigend unter den Tisch 
fallen.)

Eine kleine Ausnahme b ilde t der Hessi
sche Rundfunk gegenüber der vere inheit
lichten Presse, der ab und zu versucht, 
den w irklichen Vorfä llen durch die V er
schleierung der Polizeiführung hindurch 
auf die Spur zu kommen.

W ie dort am Montag, dem 9. 4. 73 berichtet 
wurde, hat die Polizei auf der Demonstra
tion am vorausgegangenen Samstag zum 
ersten Mal in Frankfurt in großem Umfang 
den Einsatz von zivilen G reiftrupps ge
testet. Es wurden also nicht nur die üb
lichen Heere von Polizeispitzeln und Foto
grafen eingesetzt, deren A rbe itsergeb
nisse später o ft Grundlage für Berufs
verbot, Ausweisungen etc. werden (das 
wissen inzwischen die Demonstranten und 
versuchen deshalb diese Aufnahmen zu 
verhindern — nicht a llerd ings aus dem 
Grund, wie ihn die Polizeiführung dauernd 
suggeriert, um geplante „S tra fta te n “ un
gestört durchführen zu können), sondern 
diesmal war die Aufgabe der Z ivilbullen 
zusätzlich die Durchführung umfangreicher 
Festnahmen. Selbst in Berlin, dessen Po
lizei ob ihrer B ru ta litä t besonders bekannt 
ist, werden solche Einsätze nicht mehr 
durchgeführt, weil man an ihrer Legalität 
zweifelt. Ein Reporter des HR brachte in 
der genannten Zeitfunksendung eine Zu
sammenstellung von Vorfällen, die — je 
weils be legt durch mehrere Zeugen — 
dokum entiert, daß die Z iv ilbullen als 
anonyme Schläger und nicht als ordent
liche „B eam te“ gew irkt haben.

Mehrfach sind diese „Z iv ilis te n “ nach der 
Auflösung der Demonstration in kleine 
Gruppen abziehender Demonstranten ge
stürm t und haben einige von diesen w ill
kürlich festgenommen. Darunter waren 
auch Passanten — die je tz t wegen Land
friedensbruch angeklagt werden! Polizei
präsident M üller wich in dieser Sendung 
des HR Fragen nach einer Stellungnahme 
aus. Er mußte im Gegenteil bestätigen, 
daß umfassende Einsätze von Z iv ilbullen 
e rfo lg t waren, die den Auftrag hatten, 
nach Abschluß der Demonstration Fest
nahmen vorzunehmen. M üller sagte: 
„Festnahmen von S tra ftä tern“ — die

Demonstration war jedoch bis zum Einsatz 
der Z iv ilbullen friedlich verlaufen. Daß 
trotzdem die G reiftrupps in Aktion traten, 
zeigt, daß diese Provokationen notwendig 
waren, um die vom M agistrat gewünsch
ten „bürgerkriegsähnlichen Zustände“ zu 
inszenieren.
Denn die Tumulte, die durch die Z iv il
bullen entstanden, dienten wiederum als 
Vorwand für den massiven Einsatz der 
Bereitschaftspolizei. So entstanden die 
„K raw a lle “ , nicht aber durch die Provo
kation der sogenannten — allerdings, 
was die Bekleidung be trifft, etwas prä
potenten -  „P o litrocke r“ .
Die Deklaration „P o litrocke r“ ist inzwi
schen ein Superhit geworden. Längst ver
steht man darunter nicht mehr eine kleine 
lockere Gruppierung von — bei Demon
stranten — vermummten (Taschentücher 
gegen Tränengas) und behelmten (gegen 
Bullenhiebe) Jugendlichen mit schwarzen 
Fahnen. Inzwischen seien jene „P o lit
rocker“ bereits eine feste „pa ram ilitä ri
sche Organisation, die dem Staat ans Le
der w ill“ (Münchens O berbulle Schreiber) 
in der Frankfurter Rundschau v. 19. 4. 73) 
Das Darmstädter Echo sieht sie in pro
jektiven W ahnvorstellungen gar als re i
sende Schlägertruppe, die jede Demon
stration zum Anlaß für Gewalttaten nimmt.

Trotz der offensichtlich abstrusen Identi
fikation von Anarchisten und fester Orga 
nisation, oder Frankfurter Anarchos und® 
Bonner „K P D “ -Rathausbesetzern ahnen 
die Herrschenden eines recht gut, was 
sich völlig  verzerrt auch im hysterischen 
Gezeter der CDU vor einem „heißen 
Sommer“ ausdrückt, daß anders als im 
Substitutionalism us der M L-Druck-und- 
Verlagsbewegung der letzten Jahre sich 
in den Betrieben, in den W ohnsiedlungen, 
in den Unis und Schulen Anfänge von 
Realbewegungen abzeichnen, für deren 
Bekämpfung schon je tz t das geeignete 
W erkzeug bere itge legt wird.
Als Schlußbemerkung dieses Beitrages 
b le ib t nur, dem jenigen zu em pfeh
len, der nicht begreifen kann, daß Demon
stranten sich mit allen ihnen zur Verfügung 
stehenden Kräften gegen den Bullenterror 
wehren: er möge an einer jener Frank
furter Demonstrationen teilnehmen, auf 
denen die Polizei demonstriert, wie man 
Straßenschlachten in itiert, und später 
die Presse dem onstriert, wie man 
diese Schlachten den Demonstranten in 
die Schuhe schiebt. Zur weitergehenden 
Analyse liefern die folgenden A rtike l hin
reichend M aterialien.





Jeder kennt mittlerweile die Situation im 
Westend und in den anderen Frankfurter 
Stadtteilen: Zerstörung von Wohnraum, 
Vertreibung der Bevölkerung aus den al

ten Stadtvierteln, Errichtung von Bürohochhäusern 
und teuren Zweitwohnungen für die Bosse in der 
Innenstadt und sterilen und teuren Wohnsilos am 
Stadtrand. In den Altbauten werden die Bewohner 
von den Spekulanten wie Vieh zusammengepfercht 
und müssen die Hälfte ihres Lohns für Wuchermieten 
bezahlen. Reparaturen werden nicht ausgeführt, 
um für die dadurch verkommenen Häuser die Ab
bruchgenehmigung zu erhalten.
Die Mieter und Hausbesetzer haben sich dort im 
Kampf gegen Mietwucher und Spekulation zusam
mengeschlossen.
Die Solidarisierung der Bevölkerung mit diesem 
Kampf soll durch gezielte Hetze und Kriminalisierung 
von Seiten der bürgerlichen Presse verhindert wer
den. Durch massiven Polizeieinsatz soll dieser Kampf 
erstickt und der kapitalistischen Wohnpolitik der Weg 
freigeräumt werden.
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2.00 Uhr: Der Telefonanschluß des be
setzten Hauses wird gekappt, die 
Krankenhäuser auf Alarmstufe I gesetzt.

4.00 Uhr: Sieben Hundertschaften Polizei 
umstellen den Kettenhofweg 51. Die Ge
gend um das Haus wird mit Scheinwer
fern ausgeleuchtet, Feuerwehrschläuche 
werden an Hydranten angeschlossen, 
Spezialtrupps in Asbestanzügen und 
Maschinenpistolen im Anschlag werden 
vor dem Haus postiert, Leute mit Äxten 
und Schlagstöcken sowie Motorsägen 
machen sich bereit.
Den Bewohnern wird ein Hausdurch
suchungsbefehl präsentiert -  Vorwand: 
Es bestehe der dringende Verdacht, daß 
im Haus Molotowcocktails lagerten . . .



Kissel, Präsident des Ober 
landesgerichtes: „Zum 
Rechtsschutz des Staats
bürgers gehört auch die 
Vollstreckung gerichtlicher 
Urteile . . . .  und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob dieser 
Anspruch in eine

Zeitströmung paßt oder 
nicht, ob er dem einen 
oder anderen unsozial 

erscheint . .

Es ist vollstreckt. 
Polizeipräsident Müller 

reibt sich die Hände.



„Den bedingungslosen Haß in manchen Gesichtern 
sah ich schon einmal 
bei SA-Leuten, 
die am 2. Mai 1933 
meinen Vater 
niederstachen.”
OB Arndt 
am 4. April 1973 
an der
Hauptwache.



Der Kettenhofweg war nur der 
A n fa n g !

0  4 besetzte Häuser sollen demnächst zwangsweise geräumt werden
0  82 Verfahren gegen Teilnehmer an den Demonstrationen stehen an
0  zur Zeit laufen 150 Mietprozesse 
0  2000 Frankfurter Familien befinden sich im Mietstreik

D e r  

W o h n u n g s k a m p f  g e h t  
weiter!



Man kann es der FAZ nachfühlen, 
wenn sie im Zusammenhang mit 
den Demonstrationen von Tausen
den — in Frankfurt gegen Miet- 
wucker, in Bonn gegen den Besuch 
Thieus — besorgt mahnt: „Erst 
muß die Verbindlichkeit von Gesetz 
und Ordnung feststehen, ehe man 
den Mißstand prüft, auf den die Tat 
fees Rechtsbrechers aufmerksam 
macht.“ (FAZ vom 13. 4. 73). Wenn 
die FAZ mit Rechtsbrecher auch 
nicht diejenigen meint, die das 
Recht auf menschenwürdige Woh
nung mit dem Einsatz von 700 
schwerbewaffneten Polizisten bre
chen, die das Recht auf Demon
strationsfreiheit durch Polizei
schläger auflösen lassen, so be
fürchtet sie mit Recht, daß die 
Mehrheit der Bevölkerung den auf
marschierenden Ordnungskräften 
nicht länger den Rücken für die 
Knüppel beugt. Sie bangt mit Recht 
um die Zukunft von geordnetem 
Wasserwerfereinsatz, von geordne
ten Tränengaskommandos, von 
ordentlich studierenden Studenten 
und ordentlich arbeitenden Arbei
tern; vor allem wohl um ordentliche 
■w-ofite.

Zu Recht weist sie darauf hin, daß 
es wichtig wäre, „zu erkennen, daß 
es auf der Straße nicht um den 
Hausbesitzer und seine Gewinn
spekulation geht, sondern um die 
Geltung der Rechtsordnung, in 
diesem Falle die Durchsetzung 
eines Gerichtsurteils und die Auf
rechterhaltung der Konventionen... 
Niemals hätte ein Mißstand in der 
Universität, in der Baupolitik der 
großen Städte, in Persien oder 
Vietnam rechtfertigen dürfen, daß 
bei Protesten die Spielregeln der 
Verfassung für den politischen 
Kampf teilweise außer Kraft ge
setzt werden.“
All den von „Mißständen“ Betrof
fenen gibt die FAZ den zynischen 
Pat, anstatt mit Demonstrationen 
die Ordnung dieses Landes zu 
stören, doch das Bundesverfas
sungsgericht anzurufen, wenn sie 
sich ungerecht behandelt fühlten. 
Dieser Rat wird seine Wirkung nicht 
verfehlen, denn noch funktioniert 
die Ideologie des Rechtsstaates, 
wie sie einer seiner hervorragenden 
Vertreter — der Verfassungs
rechtler Smend — formulierte: „Er 
(der Bürger) erfährt an einer mög

licherweise auch ihn einmal betref
fenden sehr konkreten Lage, daß 
er nicht nur ein Sandkorn in einer 
anonymen Massengesellschaft, 
sondern eine ganz persönlich in 
ihrer Würde grundsätzlich ge
schützte Person ist.“

Noch ist die Aura weitgehend intakt, die die 
oberste Wahrerin rechtsstaatlicher Werte, das 
Bundesverfassungsgericht umgibt: der an
geblich über jeder Politik und jedem gesell
schaftlichen Interesse stehenden Verfassungs
hüterin. Daß schon allein aufgrund des Wahl
verfahrens (die Richter werden teils durch 
den Wahlmännerausschuß des Bundestages, 
teils durch den Bundesrat gewählt) sowie 
durch die in § 3 BVGG festgesetzten Krite
rien der Zusammensetzung der Senate (3 
Bundesrichter und 5 Politiker) der politische 
Charakter der Besetzung dieses Gerichts ganz 
offensichtlich ist, hindert die bürgerliche 
Presse nicht, streng an der Ideologie von der 
unpolitischen Verfassungshüterin festzuhal
ten -.Obwohl also Politiker die Richterwahlen 
vornehmen, wird nie auch nur der Eindruck 
erweckt werden dürfen, es handele sidj dabei 
um politische Entscheidungen.“
(Welt vom 8. 12. 71)
Das solcherart in den Rang der absolut neu
tralen Institution erhobene BVG und be
sonders sein Präsident Benda verdienen 
deshalb nähere Betrachtung.

Freiheit,
Gleichheit,

Privateigentum!
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Ein „akzeptabler liberaler“ Mann

Hilfreich leistet Benda in seinem Buch 
„Industrielle Herrschaft und sozialer Staat“ 
Unterstützung bei dem Versudt, den bürger
lichen Spruch „jedem sein Recht“ auf seinen 
Sinn hin zu untersuchen. Die Direktheit und 
Offenheit seiner Argumentation verblüfft 
nidit nur, er erweist sich damit audt der 
Aufgabe gewadiscn, die der damalige Bundes
minister Schmückcr anläßlich der Schlüssel
übergabe für das neue Gebäude des BVG 
1969 bezeichnet hatte: „Gerade heute, in 
einer Zeit der Unruhe, die alles in Frage 
zu stellen bereit ist, von Sitte und Religion 
bis zur Ordnung und Recht, wird dieses 
Gericht als Hort der Rechtsordnung von 
großen Aufgaben bedrängt.“
Als Einführung in die Gedankenwelt des 
Benda und um seinen Wunsch nach sachlicher 
Auseinandersetzung zu zeigen, mag folgendes 
dienen: „Wenn bei dem Sozialpartner darüber 
Einverständnis erzielt werden könnte, daß 
die freie Unternehmerwirtschaft den höch
sten Lebensstandard für alle hervorzubringen 
vermag, dann wäre der Weg frei für eine 
von ideologischem Ballast befreite Auseinan
dersetzung,.“ (S. 208)
Das hohe Lied der Sozialpartnerschaft sin
gend weist er dann sogleich den einen Partner 
in die Schranken. „Der soziale Nachholbedarf 
der Arbeitnehmer ist weitgehend gedeckt“.
(S. 236) Nachdem er damit die Belange von 
über 80% der Bevölkerung aufs Rechte ge
würdigt hat, sorgt er sich um die restlichen 
20% .
„Es kann durchaus gefragt werden, ob sich 
nicht auch das Risiko größerer Arbeitskämpfe 
in einer modernen Industriegesellschaft der
artig gesteigert hat, daß die schädlichen Aus
wirkungen die erreichbaren sozialen Vorteile 
nicht mehr auf wiegen können. Hieraus folgt, 
daß der Staat mit gesetzlichen Mitteln gegen 
Arbeitskämpfe dann Vorgehen kann, wenn 
diese in erheblicher Weise die Belange der 
Allgemeinheit berühren.“ (S. 259). 
Fatalerweise wurde einst das Arbeitskampf
recht verfassungsrechtlich verankert, aber 
Benda, der oberste Verfassungsrichter meint, 
„daß der Bundesgesetzgeber vor diesen Be
stimmungen nicht Halt machen müßte.“
Benda weiß nicht nur, wie man Schaden von 
der „Industriegesellschaft“ wenden, sondern 
auch, wie man ihren Nutzen, zumindest den 
der 20% mehren kann. Er hält die gesetz
liche Einführung der Zwangsschlichtung für 
verfassungsrechtlich zulässig, und bedauert, 
daß diese bisher nicht erfolgt sei:

„Es ist kaum anzunehmen, daß die betonte 
Zurückhaltung des Gesetzgebers sich auf die 
Dauer auszahlen wird.“ (S. 279). Der mit 
den Stimmen der SPD gewählte BVG-Präsi- 
dent hat auch konkrete Vorschläge zur Hand, 
wie sich’s auszahlen könnte: „Indem ein 
Niveau der Lohnhöhe oder andere Arbeit
nehmerrechte festgelegt wird, das nicht über
schritten werden darf.“ (S. 232).
Nach dieser Dokumentation der Neutralität 
und Interesscnunabhängigkcit Bendas werden 
sicherlich auch die letzten Zweifler an der 
Eignung Bendas für das Amt des Präsidenten 
des BVG verstummen müssen. Bietet er dodi 
zudem zuverlässige Gewähr dafür, bei den 
in Gegenwart und Zukunft zunehmend an
fallenden Entscheidungen über Notstands
maßnahmen und Maßnahmen im Vorfeld des 
Notstands, wie Parteiverbote, offene Ein
führung von Vorbeugehaft, Nichteinstellung 
von linken Beamten und Streikverbote den 
Text der Verfassung bis auf die äußerst 
mögliche Ausdehnung zu strapazieren.
Auch das Grundgesetz scheint ihm in vielen 
Punkten überholt. Artikel 15 des Grund
gesetzes, die Sozialisierungsermächtigung 
von Schlüsselindustrien, erkennt er als eine 
Jugendsünde derer, die den Artikel be
schlossen. „Die Sozialisierung ist nicht nur 
kein geeignetes Mittel, wirtschaftliche Herr
schaftsverhältnisse zu überwinden, sondern 
sie ist auch überflüssig (S. 384).
Die These von der rechtlichen Oberholtheit 
des Sozialisierungsartikels wird dann so 
erläutert: „Artikel 15 ist nicht die konse
quente Konkretisierung der Sozialstaatsidee, 
sondern steht zu dieser eher im Widerspruch.“ 
(S. 364).
Wie die Sozialstaatsklausel — Art. 20 GG — 
richtig interpretiert werden müsse, um die 
Interessen aller zu schonen, macht er im 
folgenden deutlich, wenn er sagt, jede Aus
legung der Sozialstaatsklausel sei falsch,
„die auf eine Beseitigung der sich nach öko
nomischen Gesetzen, d. h. nach Wettbewerbs
grundsätzen richtenden Marktwirtschaft und 
des frei sich selbst verantwortenden Unter
nehmertums hinauslaufen würde.“ (S. 174)
In seinem Druckwerk „Die Notstandsver
fassung“ verweist er als Beleg für die Not
wendigkeit und den Vorteil einer Notstands
verfassung für Westdeutschland auf die seiner 
Ansicht nach positiven Erfahrungen, die die 
Weimarer Republik mit Art. 49 der Weima
rer Verfassung gemacht hat: „Die kommu
nistischen Aufstände im Ruhrgebiet und in 
Mitteldeutschland konnten nur niedergeschla-

gen werden, well der Staatsführung ein 
machtvolles Instrument zur Bewältigung 
innerer Notstände zur Verfügung stand. .
S. 20.
Die mit der Notstandsgesetzgebung ver
bundene Aufhebung von Grundrechten stehi 
bei Benda, dem ehemaligen Chef des Abhör- 
ausschusses durchaus im Einklang mit seineir 
Demokratieverständnis. Manche liberale, 
die Sache nicht so recht durchschauende K r «  
ker belehrt er am Beispiel des Streikrechts. 
„Die kritiklose Übernahme der Behauptung 
daß eine Notstandsverfassung das Strcikrcchl 
beschränke, hat nur Bedeutung, wenn man 
die dahinter stehende Auffassung über die 
in der Normalsituation bestehende Rechts
lage für richtig hält“ (S. 13).
Doch nicht nur auf dem Gebiet der dritten 
Gewalt der Rechtssprechung hat sich der 
Präsident des BVG hervorgetan, auch der 
wirkungsvolle Einsatz der zweiten Gewalt, 
der Exekutive, ist ihm geläufig. Als Planer 
für Einsätze des Bundesgrenzschutzes, der 
Polizeitruppe im Inneren, leistete er gute 
Vorarbeit für die von seinem Amtsnachfolger 
Genscher konsequent in die Tat umgesetzte 
neue Konzeption des Bundesgrenzschutzes. 
Eingedenk der positiven Erfolge mit dem 
Art. 48 der Weimarer Verfassung bei der 
Unterdrückung kommunistischer Aufstände 
im Ruhrgebict machte er sich stark für eine 
personelle Verstärkung des Bundesgrenz- 
Schutzes durch Einberufung von Wehrpfli™ 
tigen und die Stationierung von Bundes
grenzschutzeinheiten im Landesinneren: 
„Diesen Umstand, daß wir dann Leute zum 
Beispiel in der Nähe von Ballungsräumen 
haben, könnten wir im Falle eines Notstands 
nützen.“ (Spiegel 41/68).
Wenn bislang in der Öffentlichkeit falsche 
Vorstellungen, also Ideologien über die 
Art der Rechtssprechung am Bundesver
fassungsgericht herrschten, wenn das 
Institut der Verfassungsbeschwerde, das 
formal jedem Bürger die Möglichkeit 
geben soll, durch Anrufung des Ver
fassungsgerichtes die Grundrechte auch 
für ihn unmittelbare Wirklichkeit werden 
zu lassen, die Illusion von Gerechtigkeit 
im kapitalistischen Staat nährte, so schafft 
der oberste Verfassungsrichter hier Klar
heit.

Nadi dem Studium seiner Werke verflüch
tigen sich audt die Nebelschwaden, die einer 
der Beweihräucherer des BVG, Smend, in 
einen Festvortrag erzeugte: „Es (das BVG, 
d. Verf.) kämpft um die Herrschaft des Rech-
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ten und Guten, indem es diese höchsten irdi
schen Werte ausdrücklich zur Grundlage 
seiner Entscheidungen macht.“
In der Person des „akzeptablen, liberalen“ 
(Ehmke) BVG-Präsidenten manifestiert sich 
offensichtlich ein Widerspruch zu älteren 
liberalen Theorien von Rechtssprechung. 
Nach Montesquieu z. B. sind die Richter

iichts weiter als „der Mund, der die Worte 
es Gesetzes verkündet, unbelebte Wesen“. 
(Zit. nach Kühnl, Formen bürgerlicher Herr
schaft, S. 35).

Wachsen und Werden 
des bürgerlichen Rechts

Wie schon die anfangs zitierten „Spielregeln 
der Verfassung“ zeigen, geht es in bürger
lichen Verfassungen, und darin unter
scheidet sich die westdeutsche nur unwesent
lich von der anderer kapitalistischer Gesell
schaften, um die formale Absicherung der 
Grundrechte.
Mit der großen, bürgerlichen, der franzö
sischen Revolution von 1793 wurde erstmals 
in einer Verfassung festgelegt: „Das Eigen
tumsrecht ist dasjenige jedes Bürgers, beliebig 
sein Vermögen, sein Einkommen, die Früchte 
seiner Arbeit und seines Fleißes zu genießen 
und über sie zu verfügen.“ Um dieser Eigen- 

fcjmsgarantie den nötigen Nachdruck zu ver- 
* h e n , beschloß der Konvent im gleichen 
Jahr die Einführung der Todesstrafe für 
jeden, der Maßnahmen gegen das Wirtschafts
eigentum verlangte.
Die formale Stellung des Wirtschaftseigen
tums im System des bürgerlichen Rechtsstaats, 
die bürgerliche Ideologen gern mit den Be
griffen menschlicher Freiheit und Würde 
paaren, war allerdings erst Produkt des 
Klassenkampfes zwischen Bürgertum und 
Feudaladel. In diesem Kampf bildeten sich 
formale Grundsätze des Rechtsstaates heraus, 
die auch heute in ideologischen Auseinander
setzungen auf die Ebene des Überzeitlichen 
und Unantastbaren gehoben werden.
Doch gerade die Geschichte der Eta
blierung dieser Werte zeigt ihre Herkunft 
ebenso wie ihre Funktion. Verknüpft mit 
der Macht des Bürgertums sind sie so
wohl Produkt als auch Voraussetzung für 
die politische Herrschaft einer Klasse — 
der Bourgeoisie.

Auf dem Weg seiner politischen Emanzipation 
durchlief das Bürgertum, schematisiert, drei

Stufen zur Errichtung der bürgerlichen 
Herrschaft.
Zur ersten Entwicklungsstufe: Durch den sich 
entfaltenden Fernhandel kamen gegen Ende 
des Mittelalters mehrere Städte, zunächst in 
Oberitalien, dann auch in Mitteleuropa zu 
politischer Bedeutung. Träger dieser neuen 
Entwicklung war die neue Schicht der Händ
ler und Kaufleute. Der Reichtum aus der 
neuen ökonomischen Entwicklung konzen
trierte sich zunächst in Städten, die verkehrs
mäßig besonders günstig lagen. In den Städ
ten entwickelte sich auf dieser Grundlage 
eine neue Kultur, eine bürgerliche Kultur der 
Händler und Kaufleute. Sie verstanden sich 
bald als besonderer politischer Stand mit 
eigenen neuen politischen Ansprüchen. In 
Städten, in denen das Bürgertum zum mäch
tigsten Stand wurde, setzte es sich gegen die 
überkommenen Strukturen und Gewalten 
durch und brachte es entweder zu einem 
Kompromiß mit diesen Gewalten, zu einer 
Funktionentrennung zwischen der herkömm
lichen und den neuen bürgerlichen Gewalten 
oder aber gar zu einer gänzlichen Beseitigung 
der herkömmlichen fürstlichen oder bischöf
lichen Gewalt; so entstanden die Städte mit 
rein bürgerlicher Patrizier-Ordnung.
Die zweite Stufe der bürgerlichen Entwick
lung setzte bei uns in der zweiten Hälfte des 
12. Jahrhunderts mit der Errichtung der 
Territorialherrschaften ein. Mit ihnen be
gannen sich bürgerliche Interessen über die 
Mauern der Städte hinaus in größeren geo
graphischen Gebieten durchzusetzen, vor allem 
das Interesse an der Sicherheit der Handels
wege.
Die herkömmliche Struktur der Herrschaft 
war bestimmt durch das aus dem Mittelalter 
überkommene Feudalsystem. Dieses Herr
schaftssystem beruhte auf Beziehungen 
zwischen Lehnsherr und Vasallen. Es ent
wickelte sich im Laufe des Mittelalters zu 
immer komplizierteren Verflechtungen.
Hatte es noch ausgereicht für die relativ 
statische und überwiegend für den lokalen 
Bedarf produzierende Ökonomie früherer 
Zeit, so wurde es unzureichend, sobald ein 
über weite Strecken sich ausbreitender Handel 
entstand. Aus dem bürgerlichen Interesse an 
der Sicherheit der Handelsverbindungen her
aus wurde die Herrschaft auf eine neue 
Basis gestellt. Sie sollte sich nicht mehr auf 
persönliche Bindungen zwischen Vasallen und 
Lehnsherrn stützen, sondern auf einen Rechts
titel, bezogen auf ein bestimmtes geogra
phisches Gebiet. Das Territorium wurde also 
jetzt zum primären Objekt der Herrschaft, 
wurde vor allem Gegenstand des Schutzes

und der Sicherheit, die der Landesherr ge
währte. Die Territorialherrschaften waren 
also die Antwort auf das bürgerliche Ver
langen nach Sicherheit im Land.
Im Innern zeichneten sich diese Territorien 
in der Folgezeit durch die ständestaatliche 
Ordnung aus, einem Kompromiß zwischen 
dem bürgerlichen Anspruch auf Freiheit von 
den herkömmlichen Gewalten und dem tradi
tionellen Anspruch auf ständische Gliederung, 
der sich durch mehrere Jahrhunderte hindurch 
hielt. Dieser Staat war gekennzeichnet durch 
eine Pluralität der Rechtssysteme, vor allem 
zweier nebeneinander existierender, relativ 
unabhängiger Ordnungen. Der Ständestaat 
bot dem Bürgertum einen gewissen Freiraum 
für die Verfolgung seiner Interessen. Er wurde 
zunächst zum Ausbau des Handels genutzt — 
später aber auch zum Aufbau einer freien, 
nicht ständisch oder innungsmäßig gebunde
nen Produktion, entwickelt nach ähnlich 
rationalen Kategorien, wie sie der Handel er
forderte — es entstand die Manufaktur- 
Produktion.
Mit Hilfe der wirtschaftlichen Tätigkeit in 
Handel und Produktion konnte das Bürger
tum seine Macht im Ständestaat nach und 
nach immer weiter ausdehnen. Der Absolu
tismus, die letzte der drei Entwicklungsstufen, 
war das Ergebnis einer Koalition der Inter
essen des Fürsten mit denen des Bürgertums. 
Der Fürst versprach sich von der Auflösung 
der intermediatären ständischen Gliederungen 
die absolute politische Macht, das Bürgertum 
erwartet für sich die Vorteile einer — wenn 
auch noch durch Untertanenschaft bestimmten 
— Rechtsgleichheit.
Der Absolutismus war so der letzte Schritt 
in der Entwicklung des Bürgertums vor 
der Erringung seiner politischen Macht. 
Jede Stufe dieser Entwicklung brachte 
das Bürgertum der Befestigung und Aus
weitung seiner Macht näher und bedeu
tet zugleich eine Erweiterung des Be
reiches des freien Handels. Auf ihn war 
das Bürgertum angewiesen, denn der 
Markt war die Voraussetzung der bürger
lichen Form des Erwerbs. Trotz der Män
gel durch die politische Herrschaft des 
Fürsten und der damit verbundenen Un
berechenbarkeit war der Markt zur be
stimmenden Kategorie des gesellschaft
lichen Verkehrs geworden. Die Prinzipien 
des Marktes waren eben exakt gerade 
die Prinzipien, die das Bürgertum in 
seiner Rechtsordnung etablieren wollte.

Die Räson des Rechts war also die Ratio-
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nalität des Markts. Eine auf der Rationalität 
des Markts bestehende Rechtsordnung mußte 
zunächst die gleiche Chance für alle schaffen, 
mußte also Rechtsgleichheit hcrstellen. Sie 
mußte sich an Individuen orientieren und 
nicht mehr an einzelnen Gruppen wie etwa 
Stände. Und sie mußte verläßlich sein und 
Berechenbarkeit schaffen, damit jeder am 
Markt Beteiligte seine Chancen voraussehen 
konnte. Wie sich aus alledem ergibt, mußte 
die allgemeinste Bestimmung dieses Rechts 
seine Formalität sein. Diese Formalität tritt 
in drei verschiedenen Versionen auf: das 
erste formale Kriterium des Rechts ist seine 
Allgemeinheit: es mußte allgemeines, nämlich 
gleiches Recht sein. Das zweite formale 
Kriterium: es mußte striktes Redit sein; nur 
strikt formulierte Rechtsnormen konnten 
die Berechenbarkeit herstellen, die der Markt 
benötigte. Und das dritte formale Kriterium 
ist die Unverbrüchlidikeit der Geltung des 
Rechts. Es darf durch keine Instanz durch
brochen werden. Recht sollte also nur noch 
in Form der von diesen Kriterien bestimmten 
Gesetze gelten.
Dieses Recht sollte also das Freiheitsrecht, 
die Garantie für die Freiheit jedes einzelnen 
sein, nichts anders als der Inbegriff der immer 
genauer herauszufindenden Regeln des 
gesellschaftlichen Lebens. Es war die Grund
kategorie der Funktionszusammenhänge der 
bürgerlichen Gesellschaft; Freiheit also durch 
formales Recht.
Das Recht verstand sich also als Inbegriff der 
natürlichen Regeln des gesellschaftlichen Ver
kehrs. Seine Komplettierung, sein Fortschritt 
versprach die Herstellung der vollendeten 
menschlichen Freiheiten.
Das Bild der Rechtsperson mußte eben
falls dieser Rationalität entsprechen; es 
mußte letztlich das Bild des am Handel 
teilhabenden Individuums sein. Die 
Rechtsperson war daher gekennzeichnet 
durch ihren Eigennutz (denn nur dann 
konnte das System der Konkurrenz funk
tionieren); die Rechtsperson mußte klug 
und informiert sein (nur dann hatte sie 
Chancen, sich durchzusetzen). Und sie 
mußte von allen Bindungen (außer eben 
der rechtlichen) frei sein. Der eigentliche 
Rechtsteilnehmer war also eigentlich der 
Bürger, der frei war durch Besitz und 
Eigentum oder aber durch Wissen und 
Bildung.

Konkurrenz der Gleichen

„Wen wirtschaftlicher Zwang in ewiger 
Abhängigkeit festhält und zur Tagelöhner
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arbeit verurteilt, der ist über die öffentlidien 
Angelegenheiten nicht besser aufgeklärt als 
die Kinder, und er ist nicht interessierter als 
ein Ausländer an der nationalen Wohlfahrt, 
deren Elemente er nicht kennt und an deren 
Vorteilen er nur indirekt teilnimmt.“ Es ist 
also eine weitere Bedingung für die Teilnah
me an politischen Entscheidungen nötig. „Diese 
Bedingung ist die Freizeit, die unentbehrlich 
ist, um die Aufklärung und um das rechte 
Urteil zu gewinnen. Das Eigentum allein 
verschafft die Freizeit, das Eigentum allein 
macht den Menschen fähig, politische Rechte 
auszuüben.“ Benjamin Constants, zitiert nach 
Kühnl, S. 32.

klausein; beide ermöglichten per Interpre
tation auch die formale Ungleichbehandlung 
des wirklich Ungleichen aufgrund formal 
derselben Bestimmungen. Und erst im letzten 
Stadium der Entwicklung wurde eine förm
liche Ungleichbehandlung zugelassen: zum 
Beispiel in der Weltwirtschaftskrise die Be
freiung der damals bedeutenden Darm
städter Bank von den allgemeinen Gesetzes
bestimmungen der Konkursordnungen, uncj^ 
heute in der systematischen Subventions- fP 
politik. Bereits eingetretene oder befürchtete 
Krisenverhältnisse machen diese systema
tischen Stützungsmaßnahmen notwendig.

Für alle bürgerlichen Theoretiker ist von 
Anfang an selbstverständlich, daß der Haupt
zweck des Staates in der Aufrediterhaltung 
des Privateigentums liegt. Denn Eigentum 
bietet seinem Eigentümer Freiheit von der 
Arbeit und Verfügungsgewalt über die 
Arbeit anderer, und hierin liegt das Wesen 
aller gesellschaftlichen Herrschaft, welche 
Form sie auch immer annehmen mag.
Mit der Etablierung der bürgerlichen Ge
sellschaft konnte sich jenes System der Rechts
staatlichkeit durchsetzen, das den Bürgern 
als überzeitliches und ewiges Gesetz guten 
menschlichen Zusammenlebens erschien. 
Tatsächlich wurde jedoch dieser Schein von 
der geschichtlichen Entwicklung eklatant 
widerlegt. Je weiter die bürgerliche Gesell
schaft sich entwickelte, desto stärker lösten 
die rcchtsstaatlichen Grundsätze sidi auf. 
Diese Entwiddung ist nicht zufällig: Sie ist 
ein Ausdruck der Widersprüchlichkeit der 
kapitalistisch organisierten Ökonomie.
Die formale Gleichheit der am Markt Teil
habenden ist das Grundprinzip des Marktes, 
doch die Konkurrenz, für die sie die Basis 
sein soll, muß selbst zwangsläufig diese 
Gleichheit aufheben: Der im Konkurrenz
kampf Erfolgreiche akkumuliert Kapital, 
er gewinnt ökonomische Macht und vergrößert 
damit die reale Ungleichheit permanent.
Der kapitalistische Markt ist daher stets 
instabil; die Marktprinzipien führen notwen
digerweise zu ihrer eigenen Auflösung. In 
diesem Prozeß muß das bürgerliche Recht 
immer wieder gebeugt und gestreckt 
werden.
Mit dem fortschreitenden Konzentrations
prozeß und der damit einhergehenden, 
wachsend auseinanderklaffenden realen Un
gleichheit wirkte auch die förmliche Gleich
heit selbst hemmend auf den Gesamtprozeß 
zurück.
An die Stelle allgemeiner Regeln traten die 
„weichen Formulierungen“ und die General

Das Bürgertum verdankt seine wirtsdiaftlidic 
und daher auch seine politisdie Madit nicht 
einer tatsächlichen, audi nur relativen Gleich
heit aller Menschen, sondern einer prinzi
piellen Ungleichheit: der besonderen Un- 
glcidihcit zwisdien Kapital besitzenden Bür
gern und besitzlosen Massen. Die bürgerlidie 
Klasse konnte erst zur Herrschaft gelangen, 
nachdem diese Klassengliedcrung ausreichend 
geprägt war, d. h. nachdem in einem langen, 
schmerzhaften und gewaltsamen Prozeß die 
Lösung der Massen von der Teilhabe an 
Produktionsmitteln, an Grund und Boden 
und handwerklichen Betrieben hinreichend 
erfolgt war. Denn erst als die überwiegende 
Mehrheit nidtts besaß als ihre Arbeitskraft 
und daher gezwungen war, zur Erhaltung 
ihres Lebens ihre Arbeitskraft in den gesell
schaftlichen Verkehr einzubringen, wurde 
möglich, bei Bezahlung des Werts ihrer ^  
Arbeitskraft neues Kapital für das Bürger
tum hervorbringen zu lassen.

Der freie Arbeitsvertrag

Die „Befreiung“ aller Menschen konnte also 
die Herrschaft der bürgerlichen Gesellschaft 
nur dann etablieren und erhalten, wenn die 
formal für alle gleiche Befreiung für die 
verschiedenen Klassen von unterschiedlicher 
inhaltlicher Bedeutung war: für das Bürger
tum die Befreiung von ständischen Bindungen 
in der Ausübung von Handel und Gewerbe, 
für die Proletarier die Befreiung von ihren 
Rechten auf Bodennutzung gegenüber ihrem 
Grundherrn, von ihrem Recht auf dessen 
oder der kommunalen Fürsorge in Notlagen 
(vgl. Bennhold, Rote Robe Nr. 2/71, S. 50f).
„Die Eigentumsverhältnisse haben sich 
derart entpersonalisiert, daß der Arbeiter, 
der unmittelbare Produzent, nicht mit 
Haut und Haaren, Leib und Seele als 
Sklave dem Herrn oder als Leibeigener 
dem Feudalherrn gehört, sondern durch



freien Arbeitsvertrag seine Arbeitskraft 
als Ware verkauft. Diese Entpersonalisie- 
rung von Wirtschaft ist ein erster Schritt 
wirklicher Emanzipation. Er macht die 
ambivalente Freiheit des freien Arbeiters 
aus, der frei ist von der persönlichen 
Knechtschaft, der Leibeigenschaft, und 
der frei ist von allen materiellen Sub
sistenzmitteln, so daß diese Freiheit die

fiewalt und den Zwang auf ihn ausübt, 
eine Arbeitskraft als Ware auf dem Markt 

verdingen zu müssen.“ (Vgl. Krahl, Kon
stitution und Klassenkampf, S. 386)

Gerade die persönliche, juristische Freiheit 
des Arbeiters ist eine entscheidende Voraus
setzung des Kapitalismus. Sie eröffnet die 
Möglichkeit, die Arbeitskraft als Ware zu 
behandeln, die den kapitalistischen Markt
gesetzen unterworfen wird. In juristisdter 
Hinsicht heißt das, Gültigkeit des bürger
lichen Kaufvertrages audi für Käufer und 
Verkäufer der Ware Arbeitskraft.
Für die bürgerlich-liberale Ideologie ist der 
Vertrag diejenige Rechtsform, die den Intcr- 
essenausglcidi der frei einander gegenüber
tretenden Warenbesitzer gewährleistet. Da 
audi der Besitzer der Ware Arbeitskraft, 
der Arbeiter, als juristisch freie Person auf 
dem Markt erscheint, wird auch seinem 
Vertrag die Ideologie des freien und gleichen 
Tausches übergestülpt.

i |aß dabei Vertragsfreiheit im Arbeitsvertrag 
um Vertragsdiktat des Kapitalisten wird, 
wenn dem rechtlich freien Arbeiter keine 
andere Wahl bleibt, als seine Arbeitskraft 

immer wieder zu verkaufen, kümmert die 
liberale Ideologie dabei nicht. So lautet bei
spielsweise bis heute § 105 der GewO:
„Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen 
den selbständigen Gewerbetreibenden und 
den gewerblichen Arbeitern ist, vorbehaltlich 
der durch Reichsgesetz begründeten Beschrän
kungen, Gegenstand freier Übereinkunft“. 
(zit. nach Schmidt, Rote Robe, Nr. 2/71 S. 61)
Formale Statuierungen dieser Art drücken 
den Klassencharakter des bürgerlichen Rechts 
aus. Sie sind zum einen nicht in der Lage, 
den wirklichen Inhalt des Arbeitsvertrages 
zu erklären, zum anderen erfüllen sie die 
Funktion, das Herrschaftsverhältnis zu ver
schleiern, das mit dem „frei“ geschlossenen 
Arbeitsvertrag beginnt.
Indem die Ware Arbeitskraft als Ware auf 
dem Markt erscheint, vollzieht sich ihr Kauf 
und Verkauf getreu den Gesetzen des Waren
austausches. Hier, in der Zirkulationssphäre, 
können die bürgerlichen Freiheitsrechte für 
sich Geltung beanspruchen:

„Die Sphäre der Zirkulation oder des 
Warenaustausches, innerhalb deren 
Schranken Kauf und Verkauf der Arbeits
kraft sich bewegt, war in der Tat ein 
wahres Eden der angeborenen Menschen
rechte.. .  F r e i h e i t !  Denn Käufer und 
Verkäufer einer Ware z. B. der Arbeits
kraft, sind nur durch ihren freien Willen 
bestimmt. Sie kontrahieren als freie, 
rechtlich ebenbürtige Personen. Der Kon
trakt ist das Endresultat, worin sich ihre 
Willen einen gemeinsamen Rechtsaus
druck geben. G l e i c h h e i t !  Denn sie 
beziehen sich nur als Warenbesitzer 
aufeinander und tauschen Äquivalent für 
Äquivalent. E i g e n t u m !  Denn jeder 
verfügt nur über das Seine.“
(Marx, Das Kapital, S. 189).

Mit dem Abschluß des Arbeitsvertrages 
scheinen Freiheit und Gleichheit verwirk
licht — jedoch nur in der bürgerlichen Ideo
logie, die die Konsumtion der Ware Arbeits
kraft außerhalb des Marktes nicht sehen will 
und nicht sehen kann:
Die Arbeitskraft besitzt einen doppelten 
Wert: Neben dem Tauschwert, den der 
Kapitalist beim Abschluß des Arbeitsver
trages als Lohn vereinbart, besitzt sie einen 
Gebrauchswert. Der Tauschwert der Arbeits
kraft wird gesetzt innerhalb der Zirkula
tionsphäre nach den Gesetzen des Waren
austausches. Er ist bestimmt durch die Quan
tität an Arbeit, die zur Reproduktion der 
Arbeitskraft notwendig ist (Unterhaltskosten 
des Arbeiters im weitesten Sinne). Dem 
Kapitalisten aber nützt nur der Gebrauchs
wert der Arbeitskraft.
Der spezifische Gebrauchswert der Ware 
Arbeitskraft liegt jedoch darin, „Quelle 
von W ert zu sein und von m e h r  W e r t ,  
als sie selbst hat. Dies ist der spezifische 
Dienst, den der Kapitalist von ihr erwar
tet. Und er verfährt dabei den ewigen 
Gesetzen des Warenaustausches gemäß. 
In der Tat, der Verkäufer der Arbeits
kraft wie der Verkäufer jeder anderen 
Ware, realisiert ihren Tauschwert und 
veräußert ihren Gebrauchswert. . .
Der Geldbesitzer hat den Tageswert der 
Arbeitskraft bezahlt, ihm gehört daher ihr 
Gebrauch, während des Tages, die tage
lange Arbeit. Der Umstand, daß die täg
liche Erhaltung der Arbeitskraft nur einen 
halben Arbeitstag kostet, obgleich 
die Arbeitskraft einen ganzen Tag wirken, 
arbeiten kann, daß daher der Wert, den 
ihr Gebrauch während eines Tages 
schafft, doppelt so groß ist, als ihr eigener

Tauschwert, ist ein besonderes Glück 
für den Käufer, aber durchaus kein Un
recht für den Verkäufer.
(Marx, Das Kapital, S. 208).

Mehr Wert . . .

Die Mehrwertproduktion durch Ausbeutung 
des Arbeiters ist der Hebel aller kapita
listischen Entwicklung. Dieser Mehrwert 
bildet den „direkten Zweck und bestimmen
des Motiv der Produktion“. (Marx)
Ein Teil des Mehrwerts wird vom Kapita
listen konsumiert, ein anderer Teil wird 
akkumuliert, d. h. in Kapital verwandelt, 
zum Kauf von zusätzlichen Produktions
mitteln und Arbeitskräften. 
Kapitalakkumulation (Neubildung von Kapi
tal) bedeutet also Kapitalisierung des Mehr
werts, (Profit), und wird ständig erzwungen 
durch den Mechanismus der Konkurrenz.
So ist nach Marx „nicht der einzelne Ge
winn, sondern die rastlose Bewegung des 
Gewinns“ unmittelbarer Zweck der kapita
listischen Produktion.
Der Austausch von gleichwertigen Waren 
(für Arbeitskraft Lohn) erweist sich nun als 
bloßer Schein. Denn der gegen Arbeitskraft 
ausgetauschte Kapitalteil) ist selbst nur ein 
Teil des Mehrwerts, den die im vorausge
gangenen Austausch gekaufte Arbeitskraft er
zeugte. So werden nicht nur mit dem Arbeits
produkt des Arbeiters neue Arbeitskräfte er
worben, diese müssen ihrerseits durch ihre 
Arbeitsleistung ihren Kaufpreis ersetzen, 
mehr noch, Mehrwert schaffen.
„In allen Fällen hat die Arbeiterklasse durch 
ihre diesjährige Mehrarbeit das Kapital ge
schaffen, das im nächsten Jahr zuschüssige 
Arbeit beschäftigen wird. Das ist es, was man 
nennt: Kapital durch Kapital erzeugen.“ 
(Marx, Das Kapital S. 608).
Ursprünglich erschien das Eigentumsrecht 
gegründet auf eigene Arbeit und so wird es 
uns täglich aufs Neue vorgebetet: Leistungs
gesellschaft. Unter der Prämisse des bürger
lichen Rechts können sich nur gleichberechtigte 
Warenbesitzer gegenübertreten; dies läßt die 
Annahme berechtigt erscheinen, ist doch das 
einzige Mittel zur Aneignung fremder Ware 
der Verkauf der eigenen und diese doch nur 
durch Arbeit herstellbar.
Soweit der Schein, das Wesen dieses Ver
hältnisses sieht ganz anders aus:
„Eigentum erscheint jetzt auf Seite des 
Kapitalisten als das Recht, fremde unbe
zahlte Arbeit oder ihr Produkt, auf Seite
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des Arbeiters als Unmöglichkeit, sich sein 
eignes Produkt anzueignen. Die Schei
dung zwischen Eigentum und Arbeit wird 
zur notwendigen Konsequenz eines G e
setzes, das scheinbar von ihrer Identität 
ausging.“ (Marx, Das Kapital S. 610)

. . . weniger wert

„Wenn . . . der Bourgeois den Kommunisten 
erklärt: indem ihr meine Existenz als Bour
geois aufhebt, hebt ihr meine Existenz als 
Individuum auf, wenn er so sich als Bourgeois 
mit sich als Individuum identifiziert, so ist 
daran wenigstens die Offenherzigkeit und 
Unverschämtheit anzuerkennen. Für den 
Bourgeois ist dies wirklich der Fall; er glaubt 
nur insofern Idividuum zu sein, als er Bour
geois ist..
Sobald aber die Theoretiker der Bourgeoisie 
hereinkommen und dieser Behauptung einen 
allgemeinen Ausdruck geben, das Eigentum 
des Bourgeois mit der Individualität recht- 
fertigen wollen, fängt der Unsinn erst an, 
feierlich und heilig zu werden.“
(Deutsche Ideologie S. 210f)
Auch wenn der hiesige OB nicht gerade ein 
Theoretiker genannt werden kann, verdient 
er cs doch, an dieser Stelle zitiert zu werden: 
„Wir sind für Privateigentum . . . , weil 
Eigentumslosigkeit totale Manipulierbarkeit 
des Menschen durch die Macht bedeutet.“
(DE vom 21. 4. 73)
Der eben zu Wort gekommene Herr darf 
nun keineswegs als Exponent bürgerlicher 
Ideologie verstanden werden, dies würde 
seiner (durchaus untergeordneten) Rolle auch 
in keiner Weise gerecht. Er reiht sich viel
mehr ein in die Schlange derer, die über die 
ganze Epoche bürgerlicher Herrschaft Rcdit- 
fertigungs- und Einvernahmensversuche er- 
giesen. Die meisten seiner Mitstreiter ver
stehen cs allerdings, sich deutlicher auszu
drücken. Er steht mit ihnen für die Konti
nuität bürgerlicher Herrschaftssicherung in 
der der Faschismus lediglich eine der Krisen
situation entsprechende offene Gewaltförmig- 
keit darstellt. Die bürgerlichen Verfassungen 
und juristischen Kommentare aus Vergangen
heit und Gegenwart sind in dieser Hinsicht 
wahre Fundgruben.
So heißt cs zum Beispiel in der Stein-Harden- 
bergschen Reform von 1808: „Es ist dem 
Staat und seinen einzelnen Gliedern am zu
träglichsten, die Gewerbe jedesmal ihrem 
natürlichen Gang zu überlassen, . . . keine in 
ihrem Entstehen, ihrem Betreiben und in

ihrem Ausbreiten zu beschränken.“ BVG- 
Präsident Benda formulierte 1962: Der Staat 
muß im Rahmen der Sozialstaatsklauscl 
darauf achten, daß er „die Gegebenheiten 
wirtschaftlicher Tätigkeit und die wirtschaft
liche Entfaltungsfreiheit“ berücksichtigt.
Die größte Gefahr für die „wirtschaftliche 
Entfaltungsfrcihcit“ liegt im organisierten 
Klassenkampf der Arbeiterklasse. Dieses 
wohl wissend, erklärte die französische Bour
geoisie durch Dekret 1791, daß, wenn 
Bürger, die zum selben Beruf, Gewerbe, 
Handwerk gehören, zusammen beratschlag
ten und gemeinsame Abmachungen träfen, 
die darauf abzielen, die Leistungen ihres 
Gewerbes oder ihrer Arbeit zu verweigern 
oder nur zu einem bestimmten Preis zu ge
während, so sind besagte Beratungen und 
Abmachungen . . .  als verfassungswidrig und 
als Attentate auf die Freiheit und die Men
schenrechte zu erklären.“
(zit. nach Marx, Das Kapital S. 679)
Benda dagegen muß angesichts der aufziehen
den Krise etwas handlungsorientierter schrei
ben: „Der Staat (kann) mit gesetzlichen 
Mitteln gegen Arbeitskämpfe dann Vorgehen, 
wenn diese in erheblicher Weise die Belange 
der Allgemeinheit berühren.“
(Benda, Industrielle Herrschaft und sozialer 
Staat S. 259)
Und an anderer Stelle denkt er noch weiter — 
an den Notstand, zu dessen hervorragenden 
Planern er gehört. „Der Gesetzgeber oder 
Notstandsgesetzgeber wäre unter dem Druck 
der tatsächlichen Ereignisse wahrscheinlich 
gezwungen . . . , Arbeitskämpfe zu beschrän
ken oder sogar zu verbieten.“
(Benda, die Notstandsverfassung S. 12)
Daß diese Vorgehensweise allein nicht aus
reichend die Bedingungen für erfolgreiche 
Kapitalverwertung sichert, daß neben die 
gewaltsame Befriedung auch die durch Sozial
maßnahmen treten muß, das erkannte schon 
Wilhelm I. 1881, zu einer Zeit als gerade 
die Sozialistengesetze erlassen waren. In 
seiner Thronrede sprach er das offen aus:
„ . . . Diese Heilung wird nicht a u s 
s c h l i e ß l i c h  im Wege der Repression 
sozialistischer Ausschreitungen, sondern 
gleichmäßig auf dem der positiven Förderung 
des Wohls der Arbeiter zu machen sein.“
(zit. nach Schmidt NRF Nr. 1/72 S. 62)
Am treffensten allerdings und am kürzesten 
versteht nur ein Kapitalist selbst all diese 
Bemühungen zusammenzufassen. Auch im 
Zusammenhang mit „sozialistischen Aus
schreitungen“ sprach am 21. Februar 1969, 
wenige Wochen vor dem Mordansdilag an

Rudi Dutschke, Franz Amrchn vom Balkon 
des Schöneberger Rathauses in Berlin:
„Das gefährliche Rüpelspiel der Randalierer 
muß jetzt ein Ende haben. . . Wir haben es 
satt, daß unser Geschäftsleben dauernd ge
stört wird. . .“

TrimmD i c h  lies
MARX
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Der nachstehende Beitrag ist der Abdruck einer Rede, 
gehalten vor über einem Jahr, am 25. Januar 1972, auf einem 
Teach-In des Komitees „Solidarität mit Peter Brückner“ in 
Hannover. Er hat an Aktualität nichts eingebüßt: im Gegenteil. 
W er gerade in den letzten Wochen die Berichterstattung der 
bürgerlichen Presse — und nicht etwa nur ihres reaktionärsten

Flügels — über den Wohnungskampf in Frankfurt verfolgt hat, 
der konnte von ,BILD‘ bis frankfurter Rundschau“ in den 
Lügen, Verzerrungen und Auslassungen eben jenes Prinzip 
wiederfinden, daß im Folgenden deutlich wird: Kriminalisie
rung und Diffamierung einer sozialistischen Opposition anstelle 
einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit politischen Zielen.

„Genossen 
gemeint sind wir!"

Urs Allemann 
Christian Schneider

Seit 2 Jahren wird in der BRD unter 
sozialliberalem  Patronat eine systema
tische Progromhetze gegen ein Phan
tom entfacht: die Baader-M einhof- 
Gruppe.

Eine entscheidende Rolle beim Vor
bereiten und Organisieren der ko llek
tiven Hatz kommt dabei naturgemäß 
den Massenmedien zu. Es genügt, 
sich einmal etwas genauer anzu
schauen, in welcher W eise die 
Zeitungen — und nicht etwa die des 
Springer-Konzerns allein — in den 
letzten Tagen den Ruhland-Prozeß und 
die in diesem Prozeß produzierten 
phantastischen Verdächtigungen, 
G erüchte und Behauptungen rezipiert 
und kommentiert haben, um ansatz
weise die S trateg ie der Massenmedien 
in ihrer Funktion als verlängerter Arm 
der Exekutive bestimmen zu können.

I
Zunächst einmal wird die Baader- 
M einhof-Gruppe als ein Ensemble 
beschrieben, in dem die vie lfä ltigen 
Erscheinungsformen des Abnormen 
und Schmutzigen: Krim inalität, 
sexuelle Ausschweifung, Alkoholismus 
und Rauschgiftkonsum sich in ab
scheulichster W eise zu einem Konglo
merat des Bösen verbunden haben. 
Daß es sich hier schlichtweg um einen 
Haufen Verbrecher handle, nicht etwa 
um eine politische Organisation, mit 
deren politischen Zielen eine inhalt
liche Auseinandersetzung erforderlich 
sein könnte, möchte die FAZ via 
Sprachregelung im voraus dekretieren. 
Dieses seriöse B la tt schlägt — stell-

vertretend fü r andere — ausdrücklich 
vor, die Leute um Baader und M einhof 
als eine „B ande“ zu bezeichnen, als 
eine „krim ine lle  Vere in igung“ , die 
„den verharmlosenden, sogar beschö
nigenden T ite l einer ,G ruppe“ ganz 
offenkundig nicht mehr verd ient.“ 
(FAZ, 21. 1. 72)
Daß solches Gangstertum auch in den 
sexuellen Veraltensweisen sich nieder- 
schlagen muß, versteht sich; die Er
innerung an andere „P o lit-G angste r“ 
drängt sich auf, die, die 1967 sich 
Kommune nannten, und darauf sp ie lt 
denn auch die Schlagzeile der 
HAMBURGER MORGENPOST vom 
letzten Donnerstag an: „D ie Chefin 
war für alle da“ heißt es dort, und:
„Im  Bett macht U lrike M einhof ihren 
Männern M ut“ . Die beiden Fotos 
darunter, eins von Ulrike, eines von 
Peter Brückner machen dann plausibel, 
daß auch der Professor irgendwie in 
die Vögelei verw ickelt gewesen sein 
muß, was bei einem, der sich mit 
Psychoanalyse beschäftigt und Bücher 
über „Schü le rliebe“ schreibt, ja  auch 
kaum überrascht.

Dann natürlich der A lkoho l: bis zum 
Erbrechen werden in allen Berichten 
Histörchen wiedergekäut, w ie Kom
plice Jansen im Suff einen Unfall 
gebaut haben soll und wie Ruhland 
selbst nach dem Einbruch in — soll man 
es glauben? — ein Rathaus eine 
Flasche W einbrand ausgetrunken 
hat — zur Hälfte, fast ganz oder ganz, 
je nach der Seriositä t der Zeitung. 
Der G enialität der W ELT-Redakteure 
freilich b le ib t es Vorbehalten, auch 
noch aus dem Rauschgift-M otiv etwas 
für die Baader-M einhof-Kam pagne 
herauszuschlagen, indem in einem 
ganz anderen Kontext, den Bericht 

j über angebliche Banküberfälle, ge- 
I schickt das Ruhland-W ort hineinmon- 
j tie rt w ird, Haschisch rege an. Dann

kann die Skrupellosigke it der Bande 
fre ilich nicht mehr überraschen: Lehrer, 
Ärzte und Pfarrer haben’s ja  immer 
gesagt.

Diese Beispiele mögen komisch 
klingen — zur H e ite rke it besteht jedoch 
kein Anlaß. Zu fins te r sind die Zwecke, 
die die Inszenierung dieses Spuks 
verfo lgt. H ier w ird systematisch an 
jene unterdrückten Bedürfnisse der 
Massen appelliert, die unter den re
pressiven Bedingungen der autori
tären Gesellschaft zur Befriedigung 
nie zugelassen werden dürfen aber 
gleichwohl existieren, hier wird 
systematisch ein K lim a ko llektiver 
G e ilhe it — Substitu t für das Interesse 
an der Sache selber — produziert und 
gleichzeitig die Reproduktion der 
Verdrängung ermöglicht, das Ableiten 
des freigesetzten Bedürfnis-Potentials 

| in Aggressivität. Die soziale Integra
tion der „guten B ürger“ — und dieses 
imaginäre Ko llektiv  kennt in der Tat 
keine Klassengrenzen mehr, umfaßt 
Proletariat und „M itte lsch ichten“ 
gleichermaßen — soll dadurch herge
s te llt werden, daß der Inhalt der 
eigenen, fre ilich immer schon ver
drängten und entste llten Bedürfnisse 
auf eine M inoritä t p ro jiz ie rt w ird, auf 
die dann — faschistoide Verzerrung 
von S o lidaritä t — der ganze Haß ge
meinsam sich entladen kann, der 
eigentlich jenen g ilt, die die Verlänge
rung des Verzichts auf fre ie  Bedürfn is
entfa ltung zu einem Zeitpunkt erzwin
gen, wo sie historisch längst möglich 
wäre. Die S trateg ie der Massenmedien 
besteht in diesem Zusammenhang also 
einfach darin, solche M inoritäten, 
solche out-groups — und da ist die 
Baader-M einhof-G ruppe nur ein Bei
spiel — als mögliche O bjekte von 
Projektion und Aggression zu produ
zieren. Sollte diese Rechnung auf- 

| gehen, sollte es der Presse wirklich
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gelingen, die solchermaßen disponibel 
gemachte Ö ffentlichkeit — und mit 
„Ö ffen tlich ke it“ ist unterm Spätkapita
lismus nicht mehr gem eint als eben 
jenes imaginäre Ko llektiv  der „guten 
Bürger“ — zum kollektiven Hatzsubjekt 
umzufunktionieren, das für be liebige 
adm inistrative Zwecke fung ib ilis ie rt 
werden kann, dann hätten die Sorgen 
jenes Kommentators der HAZ ein 
Ende, der da klagt: „W ären die Bun
desbürger w irklich ein einig Volk von 
Jägern, die seit Jahren gejagten Ha
sen wären längst zur Strecke ge
bracht.“

II

M ob ilis ie rt werden soll aber auch 
das bei den Massen vermutete Ressen
tim ent gegen die Intellektue llen. Da
rauf z ie lt etwa die WELT, wenn sie die 
Baader-M einhof-G ruppe als „in te lle k 
tue lle und politische Schickeria“ , ihre 
angeblichen H elfer als „Sym pathisan- 
ten -ln te lligen ts ia “ diffam iert. Zum 
M itte l, diese Ressentiments wirksam 
werden zu lassen, w ird der Presse die 
Figur des Karl-Heinz Ruhland. Ruh- 
land, laut HAMBURGER MORGEN
POST „nur ein kle iner Mann mit Rot
schopf“ , eher unpolitisch, „fr ied lich 
freund lich“ (FRANKFURTER RUND
SCHAU), ein bissei naiv wohl, aber 
dann doch humorig und gew itzt und 
überhaupt, wie das HAMBURGER 
ABENDBLATT herausstellt, ein 
„waschechter B erline r“ , er ist selbst im 
Grunde ein O pfer, „offensichtlich einer 
d ieser nützlichen Idioten, deren sich 
die rote In te lligentia  bediente um 
ihre Pläne ausführen zu können.“ 
(HAMBURGER ABEND BLATT).D ieser 
Ruhland, dieser kleine Autoschlosser 
ist der Handwerker, der fü r die theore- 
tisierenden Herrensöhnchen die 
Drecksarbeit machen muß. In dieser 
Rolle w ird er der Masse der sogenann
ten „k le inen Leute“ als Identifika tions
ob jekt präsentiert. Suggeriert w ird — 
und das soll gar nicht an erster S telle 
die Baader-M einhof-G ruppe treffen, 
sondern die Ansätze sozialistischer 
Politik  überhaupt — daß das kap ita li
stische Ausbeutungsverhältnis, unter 
dessen Herrschaft der, der körperlich 
arbeiten muß, Tag für Tag am eigenen 
Leib erfährt, daß er der Dumme ist, in

den Organisationen der Linken poten
ziert w iederkehre. Jeder Proletarier 
soll sich als potentie lles O pfer jener 
bürgerlichen Inte llektue llen begreifen 
lernen, die in seinem Namen zu spre
chen nur behaupten.

Das erschreckendste Beispiel dafür, 
wie das Unbehagen der Massen der 
Theorie gegenüber instrum entalis iert 
werden soll, lie fe rt vie lle ich t das 
HAMBURGER ABENDBLATT. Daß 
Ruhland letzten Endes auf der rich ti
gen Seite steht, nur halt verführt wor
den ist, wird dort schon aus der Tat
sache abgeleitet, daß er Schw ierig
keiten m it der deutschen Grammatik 
hat. Verstümmelte Sprache wird so zur 
Erkennungsmarke nicht in te llektuell 
zersetzter Zuverlässigkeit.

Die S trategie der Presse z ie lt darüber- 
hinaus darauf, das antitheoretische 
Ressentiment m it dem gegen die fe i
nen Leute, die honorigen Kreise etc. 
zu verbinden. Dabei werden existie
rende Momente eines fre ilich latenten 
Klassenbewußtseins der A rbeiter, das 
berechtigte Gefühl „de re r da unten“ , 
von der bürgerlichen Klasse beschis
sen zu werden, aufgegriffen und perfid 
in ihr Gegenteil verkehrt. Gerade in 
denen sollen die Massen den wahren 
„K lassen fe ind“ sehen, die sich am 
nachdrücklichsten fü r ihre Emanzipa
tion eingesetzt haben. Sie g ilt es im 
Bund m it der geballten Macht von 
Staat und Polizei zu verfolgen. Jenes 
Photo im HAMBURGER ABEND
BLATT, das vorn ebenso fröhlich wie 
effiz ient wirkende Bullen und im H in
tergrund strahlende Bauarbeiter mit 
ihren schmucken Helmen zeigt, do
kum entiert imperativisch die E inheit 
der Interessen von Proletariat und 
Staatsgewalt.

III
Das so aufbere itete psychische Ma
teria l wird nun von der Presse be
nutzt, um ausgehend von dem Anlaß, 
den die Existenz der Baader-M einhof- 
G ruppe gibt, die Hatz auf jene zu or
ganisieren, die es w irklich zu treffen 
g ilt. Das sind zunächst einmal jene von 
Ruhland belasteten, als „d irek te  He l
fe rshe lfe r“ apostrophierten einzelnen

Personen, die dann freilich mit dem 
immer w iederkehrenden Verweis auf 
ihre soziale Position nur als momentan 
bekannte Exponenten bestimmter 
Gruppen der Bevölkerung verstanden 
werden. Prägnant faßt die als liberal 
sich verstehende SZ in einer Balken
überschrift zusammen: „Angebliche 
Randfiguren: Vom Professor zum Prie
ster, vom Journalisten zum Ingenieur“ . 
Suggeriert wird hierm it, daß in diesen^ 
Prozeß der Falsche auf der Anklage
bank sitzt, daß vielmehr jene die w irk
lichen Hauptfiguren sind, die unter 
dem Etikett der „gu tbürgerlichen“ 
oder „honorigen K re ise“ zusammenge
faßt werden. Hauptfiguren sind sie 
allerd ings eben nicht als Individuen, 
auch nicht w irklich als Repräsentanten 
einer bestimmten gesellschaftlichen 
Schicht — das Stereotyp der „gu tbür
gerlichen K re ise“ hat lediglich propa
gandistischen Sinn, dient nur dazu, 
existierende Ressentiments in den 
Massen aufzugreifen — sondern als 
Repräsentanten einer bestimmten po li
tischen Theorie.

Es ist die ganze politische Linke der 
BRD, die hier zum O bjekt der bre it 
angelegten Hetzkampagne der Mas
senmedien wird. Dies enthüllen schon 
beiläufige Formulierungen, Andeutun
gen und Analogien: so die Verwen- j f  
düng des Schrecknamens Lenin in fas™ 
allen Zeitungsberichten, die Erwäh
nung Berlins als „ideologisches Zen
trum “ der Baader-M einhof-G ruppe in 
Springers WELT, wobei verm ittels der 
Reminiszenzen an die Rolle Berlins in 
der Studentenbewegung unschwer die 
Verbindung zur gesamten Linken sich 
herstellt, der Hinweis, daß die Kon
frontation Brückners mit Rußland just 
an dem Tag stattfinden werde, an dem 
— laut DKP-Kalender — vor 54 Jahren 
die Rote Armee gegründet wurde. In 
demselben B la tt w ird Brückner unter
stellt, sich öffentlich über „Vorzüge 
des politischen Systems der ,DDR‘ “ 
geäußert zu haben, was nonchalant mit 
dem Hinweis verbunden wird, daß er 
aus Dresden stamme und „do rt einen 
Teil der Entwicklung der gegenwärti
gen ,DDR‘ m ite rleb t“ habe, „ehe er in 
die BRD kam“ .

Diese Äußerungen gewinnen ihre sug
gestive K raft dadurch, daß sie auf 
immer schon vorhandene, sedimen- 
tie rte  Vorurte ile  sich beziehen können.

22



Sie knüpfen an der praktisch unge
brochenen Kontinu itä t einer Vorur
te ilsstruktu r an, die sich für Deutsch
land historisch über die Bolschewiken
furcht nach dem 1. W eltkrieg, den An
tisem itism us in der Ze it des Faschis
mus und den Antikommunismus der 
fünfziger Jahre hergeste llt hat. Auf 
dem gut vorbere iteten Boden solcher

•ezeptionsstrukturen läßt sich der 
irkel der prospektiven O pfer le icht 
erweitern: durch fadenscheinig kon
stru ierte Beziehungen zu den ver

dächtigten Prominenten gerät alles in 
die Schußlinie, was unbequem ist — 
so die Universitä t Bremen, zu deren 
Berufungskommission Brückner gehö
ren soll, der liberale Sender Radio 
Bremen, dessen Regieassistent G. von 
einem mit der Baader-M einhof-G ruppe 
in Verbindung gebracht wird, das M o
dell der antiautoritären Kinderläden, 
indem man Monika S eife rt zur Kom- 
p lic in U lrike M einhof abstempelt, 
usw.

O ffenbar wird die Tendenz zur L iqu i
dation der Linken überhaupt in einem 
Kom m entar von Herbert Kremp, dem 
Chefredakteur der WELT. Zunächst 
warnt er davor, es von Intellektuellen, 
„po litis ierenden Soziologen“ usw. sich

Îusreden zu lassen, daß es bei der 
^ader-M einhof-G ruppe um K rim i
nelle sich handle. W eiter heißt es, daß 
„zwischen der Baader-M einhof- 

G ruppe und den vermuteten H e lfers
kreisen eine ge istige und gesinnungs
mäßige Verwandtschaft“ bestehe, 
woraus der Schluß gezogen wird, daß 
die eigentliche G efahr nicht die 
Gruppe selber, sondern der „bo lle rn 
de Schreibtischhelfer“ , der sozia listi
sche Theoretiker ist: „W ir haben es 
primär nicht m it K rim ina litä t zu tun, 
sondern m it etwas ungleich G efähr
licherem: m it einer extremistischen 
Ideologie, die unter Umständen jede 
verbrecherische Handlung zu recht- 
fertigen vermag, zu legitim ieren be
re it is t.“

IV.
Sich durchhaltendes Moment a ller 
Presseberichterstattung ist die Dar
stellung des Ruhland-Prozesses als 
Schauprozeß. Zwar ist Rußland offiz ie ll

der Angeklagte, in W irk lichkeit aber 
fungiert er als Kronzeuge in einem 
ganz anderen Prozeß: gegen die Baa
der-M einhof-G ruppe, ihre Helfer, 
gegen die gesamte kritische In te lli
genz. Genauso, nämlich als behutsam 
zu behandelnder Zeuge der Anklage, 
wird er denn auch von der Presse ein
gestuft. Die eigentlich krim inellen 
Vergehen Rußlands, der laut HAM 
BURGER MORGENPOST „ein durch 
und durch freundlicher Zeitgenosse“ 
ist, und der es so naiv-unschuldig 
versteht, „einen Gerichtssaal in gute 
Laune zu versetzen“ , werden vor dem 
H intergrund der künftig zu erwarten
den Prozesse gegen die politischen 
Täter verniedlicht, erscheinen harmlos 
gegen das Verbrechen der „extrem isti
schen Ideo log ie“ . So wird denn hier 
schon die Prozeßstrategie fü r die Zu
kunft e ingeübt und vorgeführt. Lobend 
erwähnt die SZ das „Zusammenspiel 
von Vorsitzendem und Angeklagtem “ , 
das auch dem Reiz-Reaktions-Schema 
gemäß perfekt ab läuft: „Senatspräsi
dent Franz W eber braucht aus den A k
ten nur Stichworten zu geben, uncfschon 
sprudelt es aus dem Angeklagten her
aus“ . Es handelt sich, wie die FRANK
FURTER RUNDSCHAU bemerkt, um 
ein „juristisches Schaustück“ , worin 
es nicht ums Erm itteln von Schuld 
oder Unschuld des Angeklagten, 
überhaupt nicht mehr ums Ermitteln 
geht, sondern darum, bereits Fest
stehendes in einem Rollenspiel in die 
Ö ffentlichkeit zu bringen. FRANK
FURTER RUNDSCHAU: Die Details 
werden durchgegangen „a ls bespreche 
ein netter Lehrer m it einem sym pathi
schen Schüler ein längst bekanntes 
S tück!“ Dem entspricht sprachlich die 
in fast allen Zeitungen zu beobachten
de indikativische Darstellung von 
Sachverhalten, die zunächst einmal 
nur Behauptungen oder Vermutungen 
sind. Das heißt: was ein w irklicher 
Prozeß zu beweisen hätte, ist in der 
Darstellung der Presse in dem Augen
blick, in dem es als Vermutung ausge
sprochen wird, auch schon der Fall. 
Konkret bedeutet das fü r die von Ruß
land Belasteten eine faktische Vor
verurte ilung, für die die Medien das 
Placet der Bevölkerung nicht nur ein
holen, sondern allererst produzieren, 
Verurteilung, die selbst durch eine 
etwaige offiz ie lle  Rehabilitierung der 
Belasteten in der sogenannten öffen t
lichen Meinung nicht revozierbar ist.

Z iel der gesamten Berichterstattung 
über den Prozeß ist es also: das, was 
der Schauprozeß will, publizistisch 
weiterzuverm itteln und so Progrom- 
stimmung zu erzeugen. Die Presse 
w ird dam it faktisch zum verlängerten 
Arm der Exekutive, sorg t fü r das Be
wußtsein der Notw endigkeit adm ini
strativer und juristischer Maßnahmen 
gegen bestimmte, austauschbare Z ie l
gruppen. Diese Tendenz kommt 
exemplarisch zum Ausdruck in der 
Schlußzeile eines HAMBURGER 
ABENDBLATT-Kom m entares: „A ber 
sie alle (d. h. die Zeugen und H in te r 
männer1, d. Verf.) sind noch auf freiem 
Fuß“ .

Genossen: GEMEINT SIND WIR!
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Opposition als ,Resistance7
Peter Brückner



Der folgende politisch-psychologische Beitrag zur 
RAF-Diskussion skizziert in seinem ersten Abschnitt 
(S. 26) einen vielfältig sichtbar gewordenen Wandel in 
der linken Opposition kapitalistischer Gesellschaften. 
Einige KP’s und sozialistische Parteien, auch Gewerk
schaften —  früher einmal G e g e n m a c h t ,  keine 
(bloß) parlamentarische Opposition, deren Chef in 
England sogar ein Gehalt von der Regierung bezieht, 

feheinen sich zu ,parlamentarisieren‘ und geraten in 
oen Verdacht integrativen, systemstabilisierenden 
Verhaltens. (Ein Beispiel dafür wäre die Politik der 
KPF im Algerienkrieg und im Pariser Mai 1968). In
wiefern sie die Arbeiterklasse politisch konsequent 
und revolutionär vertreten und ihre Emanzipation als 
Klasse fördern, ist umstritten. Im Zusammenhang da
mit, als organisierte Kritik, treten neue linke Gruppie
rungen, Kräfte, „Strömungen“ auf, die Funktionen 
einer F u n d a m e n t a l - O p p o s i t i o n  überneh
men, und deren Vorstellung von Klassenkampf ge
wisse Verwandtschaften mit der R é s i s t a n c e  
zeigt, wie sie sich in einigen Ländern während des 
2. Weltkriegs, unter der Besetzung durch deutsche 
Armeen, ausgebildet hatte. Es ist zu prüfen, ob wir 
nicht in der „Roten Armee Fraktion“ eine Entspre
chung zu diesen gauchistischen' Gruppierungen und 
ihrer neuen Militanz, etwa in Frankreich und Italien, 
sehen sollten —  aber entstanden unter den besonde
ren Bedingungen der BRD und der Studentenbewe
gung; mit allen Problemen der politischen, rationalen 
|md moralischen Kontrolle von Gewalt und Illegalität

belastet, die eine Isolierung von der Bevölkerung für 
Sozialrevolutionäre Einzelne mit sich bringt. E i n Un
terschied zu militanten Gruppierungen anderer Län
der liegt in der .externen Lokalisation* aller Aktivi
täten der RAF, d. h. in ihrer geografischen (und z. T. 
inhaltlichen) Entfernung von der Fabrik und den Ar
beitskämpfen, aber auch vom Reproduktionsbereich, 
in dem gauchistische Gruppierungen einen zweiten 
Brennpunkt revolutionärer Arbeit eröffnet haben 
(Stadtteil-Basisarbeit, Mieterstreiks usf.). Die Erörte
rung der RAF in der Bundesrepublik war — innerhalb 
der Linken —  lange Zeit hindurch von der Frage be
herrscht, ob sie, die RAF, nicht bestimmte gewalt
förmige und administrative Maßnahmen der Regie
rungsgewalt ausgelöst, provoziert habe, die leicht die 
gesamte sozialistische Politik in der BRD gefährden 
können. Die RAF hätte dieser Politik dann geschadet. 
Fragt man aber, wie im zweiten Abschnitt dieser Un
tersuchung (S. 29) nach der jüngeren Geschichte des 
politischen Staats, der sich wandelnden Ordnungs
funktion, die er innehat, so wird alsbald deutlich, daß 
längst eingerichtete Apparate außerökonomischer 
Zwangsgewalt anläßlich der RAF-Fahndung nur 
öffentlich sichtbar geworden sind; daß der Druck der 
Staatsgewalt auf die Linke in der BRD ganz andere —  
und gewichtigere — Ursachen hat als den Entschluß 
einiger Genossen, sich zu illegalisieren. Der Vorwurf, 
die RAF sei als Provokateur .objektiv konterrevolutio
när*, ist entweder von Angst diktiert oder töricht —  
wenn nicht schlicht Parteiengezänk.

Politisch-psychologische Anmerkungen 
zur Roten-Armee-Fraktion

Wer sich mit der .revolutionären Militanz* einiger 
Gruppierungen politisch wie psychologisch auseinan
dersetzt, und sich im gesellschaftlich-historischen Be
zugsrahmen kommunistischer Politik orientieren will, 
stößt zwangsläufig auf einen bewegenden Umstand: 
die ökonomisch-politische Analyse der Gegenwart, 
ich nenne als theoretische Basis das „K ap ita l“ (und 
die ,Grundrisse . .  .*), muß durch eine ökonomisch
anthropologische Analyse ergänzt werden — ich 
nenne als theoretische Basis die . Ö k o n o m i s c h -  
P h i l o s o p h i s c h e n  M a n u s k r i p t e  aus d e m  
J a h r e  1 8 4 4 * .  Im dritten Abschnitt der Unter
suchung (S. 31), der die Frage der Revolution und 
Emanzipation auf dem Hintergrund der ,präventiven 
Konterrevolution* im Weltmaßstab betrachtet, gehe

ich auf diese Grundlagen-Probleme so weit ein, als es 
für das Verständnis der militanten Gruppierungen 
(und der Prozesse, die ihnen gemacht werden) wich
tig ist. Wer mit einer allzuschlüssigen und schnellen 
Antwort auf die genannten Probleme zögert, spürt 
die Vielschichtigkeit der politischen Situation beson
ders deutlich, in der wir u n s e r e  politischen Ziele 
organisieren müssen. Seine Zweifel an der Vernünf
tigkeit, Angemessenheit und Machbarkeit jener Weise 
von Militanz, wie sie Mitglieder der „Roten Armee 
Fraktion“ anstrebten, werden nicht geringer; aber 
auch nicht seine Einwände gegen legalistische und 
.etatistische* (staatsgesinnte, ordnungsstiftende) Ver
änderungen kommunistischer Politik in Europa.
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I. Radikalisierung der Fundam ental-Opposition
In einigen Industrienationen hat sich die Erscheinungsform der 
Klassenkämpfe seit jüngerer Ze it gewandelt. M eist im W ide r
spruch gegen seine überliefertenTypen von O rganisation: KP’s, 
Sozialistische Parteien, Gewerkschaften, entstanden (und ent
stehen noch) Gruppierungen, die man am besten als gauchisti- 
tische bezeichnen könnte; ihrem Selbstverständnis nach als A n t
wort auf in tegrative (system -stabilisierende, rev is ion is tische ’) 
Veränderungen in A rbe iterparte i und Gewerkschaft — in mehr 
als e iner Hinsicht Fraktionen der „ob jektiven Polarisierung im 
W eltm aßstab“ x), und damit den revolutionären Bewegungen in 
Lateinamerika,, Ostasien, Nahem Osten verbunden. An der un
erfreulichen Haltung etwa der KPF im französischen Indochina- 
und später im A lgerienkrieg, wo sie den Protest mehr oder we
niger den linken Inte llektue llen überließ, wäre einer der Entste
hungsgründe gauchistischer Gruppierungen zu belegen, also 
nicht nur an ihrer kontraemanzipativen Innenpolitik, für je de r
mann sichtbar im französischen Mai des Jahres 1968 * 2). „P o la ri
sierung im W eltm aßstab“ : auch in den ,maoistischen‘ Gruppen 
sensu s tric tion  (Anm. d. Red. im strengsten Sinne) drückt sich 
rad ika lis ierte und m ilitante K ritik  an der kommunistischen 
O rthodoxie aus; im Bezugsrahmen der Distanzierung von öko
nom isch-politischer Entwicklung (und Außenpolitik) namentlich 
der UdSSR — in einer manchmal befremdlichen Über-Identifi- 
zierung mit den KP's der Volksrepubliken China und Albanien. 

..Gauchistische Gruppierungen antworten jedoch nicht nur auf 
Transform ationen innerhalb der KP’s und Gewerkschaften. Die 
Erscheinungsform der Klassenkämpfe ändert sich ja  auch auf 
der Seite der herrschenden Klassen — in der Regression auf 
Formen offener G ewaltförm igkeit, von der das Bürgertum hoff
te, sie in der Zerstörung der feudalistischen Gesellschaft über
wunden zu haben 3 4). V ie lfä ltig  re flektie rt sich in ihrer Theorie 
und Praxis der Legitim ationsverlust staatlicher A uto ritä t: die 
moralische Verkommenheit institu tiona lis ie rte r Politik  ist evi
dent, ihre Institutionen haben ihre frühere W ürde längst ver
loren '). Daß sich etwa im gleichen Zeitraum — im vergangenen 
Jahrzehnt — auch die Formen, in denen sich progressive, rad i
kaldemokratische ,Fraktionen1 des Bürgertums organisieren 
und politis ieren, methodisch (oder taktisch) in Richtung auf 
eine Fundam ental-O pposition verändert haben: ich erinnere 
an die Bürgerrechtsbewegung in den USA, an die ,Ostermar- 
schierer1, an gewisse Bürger-In itia tiven, an ihre Konzepte loka
ler und dezentraler, auf Selbstorganisation geste llte r praktisch- 
emanzipativer K ritik  an Lebensverhältnissen kapitalistischer 
Gesellschaften, sei hier nur e rw ähn t5).

Die Auseinandersetzung mit der „Roten Armee F raktion“ (RAF) 
als m ilitanter G ruppierung kann sich vorläufig auf positioneile 
Vergleiche m it der eingangs skizzierten Radikalisierung von 
kommunistischer Fundam ental-Opposition beschränken, und 
zwar anhand ihrer Praxis.

Das Konzept des „B e triebs-G ue rilla 's “ von Lotta continua6), 
der praktischen Intervention in Arbeitskäm pfe von Potere 
operaio 7), S trateg ie und Taktik der Gauche prolétarienne (die 
Entführung von Betriebsle itern, handfeste Auseinandersetzun
gen m it M eistern und desgleichen e inbeschließend8) haben,

bei z. Tt. tie fgre ifenden Differenzen in der Theorie und in der 
Führung von Klassenkämpfen, eines gemeinsam: die M ilita ri
sierung der Arbeitskäm pfe in der Fabrik. Ein Stück weit hat 
daran noch die A k tiv itä t der RGO in der Bundesrepublik („Rote 
oder „Revolutionäre G ewerkschafts-O pposition“ ) te il, wenn
gleich viel stärker legalistisch und trad itiona lis tisch9) gestaltet. 
Diese M ilitanz findet sehr verschiedene Ausdrucksformen in), 
aber sie tr ifft ihren Gegner in der Produktionssphäre an: Unter
nehmer, Führungskräfte sämtlicher Betriebsebenen — die Fa
brik ist O rganisation des Feindes, noch der M eister ein „K o lla 
borateur“ , der Werkschutz (nicht anders als die Polizei) „B e 
satzungsmacht“ ; gewerkschaftstreue Vertrauensleute, integra- 
tive Betriebsräte; Ante ile der Gewerkschaften (bzw. bestimmte 
gewerkschaftliche Organisationen). Ihr Z iel ist die wirksame 
Störung, ja : Zerstörung der Mehrwert-Produktion (und nicht die 
Verbesserung der Lohn- und m ateriellen Lebensverhältnisse 
der Arbeiterschaft). Konflikte mit der Staatsgewalt entzünden 
sich in der Regel gleichfalls in oder vor der Fabrik, bzw. in 
enger und ursächlicher Verflechtung mit Arbeitskäm pfen 
M ir scheint, daß ähnliches auch für gelegentliche K onflik te m r  
Medien (und M itarbeitern) der Massenkommunikation gilt.

Ein zweiter Focus revolutionärer M ilitanz kann sich in der Re
produktionssphäre der A rbe ite r und Arbeitslosen ausbilden. 
In ihr hat die Besetzung durch den Unterdrücker (Boden-Spe
kulation, M ietwucher; andere Folgen der Profit-O rientierung 
und bourgeoisen Investitionspolitik  des Staats) längst zu un
mutbaren Lebensbedingungen geführt, gleichfalls alltäglich er
fahrbar. Hausbesetzungen, M ieterstre iks; P ren d ia m o v ila c ittd !“ 
(„N e hm en w iru nsd ieS ta d t!“ ) istd iesen Ursprungs; als ein theo
retisch und psychologisch begründbarer Weg zur Rekonstruk
tion von Klassenbewußtsein als offensive Verte idigung, der in 
die Fabrik zurückführt.

Dagegen hat sich die M ilitanz der „Roten Armee F raktion“ , so
weit Selbstzeugnisse und Berichte darüber zugänglich (und 
verläßlich) sind, an wesentlich anderen Objekten, Personen 
und Situationen geäuß e rt12). Sie richtete sich gegen Einrichtun
gen und Personen der US-Army, des SPRINGER-Konzerns und 
des Justiz-Apparats: also gegen klassische repressive Ein
richtungen des Staats und gegen privatw irtschaftliche, der 
gesellschaftlichen Kontro lle entzogene Garanten k a p ita lk o r^  
form er Massenloyalitäten. Zusammenhänge mit ArbeitskämpfeP» 
sind nicht bekannt (vgl. weiter unten). M ilita ris ie rt war vor 
allem die Auseinandersetzung m it der Exekutive des „F rie 
densstifte rs“ , des politischen Staats, also mit Polizei, Ver
fassungsschutz usw.
Es ist unter politisch-psychologischen Aspekten aufschlußreich, 
daß aber zumindest einige Angehörige der RAF vor ihrer 
Illegalis ierung Basisarbeit in der Reproduktionssphäre ge
le iste t haben 13). Mehr noch: auch die in den verschiedenen, 
von mir als ,gauchistisch‘ bezeichneten Gruppierungen Frank
reichs oder Italiens deutliche Absicht, die in Jahrhunderten 
entstandene Spaltung des .Volkes1, d. h. der abhängigen Be
völkerungsmassen, in ein (klassenbewußtes, disziplin iertes, 
tugendhaftes) Proletariat und in ein (arbeitsscheues, korrum-

») R. DUTSCHKE (1968), vgl. Lit-Angaben S. 342) Es ist nur die Abwehr berechtigter Kritik, wenn viele KP’s gauchistische Gruppierungen als anarchistische1 bezeichnen, um dann die Kontroverse mit ihnen in den Termini der MARX-BAKUNIN- Debatte des 19. Jhdts. (oder des LENIN'schen „Linksradikalismus als Kinderkrankheit des Kommunismus“) führen zu können.3) Vgl. später Abschnitt (2) und (3)4) Ich las in diesen Tagen erneut die „Vietnamnesischen Lehrjahre“ (G. W. ,ALSHEIMER‘): die .Realpolitik1 der USA, aber auch der BRD zeigt sich darin in ihrer ganzen Inhumanität. Hier ist Unloyalität, Abscheu, Affekt die angemessene Reaktion des Staatsbürgers.5) Vgl. später
°), 7)> 8) Vgl. Literaturangaben S. 34

ft) Vgl. etwa Meldungen in der Frankfurter Rundschau (FR) im März 1973
l0) sic beginnt durchaus mit der Forderung des politischen Lohns („Mehr Geld für weniger Arbeit“, von der Ertragslage usw. unabhängige „Garantielöhne“).n ) In innerstädtischen Demonstrationen vor oder während eines Streiks; nach dem Eingreifen der Polizei in Arbeitskämpfe, u. ä.12) Ich werde im folgenden die Interpretation dafür vernachlässigen, wie die RAF sie in einigen Publikationen gab; auch auf die Gefahr einer gewissen Verundeutlichung (oder Verflachung) der Analyse. Diskussionen mit den Autoren sind unmöglich; ein Stück ,Behaviou- rismusc kann Tendenzen aufdecken, die die — undiskutierte — Selbstinterpretation verdeckt.
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pierbares, obdachloses) Sub- oder Lum penproletariat zu über
winden — also jener Personenmehrheiten, die nicht w illens oder 
nicht fähig waren, sich den Arbeitszwängen des Kapitalismus 
anzupassen, findet in der vor-illega len A ktiv itä t e in iger M it
g lieder der RAF eine gewisse Paralle le: in der politischen A r
be it m it sog. R andgruppen13 14). Eine Verankerung in beiden 
sozialen Feldern mißlang (oder schien zu mißlingen): begründet 
mit, und wohl auch begründet in dem Fehlen von ^evo lu tio 
närem G egenm ilieu1 in der BRD, d. h. einer lebendigen Über
lieferung von Insubordination und Desintegration 15). Zu Be
triebsbasis-G ruppen (wie: Revolutionärer Kampf, Frankfurt; 
Arbeitersache München und Köln, usw.) bestanden dagegen, 
soweit man weiß und übrigens aus den Maßnahmen der S taats
gewalt und Justiz entnehmen kann, weder besondere h isto
rische noch aktuelle Verbindungen. Im Vergleich m it den ein
gangs erwähnten auchistischen Gruppierungen ist die Praxis 
der RAF mithin durch ihre personelle, historische (lebens
geschichtliche) und situative Distanz zur Fabrik und zur Repro
duktionssphäre der Arbeiterschaft charakterisiert. Diese ex
terne Lokalisation der m ilitanten Aktionen, politisch gespro
chen: ihre Ablösung (richtiger: ,obgelösthe it‘) von der Basis 
jede r Arbeiterbewegung, der Fabrik und des A rbeiterm ilieus 

Untersche idet sie von der m ilitanten Fundam ental-Opposition 
aer ,Gauchisten' verschiedener Länder. Sie hat mindestens 
eine doppelte W urzel: die Herkunft der RAF bzw. der Mehr
zahl ihrer M itg lieder aus der Studentenbewegung der Jahre 
1966—1969; das Niveau der Klassenkämpfe in der BRD — ge
rade wie es sich nach den Septem berstreiks des Jahres 1969 
nüchtern darstellte.

Nun ist, analytisch-genetisch betrachtet, schon die S tudenten
bewegung von der historischen Entwicklung der Klassenkämpfe 
in der .modernen W e lt1 nicht ablösbar >6). Zu ihren Bedingungen 
zählt — wie bei den gauchistischen Gruppierungen in einigen 
Nachbarländern — die organisatorische und ideologische 
Form, die das Verhältnis von Kapital und Lohnarbeit in den kapi
talistischen Gesellschaften in neuerer Ze it angenommen hat; 
auch im internationalen Maßstab, also in den zwischenstaat
lichen Beziehungen unter Ländern verschiedener Gesellschafts
systeme (m it a ll’ ihrem mutmaßlichen Einfluß auf die innere 
Entwicklung der sozialistischen wie der kapitalistischen Län
der). Auf d ieser Ebene der Untersuchung rücken die gau
chistischen Gruppierungen in Frankreich, Ita lien usw. und die 
RAF einander übrigens w ieder näher: was sie, theoretisch und 
strategisch, gemeinsam haben, ist ein erneuertes Konzept von 

J^lassenkampf, dessen Typus, Résistance, Ich auf S. 26 kurz 
Pkizzlert habe 17 *). Es scheint In vielem an W iderstands-Bewe
gungen anzuknüpfen, wie sie sich unter der Besetzung einiger 
Länder durch faschistische Armeen herausgebildet hatte, vor
züglich in Frankreich und Jugoslawien. Der Kapitalism us und 
die politische Organisation der warenproduzierenden und 
-tauschenden Gesellschaften erscheinen als „innere K olon i
sation“ , als — direkt, täglich erfahrbare — Herrschaft. Sehr im 
Unterschied zu den erwähnten Ländern hat sich dieser ,Ré- 
sistance'-Typus von Klassenkampf jedoch in der BRD nicht 
,vermasst‘, d. h. er findet in den Erfahrungen und Handlungs
bereitschaften der deutschen Arbeiterschaft noch immer nur 
sehr wenig Verankerung oder spontane Zustimmung. Man darf 
übrigens seine Breite auch in Frankreich nicht überschätzen. — 
R evis ion is tisch1 sind jedenfalls, aus der Sicht der gauchisti
schen O pposition, nicht nur Arbeiterparte ien und Gewerkschaf
ten. Revisionismus ist gegenwärtig ein Stück Arbeiter-Bewußt
sein. M ilitante Aktionen enthalten noch immer einen Stoß

13) z. B. im ,Märkischen Viertel1 Westberlins,4) z. B. mit Fürsorge-Zöglingen, Trebegängern u. a.15) Vgl. schon R. DUTSCHKE 1968, Literatur S. 34,6j Ich wähle den verschwommenen Ausdruck ,moderne Welt', weil die Studentenbewegung, aus guten, emanzipativen wie aus weniger guten, ,ständischen' Gründen, ja nicht auf kapitalistische Staaten beschränkt blieb (CCSR, Polen, Jugoslawien)17) Fabrik als Organisation des Feindes, Meister als Kollaborateure,Polizei, Werkschutz als Besatzungsmadit usw.

auch gegen dieses Bewußtsein, sind eine A rt „2. Aufklä rung“ 
(wie schon die Provokations-Techniken der antiautoritären Re
volte). Daß die RAF den SPRINGER-Konzern m ilitant angriff, 
könnte auf eine Hypothese zurückschließen lassen: Falls es 
Aneignungs-Strategien des Kapitals waren, die revisionistische 
Auffassungs-, W ahrnehmungs- und Gefühlsstrukturen verfesti
gen (oder gar produzieren), wenn der .Besitz von Bewußtsein', 
wie das Kapital ihn ausübt, eine Verankerung m ilitanter G rup
pierungen in den Bevölkerungsmassen erschweren, dann ge
rieten die Garanten der Erzeugung kapitalkonform er Massen
loya litä t in die Schußlinie — mit in erster Linie der SPRINGER- 
Konzern. Der Duktus der Klassen-Auseinandersetzung in der 
BRD, die Haltung der A rbeiterschaft und einiger pro le taris ie r- 
ter Schichten in Verwaltung, D istribution u. dgl. ist jedoch mit 
e in iger S icherheit voh Erfahrungen geprägt, z. T. auch vom 
Fehlen bestim m ter Erfahrungen, die von einer solchen Hypo
these nicht gedeckt sind; eine Haltung, die sich zwar wandeln 
und verändern läßt, aber nur in einem Kontext sehr verschie
denen Einflüsse — Reifungsprozesse einbeschlossen, die Zeit 
benötigen und ihre eigene Zeitsruktur haben. (Die Emanzi
pation der Klasse kann gewiß auch von einer moralisch besser 
legitim ierten Regierungsära, d. h. durch die Verfestigung von 
Loyalitäten, verzögert werden.) — Zu diesen .Erfahrungen1 rech
net nicht nur die einer epochalen N iederlage der A rbe ite r
bewegung am Ausgang der W eim arer Republik. Obwohl es 
im „3. Reich“ eine gewisse beschränkte, tapfere W iderstands
bewegung gab, nahm das Gros der lohnabhängigen Männer 
doch an der Besetzung frem der Länder und an der Unter
drückung anderer Völker te il, und nicht an der Résistance; 
dies wäre ein historischer Erfahrungsm angelIS *). Es hat in d ie 
sem Lande während zwölf Jahren keine organisierte, massen
hafte kommunistische oder sozialistische Politik  gegeben, 
das w irk t nach. Seit 1945 hat sich eine große kommunistische 
Partei gleichsam als Staat organ is ie rt (DDR). Noch die Brei
tenwirkung der neuen DKP, seit 1968 zugelassen, ist von Ein
stellungen zur DDR, wie sie sich in etwa 20 Jahren in der Bun
desrepublik herausbildeten, beeinträchtigt. Es ist im übrigen 
schwer abzuschätzen, inw ieweit die DKP angesichts der immer 
drohenden Verbots-Anträge auch in ihrer Programmatik tak
tiert; daß sie — dennoch, deswegen? — in vielen Betrieben Fuß 
fassen konnte, ist unbestreitbar, auch ihre Loyalität qeqenüber 
dem DGB.
Ich werde auf Konsequenzen des KPD-Verbots an anderer 
Stelle zurückkommen. Einige der spezifischen Bedingungen 
sind benannt worden, m it denen Fundam ental-Opposition in 
der BRD zu rechnen hat — Bedingungen, die jene .externe Lo
kalis ierung1 der RAF-Aktivitäten anteilweise erzwungen haben.

Die Frage nach der historischen Quelle der .gauchistischen1 
Militanz, der Heraufkunft eines erneuerten Typus von Klassen
kampf, der G ewaltförm igkeit in politischen und sozialen Aus
einandersetzungen schlechthin — und damit eine der struk
turellen Entstehungs-Bedingungen auch der „Roten Armee 
F raktion“ — muß noch einmal, unter te ilweise verändertem 
Blickwinkel, aufgegriffen werden. Zunächst enthält jene r Rési- 
stance-Typus kommunistischer M ilitanz vie le Elemente der K ri
tik  am (oder wenigstens der Distanzierung vom) „rea len “ So
zialismus; insofern nämlich die Ordnungsfunktion des Staats
apparats (und der Partei) auch inS taaten m it Vergesellschaftung 
der Produktionsm ittel die W eiterentw icklung und Internationa
lisierung der Klassenkämpfe inh ib ie rt (Anm. d. Red. verhindert) 
wenigstens nach Kräften verzögert. Der S taat als .Friedens
s tifte r1 J.AGNOLI), d. h. hier: als Gegner auch der Arbeiter-

18) Es fehlte damit u. a. für Kader und Gruppen die Erfahrung jener Solidarisierung und Verankerung (auch in der Bevölkerung), die dort möglich wird, wo sich .linke’ Tendenzen mit nationalen (und national-kulturellen) Interessen verflechten; wie heute in einigen Staaten des Mittleren und Nahen Ostens oder — noch früher — in Cuba und Algerien20) hierzu zählt der Einmarsch in die CSSR
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Autonomie; im internationalen Maßstab: als Garant nationaler 
Interessen gegenüber Befreiungsbewegungen in den Ländern 
der sog. III. W elt. So sehr die Politik  der „fried lichen Koexi
stenz“ auch Nötigungen der betroffenen sozialistischen Länder 
entsprechen mag — ihre jeweils ,andere S e ite1 ist die in allen 
koexistierenden Staaten wachsende innenpolitische Restrik
tion 20) und die Bremsung sozialrevolutionärer Bewegungen. 
Auf das partie lle  Einfrieren von revolutionärer Dynamik als ob
jektives und auf die Enttäuschung nicht realitätsadäquater 
Heils-Erwartungen als subjektives Moment antworten kommu
nistische und sozialistische Gruppierungen unter anderem mit 
Verzweiflung 21).

Schließlich leben w ir in einer geschichtlichen Epoche, in der 
im peria listische G ewaltförm igkeit gleichsam nackt, d. h. ohne 
KIPLINGsche Ideologie („The white man's burden . . .“ ) sicht
bar w ird: koloniale Ausbeutungsverhältnisse, von denen die 
nationale A rbeiterklasse zu Anteilen, die nationale Großbour
geoisie in großem Stile  pro fitie rt, sollen durch die ,containm ent 
strategy' abgesichert werden — Völkerm ord in V IETNAM ; Aus
beutung durch Kap ita lexport wird durch Subversion des CIA, 
durch m ilitärische Eingriffe, durch Kollaboration m it den reak
tionären C liquen der betroffenen Länder d irekt s tab ilis ie rt — 
Lateinamerika. In wachsendem Ausmaß werden kriegerische 
Auseinandersetzungen charakterisiert durch die Verflechtung 
von nationalen, anti-kolonialistischen Befreiungskämpfen, A u f
lehnung aus unzumutbarem Elend, sozialistischen Intentionen 
(und kulturellen, z. T. sogar religiösen Motiven). Dabei können 
sich Fronten verw irrren und überschneiden. So unterstützen die 
USA zwar Israel, aber die Texas O il Campanie unterstützt zwei 
oder drei reaktionäre arabische Staaten. O der: nationale und 
kommunistische Tendenzen können konvergieren (Vietnam; 
China; Cuba), sich partie ll widersprechen (UdSSR; vgl. 
schon die C h ina-P olitik  unter Stalin). Die Bedingungen für 
eine sog. Realpolitik, die immer noch kommunistisch, die 
revolutionär wäre, verschlechtern sich. „R e a lp o litik “ wird Mo
ment jenes N icht-Friedens, der, auch in der Form „fried licher 
Koexistenz der Gesellschaftssystem e“ , die Entfaltung der prä
ventiven Konterrevolution nicht einmal mehr verschle iert (vgl. 
Abschnitt 2 und 3 dieser Untersuchung). W ir haben 
in solchen weltpo litischen Veränderungen Rahmen-Bedingun
gen für die Radikalisierung und M ilitaris ierung der Fundam en
ta l-O ppos ition ' zu sehen, sie dam it auch für die Genese der 
RAF, der „Baader-M einho f-G ruppe“ anteilweise zu akzeptie
ren. Ihre fehlende Verankerung in der Sozialgeschichte des 
eigenen Landes ist eine andere Sache; ebenso das möglicher
weise entg littene politische Kalkül.

Die Konfliktebene der RAF, ihre Verstrickung in A ktiv itäten von 
Verfassungsschutz, K rim inalpolizei, S icherungsgruppe, die e x 
terne Lokalisierung' ihrer Aktion (S. 27) und bestimmte öffen t
liche Konsequenzen ihrer Existenz (vgl. w e iter unten), ihre 
Schriften und Strategien bestimmen bereits ihre Nähe, aber 
eben auch ihre Ferne zu den neuen, nationalen wie in ternatio
nalen Formen von m ilitanter Fundam ental-Opposition, wie sie 
sich seit etwa zwei Jahrzehnten entwickelt. Die Erfahrung, zu 
einer ,externen Lokalisierung' der Kämpfe gezwungen zu sein, 
das heißt: ihre Aktionen nicht vermassen zu können, das Gros 
der A rbeiterschaft nicht — im direkten Zugriff — zu erreichen, 
die Entfaltung der Arbeitskäm pfe nicht d irekt und offen sicht
bar stim ulieren zu können, eine kollektive Erfahrung gerade 
der Avantgarden der Studentenbewegung, trennt sie schon in 
ihrer Entstehungsgeschichte von anderen, gauchistischen', m ili
tanten Gruppierungen, die w ir in Europa und außerhalb Euro
pas kennen 2S).

21) Verzweiflung ist keineswegs immer ein schlechter Ratgeber, vgl. B. BRECHTs ,Gleichnis des Bhudda vom brennenden Haus‘25) Ich bin freilich der Überzeugung, daß die Studentenbewegung ihren indirekten, vielfach vermittelten Einfluß auf die Sphäre der Arbeit und Fabrik unterschätzt hat 20) und einigen anderen Medien oder Institutionen

Sie, d. h. vie le M itg lieder der RAF, hatten allerd ings noch 
andere, sie möglicherweise m itprägende und ihre Entschei
dung beeinflussende Erfahrung gesammelt: die maßlose Ghet- 
toisierung der linken Studierenden und Journalisten in den 
Jahren seit 1964/65 in der SPRINGER-Presse 2(i); das ,Terror‘- 
Geschrei jener Generation, die den faktischen Terror des 
Nationalsozialismus d irekt oder ind irekt zu verantworten hatte; 
die Identifizierung der Linken mit Gewalt auf der Seite jener, 
die nur zu bereit waren, gewaltförm ig für den Fortbestand der 
Ausbeutungsverhältnisse zu sorgen. Man konnte den Eindruck 
gewinnen, als hätten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht die 
Soldateska erschlagen und in den Landwehrkanal geworfen, 
der S tudent Ohnesorg am 2. Juni den Polizisten Kurras, ein 
17jähriger langhaariger Lehrling in Konstanz einen A rbe ite r 
ge tötet; als hätte Rudi Dutschke auf den A ttentäter Bachmann 
(und ein russischer Soldat auf den Krankenpfleger W eil) ge
schossen — und nicht umgekehrt. Gerade auf dem Hintergrund 
der — sagen wir: schwierigen Klassenkämpfe in der BRD und 
im Bezugsrahmen der Arbeiterbewegung, in einer nicht ind i
viduell zu verantwortenden Abgelösthe it von ,Volk‘ und Partei 
liegen Umwege und Irrwege für alle Versuche nahe, nun end
lich die Linke aus der Position des potentie llen Opfers in die 
eines potentie llen Machtfaktors zu bringen. Sollte die mit d o A  
Organisierung der Linken in den Jahren 1969/70 v e rb u n d e n e *  
Redogmatisierungs-Prozesse, ihre scheinbar unaufhaltsame 
Traditionalisierung die einzige Antwort auf Machtfragen sein 
und bleiben? Die kollektiven, nach Kommunikation drängenden 
Aktions- und Diskussionsformen der Jahre 1967 und 1968, mit 
ihren Erfahrungen von Solidarisierung und Innovation, schienen 
sich in gegeneinander isolierte, nun ganz auf Abgrenzung ge
ste llte und sehr massenferne Kämpfe um die ,M assenlinie' auf
zulösen. Kulturrevo lutionäre Ansätze, aus studentischer Politik 
herausgelöst, gingen an Subkultur, an underground verloren. 
Noch m ilitante Versuche, unter Erhaltung der Radikalität frühe
rer Jahre diese S ituation politisch aufzubrechen, die schwin
dende Dimension von Praxis zurückzugewinnen und Begrenzun
gen der ,S tudenten‘-Bewegung zu transzendieren, erwiesen sich 
jedoch von Massenferne, vom Verlust von Praxis, von ,externer 
Lokalisation' geschlagen — letztlich auch die RAF.

Das ,Springer‘-Frühjahr 1968 m arkiert hier wenigstens symbo
lisch einen W endepunkt für anti-im peria listische und antikapita
listische Bewegungen an Hochschule und Universität. Wenn die 
Massenpresse ihre gesellschaftliche Funktion: M assenloyali
täten herzustellen und zu sichern 27), nicht mehr erfüllen kann, 
wenn sie — mit anderen W orten — bestehende V e rh ä ltn is s e  
nicht vor dem Entstehen revoltierender K ritik  bewahrt, so i^P  
dem ihrerseits vorm Zugriff der Revolte polizeilich geschützt 
werden muß, wie nach dem A ttentat auf Rudi Dutschke, erreicht 
die Auseinandersetzung mit dem Establishment eine neue 
Q ualität. Seither mußte sich die Reaktion des ordnungsstiften
den Staats m ilitarisieren; stellen sich — zeitig und präventiv — 
M achtfragen28 29). Ich bin mir nicht sicher, ob bestimmte ana
lytische und in terpretative Leistungen der Studentenbewegung, 
namentlich des SDS, die dam it geforderte Umzentrierung der 
revolutionären Praxis und Organisation begünstig t haben: ich 
meine jene Leistungen, die die latente Gewaltförmigkeit des 
kapitalistischen Systems entzifferten und denunzierten. Die 
Gewalt des Systems zeigt sich nicht nur in der Fabrik und im 
Justizapparat, auch in der repressiven Einstellung fast aller 
zwischenmenschlichen Beziehungen; nicht nur im Abbau 
demokratischer Rechte, auch in der Zunahme psycho
somatischer Erkrankungen, der F rüh-Invalidität. Die unter
drückende Gewalt des Kapitalismus darf nicht nur in jenem 
Schuß gesucht werden, der den Gewehrlauf in Krieg und Bür-

27) vgl. die Frage der kapitalkonformen Bildungsprozesse von Bewußtsein, S. 3028) Natürlich hat das noch viele andere, wesentliche Gründe, vgl. weiter unten29) und etwa die Arbeiter Ph. Müller (BRD) oder Pierre Overney (Frankreich) trifft
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gerkrieg v e rlä ß t20), sondern auch in vielen Formen individuellen 
Leids, der sozialen wie intrapsychischen Destruktion, der S truk
tur des Bildungswesens — mit Bildungsbarrieren, Herrichtungen 
zum ,K opflanger' (B. BRECHT), Prüfungsdruck usw. Das ist 
richtig; w ir kennen seither qualitative Aspekte der Revolution 
und einer ,neuen Gesellschaft' genauer; auch die Grenzen der 
(puren) Vergesellschafts-S trategie. W ichtiger noch: Daß
die S ensib ilitä t und W ahrnehm ungsfähigkeit v ie ler Men
schen für die vom Kapitalverhältnis ausgehende V ie lfa lt 
a lltäg licher G ew altförm igkeit verkümmert war, trug zur 
S tab ilitä t des Systems, zur Reduktion von Klassenbewußt
sein bei. Ein bloß ökonomisch oder statistisch gefaßter 
B egriff von Ausbeutung wurde überwunden. Die Auffassung 
von Gewalt, Macht, Gegengewalt kann dabei dennoch ins 
Schweben und Schwanken geraten; in der Erkenntnis der Ein
heit kapitalistischer Gewalt gerät die Grenze ihrer Nicht-Identi
täten ins Oszillieren. Solange es sich bei G ewaltförm igkeit um 
einen Schuß auf das Bewußtsein der Machthaber und noch nicht 
auf den Machthaber (oder seine Agenten) handelt, oder um 
Versuche zur Polarisierung und Politisierung, d. h. zur Verbre i
terung der eigenen Basis, solange waren Fragen der orga

II. Die ,O rdnungsfunktion' des provozierten Staates

ln der Auseinandersetzung mit Formen m ilitanterO pposition , mit 
der Baader-M einhof-G ruppe zumal, stehen dergleichen Überle
gungen selten im Vordergrund. Die K ritik  an derRAF macht sich 
in der Regel an jenen Entscheidungen der Staatsgewalt fest, 
in denen ihre Ordnungsfunktion öffentlich, d. h. auf der Straße 
sichtbar, zugleich zum Thema parlamentarischer Gremien und 
der Medien der Massenkommunikation wurde; bis hin zu der 
These, die RAF sei, von diesen ihren Auswirkungen her be
trachtet, ob jektiv konterrevolutionär. Die Politisierung von 
Strafverfahren im Sinne einer konservativen politischen Ju
stiz 30), Verschärfungen des Haftrechts, Zentra lis ierungen in der 
Polizei und ihre M ilitarisierung, einbeschließend neue Vernich
tungs-Strategien, der „Extrem isten-Erlaß“ der Länder-M inister- 

räsidenten u.a.m. erweckten allerd ings den Eindruck, als habe 
ie RAF den „F riedensstifte r S taat“ , diesen ausgleichend

stützenden Garanten des sozialen Friedens, in einen N ot
standsstaat transform iert, der Ruhe und Ordnung nun gewalt
förm ig h e rs te llt31). Die (parlamentarische) Demokratie, immer
hin ein rechtsstaatliches Sicherungssystem des K ap ita
lism us32), schien sich m it der RAF zugleich a ller kommunisti
schen und sozialistischen Tendenzen entledigen zu w o lle n 33). 
Als der bayerische Theologiestudent Sand den russischen 
Staatsrat v. Kotzebue erstach, löste er dam it u. a. eine ver
schärfte Regelung des Ausländer-Studium s an der Universität 
Jena aus — eine Verschärfung, die längst nicht die faschistische 
Q ualitä t der Ausweisung arabischer Kommilitonen nach der 
O lym piade 1972 annahm, und erweiterte er scheinbar den Ein
flußbereich der Reaktion in der Verwaltung der Universitäten. 
Aber Sand hat natürlich m it seinem A ttenta t auf einen konser
vativen K ritike r der neuen Universität nicht etwa die METTER- 
N IC H ’sche Reaktion ausgelöst, obwohl die sich auf ihn be
rie f — eher war sein Verzweiflungsakt eine erste gewaltförm ige 
Antwort auf sie, lebendiger und für ihn wie v. Koetzebue zu
gleich töd licher Ausdruck der Enttäuschung über das Ausble i

30) Vgl. das Hamburger Hoppe-Urteil31) Vgl. J. AGNOLI (1968), S. 5332) J. Agnoli, a.a.O., S. 2733) Nicht wenige linke Gruppierungen in der BRD atmeten nach derVerhaftung der letzten RÄF-Mitglieder auf: würde es jetzt nichtbald wieder möglich werden, der eigenen politischen Arbeit ungestört, d. h. entlastet von staatlichem Zugriff, nachzugehen?

nisierten politischen Macht, des längerfristigen Kalküls, der Ein
schätzung ob jektiver Bedingungen (und der Einschätzung des 
eigenen Lagers) ohne schwerere Konsequenzen zu vernach
lässigen. Insofern könnte die ,ideelle Herkunft' v ie ler M itg lie 
der der RAF eine eben merkliche Belastung fü r Entscheidungen 
dargeste llt haben, d. h. fü r ihre Rationalität. Es ist bekannt, daß 
diese Rationalität bei gauchistischen M ilitanten anderer Länder 
beispielsweise dadurch gewahrt werden soll (und kann), daß 
sie das Maß ihrer Aktionen am Konsens von Arbeitern ihres 
Rayons, ihrer Organisation usw. bemessen, z. T. übrigens nach 
langen eigenen Organisations-Erfahrungen. Die ,externe Loka
lisation ' (siehe oben) und die Isolierung von der relativen Brei
te des linken Lagers erschwert übrigens auch Kontrollen. Die 
politische und moralische Kontro lle von Gewalt — wie wäre sie 
sonst emanzipativ? kann, gerade in der Ära der von Aimé Ce- 
saire analysierten ,Rebarbarisierung der Kultu r der Kolon isa
toren', nicht von wenigen einzelnen entw ickelt werden, so sehr 
sie auch in der T radition sozialrevolutionärer Bewegungen 
stehen; sie ist nur als Produkt ko llektiv ie rte r Praxis und Dis
kussion denkbar. Die der Individuen bricht sich fortwährend im 
Medium gegebener Klassenverhältnisse.

ben der 1813/15 und nach dem Sturze Napoleons erwarteten 
,Dem okratisierung' in Gesellschaft und Staat. Ich erinnere an 
diesen Vorfa ll, weil er davor warnt, Anlässe m it Ursachen zu 
verwechseln.

Fundam ental-Opposition, resistanceartige Formen von K lassen
kampf .provozieren', insofern sie gewiß die Ordnungsfunktion 
der Staatsgewalt m itbedingen und hervorbringen. Kein Zw ei
fe l: wäre ein Zustand sanften sozialen Friedens bei pro fitab ler 
Ausbeutung und glänzenden Renditen machbar, würde die Bour
geoisie sie dem ,Notstandsstaat' vorziehen. Auch bei dom i
nierender sozialer Kontro lle (der Menschen übereinander) und 
politischer Apathie ganzer Populationen würde man von Polizei 
nicht viel bemerken 34). Davon kann in der BRD nicht die Rede 
sein. Die Schwelle für präventive und aktuelle Repression liegt 
in der Bundesrepublik eher t ie f 35): Antikapita listische und anti
im perialistische Bewegungen haben hierzulande also m it be
sonderen politisch-psychologischen Bedingungen zu rechnen — 
Vorsicht, die keine Gegenmaßnahmen der Staatsgewalt aus- 
lösen mag, könnte le icht zum Verzicht auf politische A rbe it 
zwingen. Die oben genannten sind nicht die einzigen Gründe 
dafür. Daß, wie bereits kurz angemerkt, .unsere' große (revisio
nistische) KP in der Form eines autonomen Staats, als DDR, 
seit Jahren im Sprach- und Handlungsbereich der „deutschen 
N ation“ sitzt, gestatte te es der BRD lange Ze it hindurch, tra 
d itione lle  Formen von Antikommunismus und „Russenangst“ 
m it nationalen Gefühlen Sicherungsbedürfnissen, Präferenzen 
in den internationalen Beziehungen und dem Fetisch der freien 
oder „sozia len“ M arktw irtschaft w irkungsvoll zu verknüpfen — 
ein Grund für die tie fe  Schwelle, kommunistische A k tiv itä t er
scheint sogleich als Hoch- und Landesverra t36); ein Grund aber 
auch dafür, daß die sozialliberale Koalition bei ihren O stver
trägen sehr zweckmäßig auf verschärfter Unterdrückung linker 
Tendenzen in der Bundesrepublik bestand; ob nun m it oder

34) Vgl. J. BURKHARDTs bekanntes Urteil über das Frankreich des Jahres 186735) so jedenfalls stellt es sich italienischen Genossen dar36) u. a. wegen der Identifizierung von Grundordnung und kapitalistischer Produktionsweise
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ohne „Rote Armee F raktion“ , wodurch sie, die SPD, sich zu
gleich als Organ der von J. F. KENNEDY und seinen Ratgebern 
entw ickelten neuen im perialistischen Strategie gegenüber den 
sozialistischen Staaten auswies. Auch darin liegt eine Ursache un
ter anderen für die Schwierigkeiten kom m unistischerPolitik, sich 
in der Bevölkerung zu verankern — hier entsteht der Druck zur 
externen Lokalisation m ilitanter Formen des Klassenkampfes 
(S. 27). Bem erkenswerterweise hat sich trotz der RAF-Hysterie 
in der Population eine (schwache) Linksbewegung vollzogen, 
g ib t es seit kurzem Politisierungsprozesse an der B as is38 39). 
Trotz der BM-Fahndung — oder wegen ihr? In einigen Jahren 
werden w ir diese Frage besser beantworten können 30). Die 
tiefe Schwelle (der Auslösung staatlicher Repression) ist 
schließlich im Kontext des KPD-Verbots von 1956 zu sehen: 
das Verbot schuf eine Tradition po litischer Justiz und insbe
sondere der Handhabung des § 129 StGB, was sehr zu Unrecht 
in Vergessenheit zu geraten droht.

W ährend es sich so weit um niaiseries allemandes handeln 
mag, um bundesdeutschen Provinzialismus, dürfen andere, struk
turelle Bedingungen für die ,tie fe  Schwelle1 und für die gewalt
förm ige Ordnungsfunktion des politischen Staates als durch
aus übernationale gelten: die ,Involution' der parlamentarischen 
D e m okra tie10); in ihr zerstört der politische Staat „d ie  alte 
libera le Formel von der Trennung von Staat und G esellschaft“ 
und in terveniert oder kon tro llie rt in allen Bereichen, „deren 
Regelung ihm gesellschaftlich übereignet worden is t“ 41), was 
die ,tie fe  Schwelle1 und die Breite seiner Reag ibilitä t mit e r
klärt. An diese Involution zu erinnern, wird es erleichtern, die 
These von d e r ,ob jektiv  konterrevolutionären Funktion1 der RAF 
antikritisch zu überprüfen und sogar ein Stück über die „Anlaß 
-oder-U rsache?11-Debatte hinauszugelangen.

Der Staat, der „idee lle  G esam tkapita lis t“ , hatte schon seit der 
Gründung der BRD, d. h. zugleich: in der und für die Rekon
struktionsperiode des Kapitalismus, zwei wichtige Funktionen 
zu erfüllen (oder ihre Erfüllung zu garantieren): den e igent
lichen Skandal des Gesellschaftssystems, sein Produktionsver
hältnis, aus dem Bewußtsein — der .Ö ffentlichke it1, der arbe i
tenden Bevölkerung — zu verdrängen 42), was die Sicherung

der Verträg lichkeit in den Beziehungen von Lohnarbeit und 
Kapital einbeschließt; einem künftigen organisierten Aus
bruchsversuch der Massen aus dem System durch die (Neu-) 
Konstruktion und Verfeinerung der Apparate außerökonomi
scher Zwangsgewalt präventiv zu begegnen, d. h. ihm mög
lichst vorzubeugen 43). Diese Prävention, eine fürs erste nicht
öffentliche G ewaltförm igkeit, umschließt mehr als die N ot
standsgesetzgebung, deren Geschichte längst abgeschlossen 
war, ehe M itg lieder der RAF sich ¡(legalisierten; mehr auch als 
jene aufschlußreichen Fahndungsstrategien und .Fe indbilder1, 
die schon vor 10 Jahren das innere Feindbild stre ikender A r
be iter ergänzt z. B.: das des Störers, charakterisiert durch 
Kom binationen .abweichenden Verhaltens1 — politischer Radi
kalität, sozialer Desintegration, mit sog. psychopathologisch 
beschreibbaren Haltungen. Viel später g riff die SPRINGER- 
Presse dieses Feindbild auf und wendete es gegen Studieren
de: „linke Politgam m ler“ , usw. Von daher, d. h. aus der Presse,

findet es in die Gerichtssäle Einlaß, um von neuem in die Exe
kutive zu gelangen. Zur Prävention gehörten vie lm ehr gesetz
geberische und Verwaltungs-Entscheidungen, die Polizei und 
Bundesgrenzschutz, Haftrecht, Strafvollzug usw. b e tra fe n 44). 
Insofern wurden verschiedene Ordnungsfunktionen des p o lit i
schen Staats anläßlich der Baader-Meinhof-Fahndung nur 
öffentlich (vgl. oben S. 29). Schon studentische Demonstra
tionen, wie die anläßlich des Schah-Besuchs (Juni 1967) waren 
wie Sonden, jene Eihaut abziehend, unter der verschiedene 
Repressionssyndrome fe rtig  verborgen lagen; sie haben nicht 
etwa die Polizei .refaschisiert1. Auch die Verdrängung des Ver
hältnisses von Lohnarbeit und Kapital (siehe oben) begle itete 
die Rekonstruktion des Kapitalismus in der BRD: alle B il
dungsprozesse von Bewußtsein sollten kapitalkonform ablau
fen, das Prinzip jener Bildungsprozesse war der Antikom m unis
mus 4r>). Vor Ostern 1968 schien in diesem Kontext die SPRIN- 
GER-Presse, was die Sicherung von (kapital- und herrschafts
konformen) Massenloyalitäten anging, die Funktion der Mas- 
sen-Organisationen des ,3. Reichs1 optimal zu erfüllen. Freilich: 
die Ausübung von Zwang auf dem G ebiet der Bildungsprozesse 
von Bewußtsein, ich nenne nur den sog. „Extrem isten“ -Erlaß 
der Länder-M inisterpräsidenten und der Versuch, gegen uneÄ  
wünschte Verlage (und Publikationen) restriktiv vorzugehen 40), 
ist neueren Datums (und markiert den Umschlag des .W ohl
stands1- und ,W ohlfahrts‘-Staats in den Notstandsstaat47). Auch 
hierfür m arkiert das SPRINGER-Ostern 1968 eine W ende (vgl. 
S. 28). M anipulation, Verschleierung einerseits, Zhang, Ge
w altfö rm igke it andererseits sind Strukturen der .Ordnungs
funktion1, die einander ablösen. G ew altförm igkeit gerade hier 
antwortet nicht auf die Aktivitäten der „Roten Armee F raktion“ . 
Seit 1966/68 haben ,Linke1 im Sozialisations- und Kommunika- 
tionsbereich der BRD erweiterte M öglichkeiten zur A rtiku la
tion und Publikation erlangt, haben sie sich in Schule, Hoch
schule und Universität institu tionell verankert. Schule und Uni
versitä t sollen aber keinesfalls zur sozialen Basis und ideellen 
Resource der Intervention in künftigen Klassenkonflikten wer
den. Insofern handelt es sich bei dem Fächeran restriktiven Maß
nahmen gegen die Linke im Ausbildungsbereich, vielfach übri
gens als .allgem eine1, adm inistrative Restriktion der Prozesse 
von Forschung und Lehre erscheinend, gleichfalls um Präven
tion. Man fürchtet überdies, daß sich aus den Bestandteilen 
des linken Lagers, mit all ihren Verlängerungen in die verschie
densten gesellschaftlichen Bereiche hinein, eine sozialistische 
Bewegung erweitern und organisatorisch verfestigen kön n te48).

Diese Zangenbewegung des politischen Staats: (1) in der A u J i 
Übung von Gewalt (und adm inistrativer Einschränkung) auf dem 
G ebiet der Bildungsprozesse von Bewußtsein, (2) in der Neu
konstruktion (oder Verfeinerung) von Systemen außerökonomi
scher Zwangsgewalt nimmt höchstens in der denunziatorischen 
Phantasie ihrer Gegner die Q ualitä t einer „Reaktion auf die 
Baader-M einhof-G ruppe“ an. Sie hat andere, weitaus mächti
gere Ursachen, so sehr Exekutive und Legislative (und die Mas
senpresse) die RAF-Fahndung auch zur Einübung, Gewohn
heitsbildung und Propaganda auszunutzen verstanden40). Ich 
habe bereits daran erinnert, daß sich, angesichts in ternationa
ler Kapitalbewegung, der Dominanz m ultinationaler Konzerne 
und ihrer ökonomischen Macht der w irtschaftspolitische Inter-

38) Sic sdilugen gewiß der SPD zu Buche; Basis-Politisierungen waren es dennoch39) Immerhin war Umfragen (ALLENSBACH u. a.) zu entnehmen, daß dort, wo die Fahndungs-Publizität besonders groß war, zugleich die Anzahl jener Personen anstieg, die — in der Befragung — von sich meinten, sie würden Mitglieder der RAF eine Nacht bei sich aufnehmen. Fahndungen usw. können auch überzogen werden40) J. Agnoli in: J. AGNOLI/BRÜCKNER (1968), Literatur S. 3441) J. AGNOLI a.a.O., S. 5342) J. AGNOLI, a.a.O., S. 5343) J. AGNOLI, a.a.O., S. 53f44) Eindrucksvolle Listen solcher Maßnahmen oder ihrer Vorberei-
30

tung finden sich in der 1968 erschienenen „Auferstehung der Gewalt“ (E.V.A.) — die RAF bildete sich, soweit wir wissen, im Herbst 197045) Vgl. P. BRÜCKNER/A. KROVOZA (1972); Lit. vgl. S. 34 40) Wagenbach; Absetzung des Fernsehspiels ,Bambule' (von U. Meinhof) u.a.m.47) J. AGNOLI a.a.O.48) vgl. P. BRUCKNER, Referat auf dem ,Kongreß gegen politische Unterdrückung', Merve, Arbeitspapiere Nr. 5, 1972, S. 29f?40) Neuere Schlagzeilen aus BILD („Geheimdienst warnt: Terroristentrupps reisen in Europa“) zeigen, daß man sich zur Not eine ,RAF‘ erfindet.



ventions-Apparat des politischen Staats in zunehmendem Maße 
als unfähig erweist, die Interessen der nationalen Bourgeoisie 
optimal zu schützen, das labilis ie rt. W eiter: Die Kapita le igner 
mußten, unter dem Druck von (W eltm arkt-) Konkurrenz und 
sinkender Profitrate, in jüngerer Z e it durch Maßnahmen zur 
(Rationalisierung und) Intensivierung der Fabrikarbeit erneut 
den Ausbeutungsgrad der Lohnabhängigen steigern; sie ver
suchen — nicht ohne Erfolg — selbst schwache Ansätze zur 
Schaffung demokratischer Rechte der A rbe it und der Fabrik zu 
blockieren. Warum? weil die europäische Erfahrung Verschär
fungen des Klassenkonflikts indiziert; weil Friedhofsruhe ,im 
eigenen Haus' die Basis für Expansion des Kapitals bilden soll. 
Auch ist die Integrationsfunktion der Gewerkschaften seit den 
sog. wilden Streiks vom Septem ber 1969 geschwächt50). Der 
Im port einer ,industrie llen Reservearmee' neuen Typs, der 
Fremdarbeiter, wiewohl fü r Profit, für Konkurrenzfähigkeit und 
für eine Zerklüftung des Proletariats unabdingbar, w ird von der 
Sorge begle itet, m it den Arbeitsem igranten aus Italien könnte 
auch ein neuer, radikaler Typus von Arbeitskampf im portiert 
werden. Die Sorge der Kapita le igner reicht weit: Selbst die 
Langfristigke it der ,langfristigen Interessen' des Kapita ls er

w e is t sich als begrenzt durch Befreiungskämpfe in der III. W elt, 
^ ¡ e  Verzweifelten a ller Länder haben längst begonnen, sich in 
Formen äußerster M ilitanz gegen ihre Unterdrücker und Aus
beuter zu wehren. Das hat durchaus ökonomische und p o lit i
sche Rückwirkungen auf die BRD.

Innenpolitisch muß die Bundesrepublik, obwohl eine der 
stärksten und expandierenden W irtschaftsmächte der W elt, 
damit rechnen, daß rote und schwarze Fahnen, wie sie 1966/67 
das Ende des .sozialen Friedens' markierten, sich immer er
neut erheben werden. Die Rekonstruktion der Arbe iterbew e

gung, die von m ilitantem Klassenbewußtsein läßt sich verzö
gern, aber nicht verhindern. Nicht einmal jene Ordnung an der 
Basis, die der Rechtsordnung vorausgeht, b le ib t stab il: reflex
artiges Unterwerfungsverhalten der Bevölkerung unter be
stimmte Gesetze und Normen (wie z. B. der Achtung vor priva
tem Eigentum), M assen-Loyalitäten schwächen sich deutlich ab, 
die generalpräventive W irkung der Strafe sinkt. Bürger akti
vieren sich in einer Weise, die — wiewohl in ihren Z ie len alles 
andere als kommunistisch — bereits als Vorlauf einer neuen 
außerparlamentarischen O pposition gefürchtet w ird 5I). Unzu
mutbare Verhältnisse im Reproduktionsbereich (Nahverkehr, 
Wohnungsbau, Schule, Gesundheitswesen), Fragen des Um
weltschutzes u.ä. werfen Probleme auf, deren po litischer Zünd
stoff so evident ist, daß ihre adm inistrative, restriktive Behand
lung naheliegt. Können bestehende Verhältnisse, die sich „in  
der Sicht der Konservation bewährt haben . . .  fried lich bewahrt 
werden“ ? 52) G. GURVITCH fürchtete, „daß ohne eine soziale 
Revolution (die der transform ierte Verfassungsstaat unmög
lich machen soll) die westliche Gesellschaft den Faschismus 
nur verbal umgehen“ könne53). Obgleich nun die gegenwärtige 
Regierungs-Koalition in der Meinung v ie le r ihrer An
hänger theoretisch einen schwedischen Weg für die 
Bundesrepublik eröffnen könnte, le iste t sie in der .Zentra
lis ierung' und in der Erosion der föderativen S truktur der BRD 
auch Vorarbeiten für faschistoide Formen von Herrschaft. Ge- 
waltförmigkeit im Herste llen von „Ruhe und O rdnung“ , Re
striktion, Abgrenzung nach Jinks': dafür jedenfa lls bedurfte es 
weder in der Rekonstruktionsperiode des Kapitalism us noch 
seit der ersten, spürbaren Rezession 1966/67 einer „Roten A r
mee F raktion“ — viel eher ist sie selbst ein Produkt d ieser kon- 
tra-emanzipativen Geschichte.

III. W as heißt ,K onterrevolution7, was Befreiung?

Bei dem Versuch, die RAF in Sozialrevolutionäre Bewegungen 
¿ inzuordnen, habe ich auf einige neuere Formen der Radikali- 
Ä e rung  oppositione lle r Gruppierungen und auf zwei wesent
lich e  „Ursachen dafür h ingew iesen51). Einschätzungen und Ein
ordnung der guchistischen M ilitanz sind bekanntlich umstritten.

Daß eine strukture lle Veränderung der Gesellschaft, d. h. die 
Revolution, ihre gewalttä tige Zeitstrecke habe, w ird in der 
Theorie aus historischen Erfahrungen (und stichhaltigen Pro
gnosen) abge le ite t: die je  herrschenden Klassen werden ihre 
Macht nie fre iw illig  abtreten, auch nicht im Falle eines umstürz- 
lerischen Mehrheitswillens; die G ewaltförm igkeit der Revolu
tion bemißt sich (weitgehend) an der Stärke des W iderstands, 
den „reaktionäre K re ise“ dem W illen der Bevölkerungsmassen 
leisten 55). Eine zweite Phase revolutionärer, befre iender G e
w alt antwortet auf den Versuch der — bereits entmachteten — 
Klasse, ihre Entmachtung rückgängig zu machen, antwortet also

50) In den Gewerkschaften zeigen sich ,Links‘-Tendenzen: erstmals 
sprach im März 1973 ein Vertreter des DGB auf einem Treffen des VDS Grußworte51) So sieht der Bundesgeschäftsführer der SPD, Holger BÖRNER, Wähler und Bürgerinitiativen warnend „als eine Art Gegenparlament neben den bestehenden demokratischen und administrativen Einrichtungen“, FR vom 24. März 1973, („Börner: Kein Gegenpar
lament“)52) J. AGNOLI, a.a.O., S. 2753) Zit. nach J. AGNOLI, a.a.O., S. 27

auf die K on te rrevo lu tion56). Die Existenz m ilitanter G rupp ie
rungen, wie in Abschnitt (1) skizziert, wäre nun nach diesem 
theoretischen Muster nur m it H ilfe  von Umwegleistungen zu 
interpretieren. A ls .vorrevolutionäre' Gewalt, die nicht einen — 
artiku lierten oder nur noch an der offenen A rtiku la tion ver
hinderten — M ehrheitsw illen repräsentiert, erscheint sie gerade 
in den politischen Analysen der sozialistischen und kommu
nistischen Parteien als suspekt. W o sie nicht der Verte idigung 
der etablierten Organisation (einer Massen-Avantgarde, der 
Partei) dient, g ilt sie, angesichts der politisch-gesellschaftlichen 
Verhältnisse in den parlamentarischen Demokratien, in der 
Regel als objektiv, d. h. fü r den w irklichen Gang der Revolu
tion, schädlich. Nun muß man aber daran festhalten, daß sich 
die Involution der parlamentarischen Demokratien, daß sich 
überhaupt die wachsende G ew altförm igkeit und adm inistrative 
Unterdrückung, m it der Staaten ihre O rdnungsfunktion als 
.Friedensstifter' wahrnehmen, gleichfalls nur sehr bedingt nach

54) Verkürzt: (I) die Rückkehr von roher Gewaltförmigkeit in die Ordnungsfunktion vieler, auch parlamentarisch organisierter Staaten; (II) das partielle Einfrieren der revolutionären Dynamik in der Phase der .friedlichen Koexistenz' als objektives, die Enttäuschung an der UdSSR und vielen KP’s als subjektives Moment55) Vgl. Programm und Statut der KPdSU, zit. nach Ausgabe Berlin, 1961, S. 38
56) Im Rußland nach 1918 durch Bürgerkrieg und Intervention kapitalistischer Staaten.
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dem eingangs skizzierten theoretischen Muster auslegen lassen
— d. h. als Versuche der herrschenden Klassen (und C liquen), 
ihre Macht gegen den artiku lierten und organisierten Mehr
heitsw illen festzuhalten, nicht „fre iw illig  abzutreten“ , oder eine 
bereits vollzogene Ablösung der Klassenherrschaft m it Gewalt 
rückgängig zu machen, die „K on te rrevo lu tion “ . Das tr if ft  für 
D iktatoren wie Thieu in Südvietnam zu, in einigen Aspekten 
gewiß auch für andere Länder, aber die wachsende Gewait- 
förm igkeit, die Bruta lisierung von Herrschaft umfaßt im W e lt
maßstab doch Ereignisse, Staaten, Regierungsformen, p o lit i
sche Lagen, aktuelle Situationen, die politisch (und geogra
fisch) sehr w e it auseinanderliegen 57). Eine andere Auslegung 
drängt sich auf: Es handelt sich jew eils um die zeitige, den Ent
wicklungen z.T. weit vorauseilende Abwehr, um: Unterdrückung, 
Zähmung, Ausrottung em anzipativer Gruppierungen und Köpfe
— kommunistischer, nationaler, bürgerlich-radikaler, separa tis ti
scher, ,an tiau to ritä re r1 02 usw.; in einigen Fällen wie Indonesien, 
in Strömen von Blut. Ein revo lutionärer ,M ehrheitsw illen‘ soll 
sich gar nicht erst bilden und organisieren. Die M ilitanz der 
,gauchistischen‘, maoistischen usw. Gruppierungen und anderer 
Formen von Fundam ental-Opposition hat insofern den Cha
rakter einer Verte idigung, als sie auf diese präventive Konter
revolution an tw o rte t58). (Sie hat freilich noch eine ganz andere 
W urzel, vgl. we iter unten.)

Es ist die „A ngst vor der Revolution“ , die hier gemeinsame 
Interessen schafft und „verschiedene Stadien und Formen der 
Konterrevolution von der parlamentarischen Demokratie über 
den Polizeistaat bis hin zur offenen D ikta tu r“ verb indet 
(H. M A R C U S E 59 *). Diese „gemeinsamen Interessen“ steuern 
auch außen-, w irtschafts- und innenpolitische Entscheidungen 
der Bundesrepublik; eine Kom plicenschaft, die — R ealpolitik 
hin, R ealpolitik her — ein politisches wie moralisches Problem 
ersten Ranges d a rs te llt00). Die entscheidende Achse dieser 
,Angst vor der Revolution“ wird im wesentlichen und nach wie 
vor vom W iderspruch von Lohnarbeit und Kapital, im W eltm aß
stab: von Imperialismus und den Emanzipationsbewegungen in 
den Ländern der ,111. W e lt* 1 02 gebildet. Gewiß richten sich Eman
zipationsbewegungen auch gegen Herrschaft in nicht-kapita
listischen, nicht parlamentarisch-demokratisch verfaßten G e
sellschaften, die aber ihrerseits m it den Interessen und Agen
turen des Großkapitals (namentlich der USA) verfilz t s in d 01).

Es g ib t jedoch noch eine zweite Achse für die präventive Kon
terrevo lu tion (und som it für Emanzipations-Bewegungen). In 
den entw ickelten Industrie-, den sog. „K u ltu rna tionen“ hat sich 
in den vergangenen Jahrzehnten eine kulturelle Verelendung 
der Menschen bem ächtigt — geschichtlich m it der Universali- 
sierung der W arenform, m it der Zerstörung menschlicher A r
beit, m it Aneignungsstrategien des Kapitals (also dem .Besitz 
von Bewußtsein1) kausal verknüpft. Was da .verelendet1, was

57) Ich nenne, ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Systematik: die Schüsse in Kent (USA) und in Mexiko auf Studierende; die Rassensituation in den USA; Urteile und Methode gegen Studierende, Gewerkschafter, baskische Autonomisten usw. in Spanien; terroristische Ordnungsfunktionen in Griechenland, Persien, Bolivien; das Verhalten der portugiesischen Armee in Kolonialgebieten; die Ermordung von Anarchisten in Italien (und der Valpreda-Prozeß, samt Begleiterscheinungen); die im vergangenen Jahrzehnt angewachsene Brutalisierung bestimmter französischer Polizeitruppen (vgl. H. SCHIRMBECK in der Zeitschr. Der Monat, 265 (1970), S. 68ff.). Auch die BRD betritt, wenn schon äußerst zögernd, diese Bühne — zu den ersten, zögernden Schritten vgl. den liberalen H. ROBINSON in: Vorgänge 1/1971 (Mosaik der Gewalt“); die Erschießung von Studenten unter „ungeklärten Umständen“ : Georg v. Rauch, Th. Weißbecker; aber auch: die Zahl der Toten in Beruhigungszellen eines Hamburger Gefängnisses.58) Aus der UdSSR werden gewaltförmige und administrative Maß-tion' der sozialistischen Demokratie darstellen. Die präventive Konterrevolution, die sozialistische Staaten nicht ausspart, ist ihrerseits verm ittelt': sie entstand in widersprüchlichem Zusammenhang mit

da als „2. N a tur“ des Menschen kapitalkonform  verändert wird, 
ist die menschliche Natur: Bedürfnisse, Triebe, Träume des 
Menschen, sein Produktivität, seine S innlichkeit (als das Ins
gesamt seiner Sinne). In den Verkehrsformen der (nach-)bür- 
gerlichen Gesellschaft der Industrienationen, in der Gestalt, 
die zwischenmenschliche Beziehungen annehmen, fo lg lich auch 
im ,lnnenbau‘ der Individuen (H. M. ENZENSBERGER) kündigt 
sich etwas Barbarisches, Zerstörerisches an, das nicht immer 
nur dort deutlich in Erscheinung treten muß, wo der politische Ö ko
nom es erwartet. Die ob jektive Entwicklung der Produktivkräfte, 
gewisse kulturelle Traditionen von (bürgerlicher) K ritik  an der 
bürgerlichen W elt und das Leiden an der Konform ität (d. h.: 
von Anpassung und Aggression) tragen jedoch Gegen-Ten- 
denzen: stre itbare Forderungen nach Verlängerung von Ver
kehrsform und Bewußtsein; die ansatzweise (,antizipatorische‘) 
Formulierung neuer Bedürfnisse, der neuen Sensibilität; das 
Bedürfnis nach ,Versinnlichung‘ der abstrakt gewordenen W a
renwelt, kurz: nach Emanzipation. Dieser Typus von Emanzipa
tion (und Emanzipationsbewegung) mußte sich, angele ite t von 
theoretischer Analyse und Primär-Erfahrung, po litis ieren und 
radikalisieren — antikapitalistisch, anti-im peria listisch; es ist 
diese Emanzipationsbewegung, die sich zugleich gegen je na  
fatale institu tionelle  Umklammerung des menschlichen DaseirU 
in einer hierarchisch strukturierten Gesellschaft wendet, die 
ihre „unerträglichen Zustände“ in Gettos einsargt.

Betroffen von dieser .Getto isierung ' sind Personen, die den 
A rbe its- und Konsum tionsbedingungen des Kapitalismus nicht 
(oder nicht mehr) in tegrierbar sind, die aus einer Vielzahl von 
Gründen aus der ,Kultur des Kapitalism us' ausgeschlossen 
bleiben — das reicht von den Heil- und Pflegeanstalten der 
gegenwärtigen Psychiatrie über Heime für Fürsorge-Zöglinge 
und Obdachlosen-Asyle bis zu lebensunwürdigen und deletären 
Bedingungen des Strafvollzugs; betroffen sind rassische, e thni
sche, relig iöse M inderheiten. W ir können die .zweite Achse' 
(s. o.) als kulturrevolutionäre bezeichnen: sie im pliz iert radi
kale Revolten gegen die zerstörerische Integration der Men
schen im Bereich der Produktion wie des Konsums, der Aus
bildung wie der .Versorgung' (Gesundheitswesen usw.). M it 
stärker vergesellschaftungs-strategisch orientierten G ruppie
rungen, den ,gauchistischen‘ unseres ersten Abschnitts, haben 
diese Revolten gewisse Grundvorstellungen über Emanzipa
tion gemeinsam: das Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbst
tä tigke it, auch das Bestehen auf einer anti-etatistischen und 
anti-autoritären A lternative zum Bestehenden. Der W iderstand 
gegen die oben erwähnten ,G ettos' des Kapitalismus, die V e ^  
te id igung gegen die eigene „G etto is ie rung“ (und damit die 
entschiedene Parteinahme für die faktisch Armen und Verelen
deten) scheint übrigens eine weitere Wurzel fü r die M ilitanz 
.gauchistischer' G ruppierungen zu sein.

jener „empirischen Verschränkung von Krieg und Frieden“ (D. SENGHAAS) nach und seit 1945, in der Pax Americana den „Frieden“ (d. h. den Nichtkrieg) als Mittel zur Realisierung der sehr aggressiven Politik des Imperialismus nutzt. (Vgl. darmstädter stu- dentenzeitung Nr. 129 (1972), S. 2f.)50) Vgl. Literatur S. 3400) Auch in der BRD greifen übrigens Industrieführer schon einmal verbal zur Waffe, wo es um streikende Arbeiter geht; die Terminologie des Ausmerzens . . . wird erschreckend häufig angewendet. Ein Preisträger der Konrad-Adenauer-Stiftung konnte den SDS als ,Wanzen des Systems' bezeichnen. Importierte Arbeitskräfte konsumieren wir in unwürdigen Massen-Gettos oder Bruchbuden zu Wucherpreisen.01) Wie etwa Persien02) Vgl. H. MARCUSE, a.a.O., S. 23°3) Es sei denn, man verstehe unter ,Besserung' die psychophysischeZerstörung des Angeklagten und Bestraften.°4) zu den Anführungszeichen ,/') vgl. weiter unten°5) z. B. die Frage: Was bedeutet ,Klassenbewußtsein'?
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Im gesellschafts-politischen Bezugsrahmen, der von den be i
den Achsen revolutionärer Bewegungen geb ilde t wird — ver
kürzt: Lohnarbe it und Kap ita l' / .Emanzipation vs. Kultur des 
Kapitalism us' — steht nun dem Kapital und seinen Agenturen, 
steht dem Staat die gesamte Masse der arbeitenden Bevölke
rung als po tentie lle r Gegner und Geschädigter gegenüber02). 
Das vielfach beklagte Schwinden von M assenloyalitäten: A r
beitsbummelei, Zunahme von E igentum sdelikten; Mißachtung 
von Gesetz, von sozialer Kontro lle (etwa bei Hausbesetzun
gen), auch gewisse Bürger-In itia tiven oder Revolten gegen 
Leistungsforderung und Konsum, muß gesehen werden und wird 
von den herrschenden Klassen in dem gerade angegebenen 
Bezugsrahmen gesehen und beantwortet — zu Anteilen offen 
unterdrückend oder mit adm inistrativem Eingriff, zu Anteilen 
m it Reform-Ideen („Lebens-Q ualitä t“ ).

Im Sozialistischen Patientenkollektiv, Heidelberg (SPK) nahm 
der Schnittpunkt der beiden revolutionären Achsen eine ganz 
andere Gestalt an als etwa in der ,RAF‘, und doch war von 
vornherein die Bereitschaft auf der eite der angegriffenen 
Institutionen groß, die Differenz be ider G ruppierungen zu mini
mieren. ,S törer', Psychopathen', .Anarchisten', Kommunisten, 

knks in te lle k tu e lle , kleine Diebe, W ehrd ienstverweigerer und 
"evo lu tionäre  Christen indizieren, nicht anders als Abtre ibung, 
Leistungs-Verweigerung oder Drogenabusus, eine Zersetzung 
jener fundamentalen sozialen Ordnung, die in den modernen 
Bevölkerungsmassen jede r Rechtsordnung vorausgehen soll. 
Sie reflektieren auf je  verschiedene W eise und in unterschied
lichen (politischen) Traditionen die wachsende Schwäche der 
herrschaftlichen Institution. Traditionelle  KP’s neigen gleich
falls, sogar in doppelte r W eise zum Etatismus: insofern auch 
für sie jene (Grund-)Ordnung in institu tionell geregelten Ver
kehrsformen, ,Massenfügsamkeit' gegeben sein muß, ehe Re
volution sein soll; und insofern auch für sie die D isziplin und 
Ordnung der Industriearbeit, d. h. die im Kapitalismus en t
w ickelte Gestalt der Produktivkräfte und Produktionsweisen, 
unabdingbar für eine sozialistische Revolution bleib t. Die .Kul
turrevo lution ', von der MARX in den ökonom isch-philosophi
schen Manuskripten handelt, eine philosophisch-politische Ba
sis jener .zweiten Achse' der Emanzipation als W iderstand ge
gen die (gesamte) Kultu r des Kapitalismus, wird dann dem 
Anarchie-Verdikt unterworfen.

Die Prozesse gegen M itg lieder der „Roten Armee Fraktion“ 
und des „Sozialistischen Patientenkollektivs“ spiegeln die

i om plexität der gesellschaftlichen Situation durchaus. Man 
uß, scheint mir, diskussionslos einräumen, daß ein Aspept der 
(z. T. ja  noch laufenden) Prozesse durchaus rechtsstaatlicher 
Natur ist — d. h. als recte akzeptiert werden muß, insoweit man 

nur die Rechtsordnung selbst anerkennt. A llerd ings setzt, wie 
sich mit einem Male zeigt, die gegenwärtige Form von Rechts
staatlichkeit voraus, daß der Beklagte an jener mehrfach er
wähnten Grundordnung, an der .Kultur des Kapitalism us' te il
hat (wie jede r sog. gewöhnliche Verbrecher!) — gegenüber

Personen, die im radikalen W iderspruch zur Kultu r stehen, wie 
einige Angeklagte des SPK, versagt das Justiz- und Normen
system: W eder kann das Verfahren rechtsstaatlichen A nforde
rungen genügen, noch kann eine Strafe andere als „Rache“ - 
Aspekte haben; weder eine .Besserung' des Täters noch ein 
generalpräventiver (oder speziell präventiver) Effekt des S tra f
vollzugs ist zu erwarten 63).

Aber ein zweiter Aspekt der RAF- bzw. SPK-Verfahren ist e in
wandfrei nicht-rechtsstaatlicher Natur: in ihm reg iert die prä
ventive Konterrevolution — sichtbar geworden im U rte il gegen 
HOPPE (Hamburg), in den U-Haftbedingungen für verschie
dene Beklagte, in manchen Modi der Fahndung, in der erzwun
genen öffentlichen Vorführung von M. SCHILLER, in ihrer 
öffentlichen Vor-Verurteilung u.a.m. An ihnen dokum entiert sich 
die .Angst vor der Revolution', der längst vorbere itete Apparat 
außerökonomischer Zwangsgewalt (vgl. Abschnitt 2). Es ist 
mehr als ein verpflichtendes Ritual, wenn ich daran erinnere, 
daß sich gerade in der Geschichte der Konstruktion solcher 
Apparate sehr deutlich das Gesicht eines ganz anderen Feindes 
abzeichnete: das der .A rbe ite rk lasse '64), des organisierten Aus
bruchsversuchs der Massen aus dem System. Ein d ritte r As
pekt in Vorbereitung, Führung und öffentlicher Präsentation der 
genannten Prozesse — schwerer abzugrenzen, o ft abzulesen an 
der M im ik und Sprache von Polizisten, Staatsanwälten und 
Richtern, aus Presseberichten und einigen Erklärungen der 
Regierungsgewalt, ist die (.moralische1) Militanz, m it der bür
gerliche Herrschaft auf die befürchtete Minderung von Massen
loyalitäten, der Schwäche herrschaftlicher Institutionen ant
worte t; nirgends eigentlich verb rie ft und benannt, und doch 
bald — sozialpsychologisch — eine Generalisierung des Gettos 
für alle potentia l Schuldigen, ein untergründiger Duktus von 
Vorurte il, Angst, Ressentiment und Ausrottungsaffekten, bald 
die Neigung, den schwindenden generalpräventiven Effekt ver
hängter Strafen durch ein „T a lions“ -Prinzip aufzufangen: Auge 
um Auge, Zahn um Zahn. Es ist die Verflechtung der drei ge
nannten Aspekte — ,ordnungsstiftende' Funktion des Rechts, 
präventive Konterrevolution und .Kontra-Emanzipation', die 
nicht nur die Position der Angeklagten, sondern beispielsweise 
auch die der Anwälte in den laufenden Prozessen verändert.

Ich möchte meine politisch-psychologische Analyse m it zwei 
provokativen Bemerkungen abschließen. Wenn der gesellschaft
liche und politische Bezugsrahmen revolutionärer Veränderung 
heute und in Zukunft von zwei Achsen bestimmt w ird; wenn die 
zweite Achse: „Emanzipation (des menschlichen Lebens) vs. 
Kultu r des Kapitalism us“ zwar geschichtlich-ursächlich auf die 
erste Achse: „Lohnarbe it und K ap ita l“ , „Emanzipation der A r
beiterklasse vs. K lassengesellschaft“ zurückgeführt werden 
muß, aber trotzdem der Kampf längs dieser ersten historischen 
Achse nicht mehr länger zugleich die .Auflösung des Rätsels' 
der zweiten bedeutet; wenn also, um es noch einmal anders zu 
sagen, beide Problemachsen erst in ein Verhältnis zueinander 
gesetzt werden müssen, dann müssen wir uns wohl oder übel
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der folgenden Frage stellen: Inwiefern kann die A rbeiterklasse 
dann nach wie vor die führende Rolle fü r die revolutionäre Um
wälzung unserer Gesellschaft haben, d. h. in welchem Sinne 
is t sie nach wie vor das Subjekt der Revolution? Einen solchen 
partie llen Zweife l zu form ulieren, dazu gehört anscheinend, 
wie ich an m ir selbst bemerke, ein Stück Ruchlosigkeit, man hat 
Schuldgefühle. (Ist unser sozialistisches Über-Ich am Ende noch 
ein Teil der K ultu r des Kapitalism us — wie die Arbeiterklasse 
selbst?) Eine Diskussion dieser Frage würde bald auf eine 
zweite führen: was bedeutet A rbe ite rk lasse1? Nur die Perso
nenm ehrheit „unm itte lbare Produzenten von M ehrwert“ , kon
s titu ie rt von den, an der Person und Funktion des Facharbeiters 
orientierten, Konzepten der II. und III. Internationale? Von 
solchen Diskussionen würde sich ein w ichtiger Zugang zur 
solidarischen K ritik  an ,gauchistischen‘ Gruppierungen, auch an 
der RAF, ergeben. Die zweite, abschließende Bemerkung: Wenn 
sich im Kontext umfassender geschichtlicher Veränderungen 
im 20. Jahrhundert ein W iderspruch „Herrschaftsordnung 
(Massen-Fügsamkeit) vs. Em anzipation“ ausbildet, sich auf 
m erkwürdige W eise m it dem Verhältnis sozialrevolutionärer 
Bewegungen in der sog. ,111. W e lt' zu den Industrienationen 
verp flich te t; wenn die Phase der ,friedlichen Koexistenz unter
schiedlicher Gesellschaftssysteme' in fo lge der Abgrenzungs- 
Them atik zu Veränderungen auch in der innenpolitischen und 
sozialen S truktur der bete ilig ten Mächte führt — kann dann die 
„pos itive  E instellung zur UdSSR“ (und das bedeutet immer 
Identifikation m it ihr!) nach wie vor ein Kriterium  dafür sein, 
ob einer Kommunist is t oder nicht? Die DKP setzt dies nach 
wie vor programmatisch voraus. O der die Identifikation m it den 
KP’s der Volksrepubliken China und A lbanien? Diese K ritike r 
der außen- und innenpolitischen Haltung der UdSSR (und der 
ihr verbündeten Nationen) vergessen, daß die USA ihre Politik  
se it 1945 in der Annahme führt, es läge in der Macht der Ver
einigten Staaten, „d ie  S ow je tpo litik  ungeheuer zu belasten, 
und so Tendenzen zu fördern, die sich schließlich entweder im 
Zusammenbrucht oder in einer allmählichen M ilderung der 
sowjetischen Macht auswirken müssen“ (Georg F. KENNAN, 
1947); ein Druck, der zeitig  m it reaktionären Eingriffen der USA 
verbunden war — auch in Europa; ich erinnere an Griechenland 
1947. Ich glaube, daß kollektive, solidarisch-kritische Klärungen 
all' d ieser (und ein iger nicht genannter) F ragen05) le ider lange 
unterblieben sind und noch unterbleiben; daß eine gefährliche 
Tendenz besteht, Anwendungen des Marxismus auf diese Fra
gen in die Ecke des G ettos des ,ob jektiv  Konterrevolutionären* 
^K le inbürgerlichen ', O b jektiv is tischen ' usw. usf.) zu drängen, 
und daß zu den historischen Konsequenzen dieser Unterlassun
gen selbst noch die Entstehung und partie lle  Vernichtung der 
RAF zu rechnen sind.
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Einige Erscheinungsformen 
polifischer Justiz in der BRD
Der politische Kampf m it den M itte ln der 

Rechtsprechung is t in vollem Gange. Die 

Schnellprozesse gegen H eide lberger 
Studenten, die merkwürdigen Verfahren 

der Beweisaufnahme und der U rte ils
findung in Prozessen gegen politisch 

O ppositione lle , die W iedereinführung der

t rbeugehaft sprechen hierzu eine deut
le Sprache.

Der nachstehende Beitrag dokum entiert 

den Ante il der Justiz an der Absicherung 

der bestehenden Herrschaftsverhältnisse. 
Er zeigt, wie durch extensive Auslegung 
geltender Gesetze schrittweise neue 
Normen gesetzt werden, er zeigt aber 

auch, in welcher Hem m ungslosigkeit die 

Justiz in Fällen po litischer O pportunitä t 
sich über ihre eigenen Gesetze und Ent

scheidungen hinwegsetzt.

Seit den Prozessen gegen Kommunisten 
in den Fünfziger-Jahren hatten die Pro
bleme politischer Justiz etwa ein Jahr
zehnt lang vorw iegend Polito logen und 
H istoriker beschäftigt. Die vor allem in 
den Sechziger-Jahren durchgeführten 
Prozesse gegen Nazi-Verbrecher wurden 
zu Recht nicht als politische Justiz be
griffen. In ihnen setzte sich der bürger
liche Staat m it dem eigenen Exponenten 
auseinander; sie machten nicht den 
politischen G egner zum O bjekt ju s tiz i
ellen Zugriffs. Diese Justiz ga lt vor allem 
der Bewältigung des W iderspruchs 
zwischen der humanistischen Moral des 
bürgerlichen Idealismus und der Praxis 
staatlicher Gewaltausübung in den Jahren 
1933 bis 1945. Die Verzwickung und Halb
herzigkeit d ieser A rt von „Vergangen
heitsbewältigung“ zeigte, daß es sich 
dabei nicht um die Abrechnung m it dem 
Unbegreiflichen, dem schlechthin Anderen 
handelte, sondern um eine Erscheinungs
form des bürgerlichen Staates, die so 
oder in abgewandelter Form als h isto
risches Endprodukt der kapitalistischen

Produktionsweise zugleich Vergangenheit 
und mögliche Zukunft der bundesrepubli
kanischen Gesellschaft ist.

Die Studentenbewegung in der zweiten 
Hälfte der Sechziger-Jahre erkannte zwar 
diese historischen Zusammenhänge, die 
sich insbesondere in der Parole „K ap ita 
lismus führt zum Faschismus“ n ieder
schlug, mußte aber als bürgerliche Pro
testbewegung bald erkennen, daß ihre 
system verändernden Zielvorstellungen 
durch bloße spontane Protestaktionen 
nicht durchzusetzen waren, sondern des 
organisierten Kampfes der Lohnabängi- 
gen bedurften.
In dem Augenblick, als das Strohfeuer 
der moralischen Empörung über die Un
menschlichkeit der kapitalistischen Pro
duktions- und Reproduktionsformen ver
braucht war, und relevante Teile aus der 
in te llektuellen Schicht sich in neuen, 
linken, sozialistischen Gruppen organi
sierten um revolutionäre Politik  zu 
machen — um das Jahr 1970 also herum — 
erlangte das bewährte Kam pfm itte l der 
Bourgeoisie gegen Sytsemgegener, die 
politische Justiz, neue Bedeutung.

Sicher ist falsch, politische Justiz in der 
jeweils praktizierten Form als Ausdruck 
der historischen Entwicklungsstufe zu be
greifen, auf der sich der Kapitalism us im 
jeweiligen Land befindet. Diese Entwick
lungsstufe findet aber sehr vie l eher ihren 
Ausdruck in der A rt und W eise wie sich 
Justiz in all ihren Erscheinungsformen 
entfa lte t; nicht also dort, wo sie sich ex
p liz it gegen die Exponenten revolutionärer 
po litischer Praxis richtet, sondern ver
sucht, die sich verschärfenden gese ll
schaftlichen W idersprüche zu bewältigen.

Die neue Bedeutung der politischen Justiz 
in der BRD is t also Ausdruck der Bedeu
tung der revolutionären und sozialistischen 
neuen Linken. Natürlich erlauben der 
Stand der politischen Auseinandersetzung 
in den Gruppen, der Grad ihrer Organi- 
s ie rthe it insgesamt und die mangelnde 
politische Verankerung in den lohnab
hängigen Massen gegenwärtig nicht, die 
Frage nach der politischen Macht auch nur 
ins Auge zu fassen. Gleichwohl w ird von 
den Staatsorganen, die das reibungslose 
Funktionieren der bürgerlich-spätkapita
listischen Ordnung zu garantieren haben, 
die G efahr erkannt, die eine sozialistische 
O pposition fü r den Fortbestand der soge
nannten sozialen M arktw irtschaft darste llt. 
Diese Gefahr w ird praktisch bei jedem

gesellschaftlich relevanten K onflik t deut
lich, handele es sich nun um Lohnkon
flik te, um die Besetzung von Häusern 
oder die Auseinandersetzung m it sozia
listischen Lehrern im öffentlichen Dienst. 
Der ideologische Kampf entbrennt an den 
neuralgischen (Konflikt-)Punkten tro tz 
a ller Bemühungen der Bourgeoisie, die 
politischen Inhalte hinter Popanzen wie 
„Po lit-R ocker“ , „po litische K rim ine lle “ , 
„B rutste llen po litischer K rim ina litä t“ , 
Porno-Lehrer“ , um nur an die gängigsten 
der letzten Ze it zu erinnern, zu verbergen. 
Wenn solche Versuche, die Massen von 
den politischen Inhalten publizistisch zu 
trennen, nicht gelingen, wie es kürzlich 
beim Kampf um das besetzte Haus 
Kettenhofweg 51 in Frankfurt/M ain der 
Fall war, werden durch Polize iterror die 
Massen verängstigt und die M itg lieder 
der bete ilig ten Gruppen krim inalis iert.
In den später durchgeführten politischen 
Prozessen wird der Bruch des „Land
friedens“ und des „H ausfriedens“ durch 
die Polizei zum Vorwand fü r die D iszip li
nierung durch Strafen, nicht selten auch 
für die vö llige „Inaktiv ie rung“ im G efäng
nis.

Politische Justiz w ird also gegenwärtig 
nicht nur im Zusammenhang m it der Roten 
Armee Fraktion praktiziert, obgleich fast 
ausschließlich die insoweit bevorstehen
den und durchgeführten Prozesse als 
politische Justiz begriffen werden.
§ 129 StGB (M ittäterschaft und Unter
stützung usw. einer krim inellen Vere in i
gung) kennt heute jede r zum indest dem 
Namen nach, der Zeitung liest.
W enig is t jedoch bekannt über Hausbe
setzerprozesse, die Versuche der S tra f
justiz, S tudentenvertreter, Redakteure von 
Betriebszeitungen, Demonstranten gegen 
den Krieg in Vietnam zu disziplin ieren, 
und die Versuche der Verwaltungsjustiz, 
linken Lehrern und Universitätsdozenten 
die Basis fü r ihre politisch verstandene 
Berufszugehörigkeit und ihren Lebens
unterhalt zu entziehen. Zum Te il is t es 
auch sehr schwierig, das nötige M aterial 
zusammenzuholen, wenn wenig Z e it ist. 
Schließlich ist zu bedenken, daß es in 
manchen Bereichen, die künftig noch eine 
große Rolle spielen werden, erst Ansätze 
von Rechtsprechungspraxis gibt, die 
darüber hinaus unbekannt bleiben. Das 
Folgende muß deshalb lückenhaft sein. 
W ir beschränken uns hier ganz bewußt 
auf die Darstellung e in iger prägnanter 
Erscheinungsformen fü r die neue W elle  
po litischer Justiz in der BRD.
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Die Praxis der U-Haft

Seit es in der BRD politische Gruppen 
gibt, die den bestehenden M achtverhält
nissen auf bisher nicht gekannte A rt und 
W eise W iderstand entgegensetzen, sind 
staatliche Abwehrmaßnahmen e ingele ite t 
worden, von denen sich der auf den 
„dem okratischen Rechtsstaat“ vertrauen
de Bürger noch vor einigen Jahren nicht 
hätte träumen lassen. E inge le ite t durch 
die Notstandsgesetze wurden eine Vielzahl 
von Bestimmungen geschaffen, von denen 
be isp ie lha ft nur das Bundesgrenzschutz
gesetz, der Ausbau des Bundeskrim inal
amtes und der Verfassungsschutzämter 
genannt seien.

Deutsche 
Volks zeitung
ein

demokratisches

Wochenblatt —

unentbehrlich

für

den

kritischen

Zeitgenossen

Probeexemplare unverbindlich und 
kostenlos durch MONITOR-VERLAG 
GmbH, Düsseldorf, Oststr. 154, 
Postfach 5707 — Anforderungskarten 
liegen dieser Ausgabe bei —

Diese Entwicklung machte auch zwangs
läufig vor der Justiz nicht halt:
Die Justizorgane in diesem Lande haben 
sich stets als O rdnungsfaktor im konser
vativen Sinne verstanden, so daß es 
ihrer trad itionellen Rolle entspricht, 
wenn Proteste gegen M ietterror, gegen 
Ausbeutung am Arbe itsplatz und A u f
lehnung gegen autoritäre Lehrmethoden 
als krim inelle Handlungen bestra ft wer
den.
Die A rt und W eise jedoch, wie Gerichte 
und Erm ittlungsorgane die jenigen be
handeln, die wegen ihrer politischen 
Betätigung gefangengesetzt worden sind, 
s te llt alle bisherige reaktionäre Praxis 
we it in den Schatten.

I.

Konkrete Beispiele hierfür sind die In
haftierungsm ethoden, denen die Ge
fangenen der Roten Armee Fraktion 
(oder auch Baader-M einhof-G ruppe) aus
ge lie fe rt sind.

Den Anfang machte der Erm ittlungsrichter 
beim BGH in Karlsruhe, als er durch 
Beschluß vom 12. 6. 1972 anordnete, daß 
Baader, Ensslin, Meins und Raspe 
(für die anderen politischen Gefangenen 
sind inhaltsgle iche Beschlüsse ergangen) 
nur Besuche ihrer Angehörigen empfangen 
dürfen, der Postverkehr (ein- und ausgehen
de Post) auf den Verkehr mit Angehörigen 
und amtlichen Stellen beschränkt wird, 
Zeitungen und Zeitschriften nur durch Ver
mittlung der Haftanstalt zu beziehen sind. 
Die Begründung lautet lapidar: Dies er
fordere der Zweck der Untersuchungs
haft.

Durch die Untersuchungshaft soll nach 
bisheriger e inhelliger Rechtsauffassung 
nichts anderes s ichergestellt werden, als 
daß die Beschuldigten für den nachfol
genden Strafprozeß und eine eventuelle 
Strafvollstreckung zur Verfügung stehen. 
Zu diesem Zweck ist selbstverständlich 
auch eine Überwachung des Briefverkehrs 
und der Besuche erlaubt, nicht aber das 
Verbot jedw eder Meinungsäußerung des 
Gefangenen und dessen Kontakt zu 
anderen Personen. Diese Grundsätze sind 
durch verfassungsgerichtliche Recht
sprechung bestätigt.

Gleichwohl hat der BGH im Beschwerde
verfahren den genannten Beschluß des 
Erm ittlungsrichters voll und ganz be

stätigt. Fazit: Die Justiz hat keine 
Hemmungen, sich in Fällen politischer 
O pportun itä t über ihre eigenen Gesetze 
und Entscheidungen hinwegzusetzen.

II.

Die mörderischen Haftbedingungen waren 
nicht folgenlos. Die Gefangenen griffen 
Anfang 1973 zu dem M ittel des H unger-^fc  
Streiks mit der Folge, daß der Ermitt- 
lungsrichter beim BGH w ieder einmal 
einen Beschluß verfaßte, der den G e
fangenen erlaubt,
„für die Dauer von täglich einer Stunde mit 
je einem vom Leiter der Justizvollzugsan
stalt auszuwählenden Untersuchungsgefange- 
nen, der nicht zu den Mitbeschuldigten gehört 
und nicht gleicher Straftaten wie die Be
schuldigten verdächtigt ist, zusammengeführt 
zu werden“.
Auf den ersten Blick ist dies zweifellos 
eine Erleichterung der Haftbedingungen. 
Auf die Dauer besehen zeigt sich jedoch 
der Pferdefuß: Was soll der Kontakt mit 
M itgefangenen die, nicht „g le icher S tra f
ta t beschuldigt werden“ , also nicht p o li
tisch „be las te t“ sind? Ist es Erleichterung 
oder gesteigerte Qual, jemandem Kontakt 
zu anderen zu gewähren, m it aeneri es 
nichts Gemeinsames g ibt? Außerdem: 
Muß sich nicht der Verdacht a u fd rä n g e n ^  
daß hier versucht werden soll, aus d e r® P  
psychischen Zwangslage der Gefangenen 
erm ittlungstechnisches Kapital zu schla
gen — etwa dadurch, daß der „unbe
laste te“ M itgefangene in einem späteren 
Strafverfahren als Belastungszeuge prä
sentiert w ird, der dann die „In form a
tionen“ w e iterg ibt, die ihm der Gefangene 
(angeblich) anvertraut hat.

Die vorgebliche Hafterleichterung ent
larvt sich dam it als mehr oder weniger 
geschickter Versuch, den Anschein eines 
rechtsstaatlichen Verfahrens zu wahren und 
gleichzeitig den psychologischen Zwang 
auf die Gefangenen zu erhöhen oder die 
nachlassende W iderstandskraft der Ge
fangenen gegen diese selbst auszunutzen. 
Diese Methode steht handfesten Prakti
ken, wie w ir sie etwa in Griechenland 
und im Iran antreffen, in ihrer Unmensch
lichkeit in nichts nach.

I I I .

Der an politischen Gefangenen prakti
zierte Haftvollzug ist nicht Selbstzweck.



•
CT soll abschreckend wirken auf alle 
potentie llen Systemgegner und gle ich
zeitig erreichen, daß Gefangene, deren 
man einmal habhaft wird, als intakte 
politische Persönlichkeiten für alle Zeiten 
ausschelden. Die staatlichen Machtorgane 
wollen sicher sein, daß wie auch immer 
die nachfolgenden Strafverfahren aus
gehen mögen, die Strafe schon durch die 
U -H aft in jede r Beziehung vernichtend 
w irkt. Eine Bestätigung dieser Behaup
tung lie ferten die Hamburger Justizorgano 
im Fall M argrlt Schiller. Sie wurde in 
strengster Untersuchungshaft gehalten, 
da der Haftbefehl einen Mord zugrunde
legte. V eru rte ilt wurde M argrit Schiller 
schließlich nach mehr als 1 ' / 2-jähriger 
Untersuchungshaft wegen Unterstützung 
einer krim inellen Vereinigung und uner
laubten W affenbesitzes.

Der von den Gerichten praktizierte Haft-

• llzug gegen politische Gefangene ste llt 
her, daß der Ergreifung die V o ll
streckung auf dem Fuße fo lg t. Die Rolle 
des gesetzlichen Richters geht über auf 

die Instanzen, denen der Vollzug der 
Untersuchungshaft ob liegt. A uf diese 
W eise träg t die Justiz, getreu ihrer Rolle 
als W ächterin der bestehenden Macht
verhältnisse, ihren Teil zur Abwehr po li
tisch unliebsamer Veränderungen bei.

Strafzumessung am Beispiel 
Heidelberger Studenten

W ie stark den Reformen der sogenannten 
sozial-liberalen Koalition auf den Ge
bieten der S trafjustiz und des Rechts der 
Ausbildung (Schul- und Hochschulrecht) 
der W iderspruch von vorgeblicher Libera
lisierung und offener Reaktion innewohnt, 
zeigen vie le Ereignisse der letzten Zeit. 
Ein Beispiel dafür bilden die Entlassung 
der linken Lehrer von Dietzenbach und 
das kurz zu besprechende Urte il des 
Amtsgerichts Heidelberg vom 15. 2. 1973 
gegen drei sozialistische Studenten, 
durch welches fü r einen Hausfriedens

bruch und eine Rektoratsbesetzung Frei
heitsstrafen zwischen drei und sechs 
Monaten ohne Bewährung ausgesprochen 
wurden.

Im Januar und Februar kam es an der 
Universität Heide lberg zu Konflikten 
zwischen der Studentenschaft und der 
reaktionären Fraktion der Hochschul
lehrer, nachdem der sozialdemokratische 
Reform rektor Rendtorf sein Amt zur Ver
fügung geste llt hatte. Nach längerer 
Interim szeit wurde gegen den nachdrück
lichen Protest des linken AStA  zum neuen 
Rektor ein Professor N iederländer, M it
g lied des Bundes „F re ihe it der W issen
schaft“ und Z ivilrechtler, ernannt. W egen 
eines Vorlesungsboykotts an der ju r is ti
schen Fakultät, die in Heide lberg be
sonders vie le braunbefleckte Professoren
namen aufweist und turbulenten Versamm
lungen kam es unter anderem zu einem 
Strafverfahren gegen Politikstudenten; 
sie wurden wegen eines Zwischenrufs 
bei der Rektorenrede bestraft, den das 
Gericht als Nötigung wertete.

Dieses und andere skandalöse Verfahren 
gegen Studenten sollten Gegenstand 
eines Teach-ins am 5. 2. 1973 sein, zu 
welchem der BFdW -Rektor N iederländer

jedoch dem AStA  keine Räume der Uni
versitä t zur Verfügung stellen wollte.

Eine große Zahl von Studenten besetzte 
aber den vorgesehenen Raum, und das 
Teach-in fand unter großer Beteiligung 
trotz des Verbots statt.

N iederländer hatte wegen der vergange
nen Vorfä lle  S trafanträge gegen viele 
Studenten gestellt. Am 7. 2. 1973 wollten 
100 Studenten die Rektoratsräume auf
suchen um m it dem Rektor sein Verhalten 
zu diskutieren. Dieser stand m it einigen 
G efolgsleuten vor der Tür. Die Studenten 
hielten sich zirka eineinhalb Stunden mit 
dem Rektor vor seiner Zim m ertüre auf 
und unterbreiteten ihm ihre Forderungen

Beide Ereignisse, das Teach-in und der 
Rektorbesuch, sind als Hausfriedensbruch 
bestra ft worden, der Rektorbesuch außer
dem als Freiheitsberaubung.

Das Strafverfahren vor dem Schöffen
gericht in Heide lberg zeichnet sich durch 
einige M erkwürdigkeiten aus. Zwischen 
„S tra fta t“ und Urteil liegen acht Tage; 
es wurde auf die M öglichkeit des soge
nannten beschleunigten Verfahrens zu
rückgegriffen. Normalerweise dauert ein 
Strafprozeß in der ersten Instanz viele 
Monate. Im Fall der Heide lberger S tuden
ten — und nicht nur dort — soll das be
schleunigte Verfahren die schnelle Reak
tion der Justiz..als staatliche Unter 
drückungsmacht zeigen.
Und so s ieht das U rte il dann auch aus. 
W egen Hausfriedenbruchs darf nur 
bestra ft werden, wem nachgewiesen 
werden kann, daß er von dem Verbot, 
sich in bestimmten Räumen aufzuhalten, 
auch wußte. Ansonsten ist er nach dem 
Grundsatz „Im  Zweife l fü r den A nge
klagten“ freizusprechen. Was sagt zu 
diesem Problem das Heide lberger Ge
richt?
„Das Gericht ist der Überzeugung, daß die 
beiden Angeklagten wußten, gegen den 
Willen des bausberechtigten Rektors in den

37



Saal einzudringen, auch wenn sie von dem 
Ablehnungsscbreiben des Prorektors und der 
verwaltungsgerichtlichen Entscheidung nichts 
gewußt haben sollten. Das Verschließen der 
Türen zeigte ihnen aber ganz deutlich, daß 
der Rektor die Abhaltung der Versammlung 
im Saal nicht wollte.“

Überhaupt g ib t es eine bemerkenswerte 
Unbeküm m ertheit bei der Beweisführung. 
E inziger Zeuge der angeblichen F reiheits
beraubung ist der BFdW -Rektor N ieder
länder, der auch Strafanzeigen gegen die 
Angeklagten ersta tte t hat. Was tu t das 
Gericht, um N iede rländers  G laubwürdig
keit trotzdem zu retten? Es s te llt kurzer
hand fest, daß
„. . . der Zeuge Niederländer . . . keine Vor
eingenommenheit gegen die Angeklagten 
hat erkennen lassen. . .“.

Einem der Studenten wird vorgeworfen, 
er habe gewaltsam versucht, den Rektor 
be ise ite zu schieben:
„Dem Angeklagten war es möglich und zu
mutbar, seine politischen Forderungen in 
Wort und Schrift vorzutragen; er war in 
keiner Weise darauf angewiesen, G e w a l t 
a k t e  gegen den Rektor zu begehen, die als 
hochgradig verwerflich anzusehen sind*

Nicht nur, daß die Nötigung der S tuden
tenschaft m it keinem W ort erwähnt wird, 
d ie darin liegt, daß ihr ein BFdW -Rektor 
aufgezwungen wird. Nein, bei der Fest
stellung, die Anrem pelei Ihrer Magnifizenz 
sei „ve rw erflich “ gewesen, w ird auch 
geflissentlich übergangen, daß der Ange
rem pelte schon mehrfach to ta le  Polizei
einsätze gegen „seine S tudenten“ ange
ze tte lt hat.
„Bei der Strafzumessung waren gegen alle 
Angeklagten gemäß § 14 StGB kurze Frei
heisstrafen unerläßlich. Sie haben gezeigt, 
daß es sich bei ihnen um rücksichtslose 
Terroristen handelt, die sich bei der Durch
setzung ihrer Ziele über die Rechtsordnung 
bedenkenlos hinwegsetzen und durch ihr 
herausforderndes und fredies Benehmen in 
der Hauptverhandlung bewiesen, daß sie 
auch nicht ansprechbar und bereit sind, ihren 
Standpunkt zur Diskussion zu stellen. 
Geldstrafen würden daher jede Wirkung 
verfehlen.“
Dem juristisch nicht geschulten Leser 
d ieser U rteilsbegründung mag sich die 
Frage stellen, ob nicht Frechheit und 
Herausforderung vom Schöffengericht 
ausgehen, welches die Angeklagten zur

Diskussion ihrer Standpunkte auffordert; 
als ob nicht jedes Strafgericht und erst 
recht dieses Schnellgericht ebenso Ausfluß 
der S taatsgewalt ist wie der reaktionäre 
Kultusm in ister Hahn und sein kongenia
ler Universitä tsrektor N iederländer.

Den Juristen fä llt auf, daß § 14 StGB, auf 
welchen das Gericht sich beruft, kurze 
Freiheitsstrafen (also solche von 6 Mona
ten und darunter) gerade verb ie te t. 
Ausnahme: wenn die „V erte id igung der 
Rechtsordnung“ die kurze Strafe unerläß
lich macht. § 14 StGB ist eine sozialdem o
kratische Reformbestimmung, die sich 
seit 1970 im Gesetz findet. Das Verbot, 
kurze Strafen zu vollstrecken, und die 
Anweisung, sie entweder als G eldstrafen 
zu verhängen oder zur Bewährung auszu
setzen, entsprechen krim inologischen 
Forschungsergebnissen. Vor seiner Kon
sequenz allerdings, die Strafe überhaupt 
und damit das Strafrecht abzuschaffen, 
schreckt der Reform eifer noch zurück. 
Auch die Ausnahme („Verte id igung der 
Rechtsordnung“ ) b irg t im Kern eine alte 
sozidemokratische Reform idee, nämlich 
die der Umwandlung des Strafrechts in 
ein Recht der Gesellschaft, sich gegen 
S törer zu schützen (defense sociale). 
D ieser Gedanke ist in § 14 StGB und auch 
in diesem Urteil ins Reaktionäre gewen
det. Unter solchen Vorzeichen muß na
türlich die Rechtsordnung gegen „rück
sichtslose Terroris ten“ verte id ig t werden, 
die sich dadurch bedenkenlos über sie 
hinwegsetzen, daß sie sich den ihnen 
zustehenden Hörsaal nehmen. Ein Rektor, 
der den gewählten AStA  an der w ichtigen 
Aufgabe hindert, die Studentenschaft 
über das Verhalten von Rektor und Justiz 
aufzuklären, indem er von seinem Haus
recht an allen Sälen der Universität rück- 
sichts- und bedenkenlos Gebrauch macht, 
bricht die Rechtsordnung offenbar nicht.

So wundert es nicht, daß das Schöffen
gericht Heide lberg Freiheitsstrafen von 
3, 5 und 6 Monaten auswirft,
„. . . die erforderlich und ausreichend er
scheinen, die noch jungen, aber schon fana- 
tisierten Angeklagten zu bessern“.

„Gemäß § 23 Absatz 1 StGB konnten die 
Strafen nicht zur Bewährung ausgesetzt 
werden. Angesichts der Uneinsichtigkeit und 
ideologischen Verranntheit der Angeklagten, 
die sich nicht zuletzt in ihrem Verhalten 
vor Gericht zeigte, bieten sie nicht einmal den 
Ansatz einer günstigen Prognose.“

Gesetzgebung und 
Rechtssprechung

Nirgendwo sonst wie in den Verfahren 
der politischen Justiz wird die Anwen
dung von Normen bestim m t durch das 
m it den Verfahren verfo lg te  politische 
Ziel. Politische Justiz ist po litischer Kampf 
mit den M itteln der Rechtsprechung. Die 
Auseinandersetzung m it dem System- 
gegner ist geprägt vom EffizienzprinzifBF/ 
das man auch O pportunitä tsprinzip 
nennen kann, das aber nicht durch die 
von der bürgerlichen Justiz für sich in 
Anspruch genommene Norm verw irklicht 
ist. Diese Interessenlage fo rde rt die 
ganzen interpretatorischen Fähigkeiten, 
also insbesondere die juristische Phanta
sie der Gerichte. N irgendwo sonst findet 
man so phantastische Deutungen des 
Gesetzesinhalts wie in politischen Ver
fahren.

Ein Beispiel fü r solche In terpretations
kunst ist ein die Revision verwerfendes 
Urteil gegen den Studenten Helmut Pohl, 
dem vorgeworfen wurde, die Baader- 
M einhof-Gruppe unterstützt zu haben. 
Dieses U rte il stammt vom 3., dem p o lit i
schen Strafsenat des Bundesgerichts
hofs. Zwar liegen die Gründe für das die 
Revision verwerfende Urteil noch nicht 
vor, aber es existiert eine mündliche 
Begründung, von der berichtet werdeagÄ 
kann. M it der Revision hatte der V e rte ie r 
ger von Helmut Pohl die Aufhebung des 
U rteils beantragt, weil die Staatsschutz
kammer beim Landgericht S tu ttgart ent
gegen dem absoluten Vere id igungsver
bot für M ittä ter (§ 60 Z iffe r 2 StPO) die 
ehemaligen M itg lieder der Baader-M ein- 
hof-Gruppe, Ruhland, Sturm und Schulze 
vere id ig t hatte.

Ein Verstoß gegen dieses Verbot hätte 
zur Aufhebung des ganzen Urteils führen 
müssen. Von den Kommentaren zu der 
genannten Vorschrift w ird allgemein 
darauf hingewiesen, daß jemand schon 
dann als M itg lied zu gelten hat, wenn er 
mit dem Angeklagten in der gleichen 
Richtung strafrechtlich zusammengewirkt 
hat; denn dann würde er — auch wenn er 
als Zeuge vernommen werde — zu seiner 
eigenen krim inellen A k tiv itä t be fragt und 
müsse deshalb wie ein Beschuldigter be
handelt werden. Der 3. S trafsenat verwarf 
die Revision m it der Begründung, daß 
die RAF-M itg lieder Ruhland, Sturm und 
Schulze zwar zu der gleichen krim ino log i
schen Erscheinungform Baader-M einhof-
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Gruppe gehörten, seien aber nicht M it
täter, da sie nicht zur gleichen Ze it wie 
der Angeklagte der Bande angehört hät
ten.

Durch dieses Urteil ist nicht nur die M ög
lichkeit genommen, das Verfahren gegen 
Helmut Pohl erneut durchzuführen, son
dern darüber hinaus den erstinstanz
lichen Gerichten die M öglichkeit gegeben 
worden, Entlastungszeugen, die über das 
Tätigwerden des Angeklagten berichten 
können, unbeeid ig t zu lassen — ja, sie 
sind sogar dazu verpflichtet — während 
Belastungszeugen, die sich ebenfalls in 
dem gleichen Zusammenhang strafbar ge
macht haben, vere id ig t werden können. 
M it diesen beiden Zeugengruppen lassen 
sich künftig politische Strafverfahren rela
tiv  problem los bewältigen; denn eine 
vere id igte Aussage hat naturgemäß sehr 
vie l größeres Gewicht als eine unver- 

igte.

Politische Justiz ist aber auch in der 
Lage, Normen zu schaffen, indem insbe
sondere rechtlich bedeutungslose Reso
lutionen und Erklärungen von politischen 
Organen zur G rundlage der Rechtspre
chung gemacht werden. Das herausragen
de Beispiel ist für die jüngste Z e it der 
Beschluß der M inisterpräsidenten, be
kannt als sogenannter Radikalenerlaß. 
Obgleich A rtike l 18 des Grundgesetzes 
den Ausspruch von Berufsverboten nur 
durch das Bundesverfassungsgericht für 
zulässig erk lärt und obgleich es in A rti
kel 3 des Grundgesetzes vö llig  eindeutig 
heißt, daß jemand wegen seiner p o lit i
schen Anschauung nicht benachteilig t 
werden darf, nehmen Gerichte die Resolu
tion der M inisterpräsidenten, die nicht 
einmal G esetzesqualität besitzt, um Ver
waltungsakte der E instellungsbehörden 
zu bestätigen, durch die Hochschulabsol
venten die Aufnahme in den öffentlichen 
Dienst, etwa als Lehrer, verweigert wird. 
Eine andere Möglichkeit, zur abschließen
den Lehrerprüfung zu kommen, als über 
die Absolvierung des Referendardienstes

g ib t es in Deutschland nicht. Die Nicht
aufnahme in den Vorbere itungsdienst 
wegen der einmal zu Tage getretenen 
politischen Auffassungen w irk t sich also 
ganz zweifellos als Berufsverbot aus. 
Trotz Protesten selbst von Seiten ehema
liger Verfassungsrichter (Scholtissek) 
liegen entsprechende Beschlüsse bereits 
vor.

Schließlich stehen fü r die Fälle, in denen 
alle Norm interpretationskünste und die 
B ere itw illigke it zur Normschöpfung nicht 
ausreichen, weil präzise form ierte Normen 
entgegenstehen, Gesetzgebungsorgane 
für die Neufassung b isheriger Gesetzes
vorschriften des Strafgesetzbuches und 
der Strafprozeßordnung zur Verfügung.

Anders noch als im Jahre 1969, als die 
Pläne, die Vorbeugehaft einzuführen, 
noch heftig bekäm pft wurden, sind im 
vergangenen Jahr unter dem schützenden 
Schild der allgemeinen Baader-M einhof- 
Hysterie eine ganze Reihe von Gesetzes
vorhaben verw irklicht worden, die die 
Rechte seit langem ge fordert und die 
Sozialdem okratie zum Beweise ihres posi
tiven Verhältnisses zur staatlichen Ge
waltausübung g e b illig t hat. Der H aft
grund der W iederholungsgefahr ist in
zwischen eingeführt. Die in der entspre
chenden Vorschrift (§ 112 a StPO) ge
nannten Normverstöße weisen eindeutig 
auf den Zweck dieser Vorschrift hin.

Entsprechendes g ilt  fü r die Neufassung 
des Demonstrationsrechts. Darauf braucht 
an dieser S telle nicht im einzelnen ein
gegangen zu werden. Die Diskussion über 
die Gesetzgebungsprojekte w ird ja  in der 
Ö ffentlichkeit geführt. Es mag hier im 
übrigen der allgemeine Hinweis genügen, 
daß, sobald die veröffentlichte Meinung 
eine harte Bestrafung bestim m ter System
gegner verlangt, das Parlament nicht zö
gern kann, diesem Verlangen durch be
stimmte gesetzgeberische Maßnahmen 
auch nachzukommen. Es darf allerd ings 
nicht übersehen werden, daß die Innova-

tion von ganzen Gesetzeskomplexen 
heute nicht mehr betrieben wird. Norm
in terpretation und die Schaffung neuer 
Rechtsquellen durch die rechtsprechen
den Organe haben fast immer ausgereicht, 
die Aufgaben zu erfüllen, die der p o lit i
schen Justiz geste llt waren. Das ist auch 
in einem relativ intakten bürgerlichen 
Verfassungsstaat — wie die Rechtspre
chungspraxis insbesondere der a llerle tz
ten Ze it zeigt — kein Problem.
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Berufsverbot
Der nachfolgende Beitrag zeigt, in 
welcher Weise gegenwärtig die Reiner
haltung des Staatsapparates betrieben 
wird. Die Unterdrückung von politisch ak
tiven Beamten wird begriffen als Teil 
eines allgemeinen Berufsverbots für 
Linke und Sozialisten, zu dessen Ge
schichte auch die Verfolgungswelle im 
3. Reich gezählt werden muß.

In der aktuellen politischen Situation 
kommt allerdings den differenzierten 
Mitteln der Disziplinierung linker Juristen 
und Lehrer besondere Bedeutung zu.
Im Mittelpunkt stehen dabei die existen
tielle Bedrohung durch Verbot der Be
rufsausübung und die präventiven Maß
nahmen im Ausbildungsbereich zur Ein
dämmung unerwünschter politischer Akti
vitäten.

I. Die Funktion von Disziplinierung, 
Sicherung von Massenloyalität
Die W elle  der Berufsverbote von Radi
kalen im öffentlichen D ienst geht einher 
mit einer Krim inalis ierung politisch un
bequemer Gegner. D isziplin ierung g ib t es 
in fast allen öffentlichen Bereichen — nur 
ist sie im Produktionsbereich einfacher 
zu handhaben. Die Entlassung eines A r
beiters bedarf verhältnismäßig wenig 
juristischen Aufwandes. Das M itbe- 
stimmungs- und das Betriebsverfassungs
gesetz sichern durch die Generalklauseln 
des Betriebsfriedens und dem G ebot 
der vertraunensvollen Zusammenarbeit 
von Belegschaftsvertretern und Betriebs
führung zum W ohl des Betriebes und 
der Arbeitnehm er (§ 49 Betriebsverfas
sungs-Gesetz) genügend Möglichkeiten, 
sich politisch lästiger „A rbe itnehm er“ zu 
entledigen.

Lehrlinge, die während ihrer Aus
bildungszeit als Jugendvertre ter oder 
sonst politisch hervorgetreten sind, 
haben es zusehends schwerer, nach be
standener G esellenprüfung einen A rbe its 
vertrag zu bekommen. Für Lehrlinge, die 
durch Rausschmiß ihren Arbe itsp la tz ver
loren haben, scheint es fast aussichtslos, 
in derselben Region eine neue S telle zu 
finden. Die Kom munikation zwischen den 
Unternehmern klappt. Politische Ent
lassungen oder N ichtweiterbeschäftigung 
sind die Parallele zum Berufsverbot der 
Beamten und Angestellten im öffentlichen 
Dienst.

Bei Juristen, die fre iberu flich als Anwälte 
arbeiten, und bei M edizinern garantieren

Ehrengerichtsbarkeit und die notwendige 
M itg liedschaft in den berufsständischen 
Verbänden für ein angepaßtes Verhalten. * 
Neu sind die Schwierigkeiten des Staates 
m it den Radikalen im öffentlichen Dienst 
und im Beamtenapparat in diesem Um
fang, wie der knappe Abriß der Geschichte 
und der Einrichtung des Berufsverbots 
zeigen wird.
Aus dem genannten Personenkreis sind 
es besonders die Juristen und Lehrer, 
die vom Extremistenbeschluß betroffen 
sind.

Der folgende kurze Exkurs über die Funk
tion der Krim ina litä t vermag die beson
dere Em pfindlichkeit des Staates diesen 
Beamten gegenüber zu erklären. Jeder 
Staat bedarf, um seine Ordnung aufrecht 
zu erhalten, eines bestimmten Maßes an 
M assenloyalität gegenüber seiner ihn 
tragenden und stützenden Normen und 
W erthaltungen. Z. Zt. sieht sich der 
bundesrepublikanische Staat einer stän
dig wachsenden Illoya litä t gegenüber. 
B isher nahezu unangetastete Normen 
wie Privateigentum, unkritischer Gehor
sam, Unterordnung gegenüber A u to ri
täten und A rbe itsw illigke it sind ins W an
ken geraten, wie die steigende Zahl von 
Diebstählen, bei g le ichzeitiger Abnahme 
der Entrüstung diesen Delikten gegen
über zeigt. Der Ante il der N u lltariffahrer 
in öffentlichen Verkehrsm itteln nimmt zu, 
Hausbesetzungen sind keine E inzelfälle 
mehr. Die Propagierung des Verschleiß
konsums in der Freizeit b le ib t nicht auf 
diese begrenzt, sondern prägt auch den 
Umgang mit Produktionsm itteln. Locke
rungen im Sexualstrafrecht, der verb re i
tete Gebrauch von Ovulationshemmern, 
geplante Reformen des § 218 und des 
Eherechts könnten zur Aufweichung von 
bisher a llgem eingültigen und anerkannten 
Normen führen. Obwohl auf gesetzgebe
rischer Seite vorsichtige Tendenzen zur 
Lockerung rig ider W erthaltungen erkenn
bar sind, ist dem entgegengesetzt in den 
Bereichen der Ideologieverm ittlung ein 
harter Kampf um die tradierten Normen 
entbrannt, wie z. Zt. in Hessen in den

* (Vgl. hierzu den Fall des Frankfurter 
Mediziners Mausbach, der in der Fernseh
sendung „H a lbgö tte r in weiß“ das unge
brochene Selbstbewußtsein und das be
wußt gepflegte Freundbild durch K ritik  
in den eigenen Reihen erschüttert hatte. 
Er wurde daraufhin aus dem Deutschen 
Chirurgenverband ausgeschlossen und 
bekam seinen A rbeitsvertrag in den 
Frankfurter Unikliniken nicht verlängert.)

erb itterten Auseinandersetzungen um 
die neuen Rahmenrichtlinien erneut 
deutlich wird.
Die am Status quo orientierten Kräfte 
bangen um das notwendige Maß an 
Loyalität, das zu seiner Aufrechterhaltung 
unerläßlich ist.
Eine mit Erfolg praktizierte Lösung war 
seit jeher die Krim inalisierung von Nornv 
abweichlern. Brückner und Krovoza 
in ihrem Buch „S taa tsfe inde“ erneut d ie " 
These „de r sozial-integrativen Bedeutung 
der K rim ina litä t“ [P. Brückner, A. Krovoza, 
Staatsfeinde, Innerstaatliche Feinder
klärung in der BRD, Bin 1972, S. 81] her
vorgehoben. Sie besagt, daß das Aus
stößen und Strafen des Normbrechers, 
als staatlich erlaubte Aggressionsabfuhr, 
eine Stabilis ierung des W ir-Gefühls, der 
in-group, bew irkt und einen generalprä
ventiven Effekt auslöst, d. h. die Bere it
schaft zu nonkonformen Verhalten senkt 
und gesetzestreues Handeln fördert. 
Brückner und Krovoza sprechen in diesem 
Zusammenhang von einem „Stück verbor
gener Volkspädagogik“ (a.a.O. S. 83). 
Diese system stabilisierende Funktion von 
Normbrechern ist nur dann gewährleistet, 
wenn sie auf eine überschaubare Quote 
begrenzt bleibt. E inerseits „braucht die 
Gesellschaft den Gesetzesbrecher, weil 
sich über moralische Ächtung und m ateri
elle Bestrafung der gesellschaftliche Z u A | 
sammenhalt m it herstellt, weil a n g e s ic l^ ^  
der und ihrer Schande der Bürger schon 
das Auftauchen böser Gedanken fürchtet 
und abwehrt, aber ein zu großer Anstieg 
an Vergehen und Verbrechen rü tte lt an 
den Grundfesten des S taates“ (a.a.O.
S. 84).

Die Grenzen dessen, wo und was ge
ahndet wird, sind fließend. Massenloyali
tä t bedarf es nicht nur gegenüber s tra f
rechtswürdigen Normen. Sie scheint ge
fährdet, wenn Lehrer die Unerschütterlich- 
keit system stabilis ierender Normen nicht 
mehr kritik los ihren Schülern verm itteln, 
wenn Lehrpläne nicht mehr auf ihnen ba
sieren oder wenn Juristen Gesetze nicht 
mehr we it genug auslegen, um solche 
Vergehen zu ahnden.

Um die Verm ittlung der oben beschrie
benen Normen und W erthaltungen w e ite r
hin zu garantieren, ist man dazu überge
gangen, d ie jenigen Verm ittlungsagenten 
und -Garanten, die die Perpetuierung der 
M assenloyalität gegenüber der kap ita lis ti
schen Gesellschaft nicht mehr sichern, 
als innerstaatliche Feinde anzuprangern.
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Historische und politische Not
wendigkeit des Berufsverbots

Der von den Kritikern und Betroffenen 
als „B eru fsverbo t“ bezeichnete M in ister
präsidentenbeschluß vom 28. Januar 1972 
aktua lis iert eine Problemstellung, die 
mindestens so alt ist wie der bür
gerliche Staat selber: die Sicherung der 
Loyalität (hier insbesondere der Verfas
sungsloyalität) derjenigen Staatsbürger, 
die der Staat zur Erfüllung bestim m ter 
Aufgaben in Dienst nimmt. Explizite ju r i
stische Regelungen sowie eine entspre
chende kontinuierliche Rechtsprechung, 
in der die politische Treuepflicht ein
deutig über die Kommunikationsrechte 
(fre ie politische Betätigung, M einungs
fre ihe it) des Beamten geste llt werden, 
prägten die Situation im Kaiserreich, 
vor allem als Reaktion auf die 1848er 
Revolution und auf das Erstarken der 
Arbeiterbewegung (Sozialistengesetze).

p zum ersten W eltkrieg konnte z. B.
7-rein Sozialdem okrat Unteroffiz ier wer
den; im Krieg selber nur zum O ffiz iers
s te llvertre ter aufsteigen.

In der W eim arer Verfassung war in Art. 
130 den Beamten ausdrücklich politische 
Gesinnungs- und Vere in igungsfre ihe it 
garantiert. D ieser Spielraum wurde von 
der Rechtsprechung allerd ings in erster 
Linie konservativen und reaktionären 
Kreisen zugebillig t. Erst 1930 wurde den 
preußischen Beamten die M itg liedschaft 
in NSDAP und KPD verboten (Begrün
dung: „gewaltsam er Umsturz der beste
henden Staats- und Gesellschaftsord
nung“ ). Im Faschismus wurde der Beamte 
durch den § 3 Art. 2 des Deutschen Be
amtengesetzes zur völligen Identifikation 
m it dem NS-Regime gezwungen; dam it 
war ein Teil der bürgerlichen Grundrechte 
für die Beamten faktisch außer K ra ft ge
setzt.

Das Deutsche Beamtengesetz von 1950 
forderte — als erste Regelung dieser A rt 
für die Bundesrepublik — vom Beamten 
durch sein gesamtes Verhalten ein Be-

kenntnis zur demokratischen Staatsauf
fassung. Doch schon vier Monate nach 
dem Inkraftreten des DBG erg riff die 
Bundesregierung Maßnahmen zur endgül
tigen Sicherung eines dem CDU-Staat 
treuergebenen, streng antikom m unisti
schen Beamtenapparates: Beamten, A n
geste llte  und Arbeitern des öffentlichen 
Dienstes wurde verboten, dreizehn aus
drücklich benannten Organisationen (dar
unter 10 kommunistischen wie KPD und 
VVN und drei neofaschistischen wie SRP) 
anzugehören, sie zu fördern oder sich zu 
ihnen zu bekennen. Diesem Beschluß der 
Bundesregierung und seiner konsequen
ten Durchführung als unm ittelbarem Vor
läufer der Januarbeschlüsse ist es wohl 
in erster Linie zu verdanken, daß das 
Problem einer Säuberung (bzw. Sauber
haltung) des bundesdeutschen Beamten
apparates sich erst nach einer über 
zwanzigjährigen Phase der Ruhe im 
öffentlichen Dienst w ieder stellte.

Insofern ist das Berufsverbot ein getreues 
Spiegelb ild der krisenhaften Entwicklung 
des Kapitalismus. Die Rekonstruktions
periode des westdeutschen Kapitalismus 
konnte sich unter den Bedingungen einer 
störungsfreien politischen, streng anti
kommunistischen Atmosphäre ungestört 
entfalten. Zu Auseinandersetzungen und 
Unruhen kam es erst wieder, nachdem die 
bisher ungehinderte, fortschreitende 
wirtschaftliche Prosperität ins Stocken 
kam und sich — gleichzeitig und damit in 
engem Zusammenhang — die Ausb il
dungsbedingungen in Schulen und Hoch
schulen ständig verschlechterten. Die 
Rebellion der studierenden Jugend w irkte 
sich zunächst im Staatsapparat nicht un
m itte lbar aus, einige linksorientierte 
Hochschullehrer hatte der bürgerliche 
W issenschaftsbetrieb schon immer ver
kraftet. Doch die Studentenbewegung war 
weder gekommen wie Unwetter aus he ite
rem Himmel, noch verschwand sie ebenso 
spurlos. V ier bis acht Semester nach den 
Höhepunkten der studentischen Protest
welle 1967/1969 beendeten nun eine Reihe 
von po litis ierten und durch Schulungen

gegangenen Studenten ihr Studium und 
begannen in vielen Fällen ihre berufliche 
T ätigke it im Staatsdienst, zunächst in der 
juristischen oder pädagogischen Referen
darausbildung. Trotz des hohen Anpas
sungsdruckes und der verstärkten sozialen 
Kontrolle, die solche Bewerber im 
ö ffen tlichen Dienst zu erleiden haben 
und trotz einer völlig  fehlenden S trategie 
für das politische Handeln in einer „revo
lutionären Berufspraxis“ verhie lten sich 
die neuen Linken so wenig systemkon
form, daß Konflik te in größerer Zahl nicht 
ausbleiben konnten. Zudem verfügen sie 
meist sowohl über eine ungewohnte 
Innovationsfähigkeit als auch über ein 
verstärktes Resistenzvermögen gegen
über autoritären Ansprüchen und schöpfen 
Ermessens- und verbliebene Freiheits
spielräume voll aus.

Das alles zusammengenommen — ver
bunden m it der erklärten Absicht der Be
werber, diese Gesellschaft in mehr oder 
m inder starkem Umfang „verändern“ zu 
wollen — reichte für die S icherheit und 
Ordnung garantierenden staatlichen O r
gane aus, in den sozialistischen Hoch
schulabsolventen „S taa tsfe inde“ zu 
sehen, gegen deren „langen Marsch durch 
die Institu tionen“ besondere Maßnahmen 
notwendig schienen.

Diese widersprüchliche Entwicklung — 
auf der einen Seite die N otw endigkeit der 
personellen Ausweitung des Staatsappa
rates durch zunehmende Interventions
tä tigke it und zunehmende D ienstle istun
gen, auf der anderen Seite der Wunsch 
nach loyalen, aktiv staatsbejahenden Be
amten und damit die automatische Be
schränkung des E instellungsreservoirs — 
ist die Begründung für den M in isterprä
sidentenbeschluß vom Januar 1972; der 
aktuelle Anlaß ist dagegen in der damals 
von den Massenmedien und Geheim dien
sten geschürten Baader-M einhof-Hysterie 
und in der allgemeinen K rim inalis ierungs
tendenz allen linken Gruppen und Ind iv i
duen gegenüber zu sehen. Die W ahl des 
Zeitpunktes erwies sich als äußerst ge-
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schickt: Auf dem H intergrund von Hetz
kampagnen der reaktionären law and 
order- Koalition und der durch aufge
bauschte Terroraktionen verunsicherten 
Bevölkerung war es nicht möglich, eine 
bre ite Gegenbewegung gegen das 
Berufsverbot unter Einschluß der Gewerk
schaften unm itte lbar im Anschluß an die 
Beschlüsse einzuleiten. Proteste kamen 
in erster Linie von den aktuell und poten
tie ll betroffenen W issenschaftlern, Leh
rern und Studenten.

III. Das Berufsverbot als besondere 
Disziplinierungsmaßnahme
Die N otw endigkeit eines speziellen Extre
m istenerlasses für Angestellte im öffen t
lichen D ienst und für Beamte wird in den 
letzten Monaten immer häufiger bestritten. 
Dafür werden insbesondere folgende 
Gründe geltend gemacht:
Unser bestehendes Rechtssystem hat 
bereits im Grundgesetz (GG) Normen zum 
Schutz der fre iheitlich demokratischen 
Grundordnung verankert. W er gegen 
diese Ordnung kämpft, verw irkt seine 
Grundrechte (GR) (Art. 18 GG).
In einem ordentlichen Strafverfahren 
ausgesprochene Verwirkung der GR zieht 
nach dem Bundesbeamtengesetz unm itte l
bar den Verlust der Beamtenrechte nach 
sich (§ 48 BBG). Eine weitere Sicherung 
der fdG O  ist durch das Beamtenrecht 
gegeben, wenn es für die Berufung in das 
Beam tenverhältnis die Gewähr des Be
werbers voraussetzt, jede rze it fü r die 
fdG O  i. S. des GG, d. h. für die in Art.
79 III aufgeführten Prinzipien, einzutreten; 
vgl. § 4 Beamtenrechtrahmengesetz 
(BRRG).
Hinzu kommt, daß jede r Beamte dem 
Staat gegenüber in einer besonderen 
Treuepflicht und einem besonderen Ge
waltenverhältnis steht, die ihn in erhöhtem 
Maße empfindsam für D isziplinierungen 
jeg licher A rt machen.
Die besondere Abhängigkeit is t einmal 
durch das Ausbildungsm onopol des 
Staates für Mediziner, Juristen und Lehrer 
gekennzeichnet. Für letztere verfügt der 
Staat auch über eine M onopolstellung als 
A rbeitgeber, wenn man von den wenigen 
Stellen an Privatschulen absieht.
Zum anderen ist die Beamtenlaufbahn 
weiterhin geprägt durch eine ständige 
Bewährung vgl. § BRRG „D ie  Er
nennung zum Beamten auf Lebenszeit 
ist nur zulässig, wenn der Beamte sich 
in seiner Probezeit bewährt . . . ha t“ ), sie

führt über die Stationen „Beam ter auf 
W ide rru f“ während der Ausbildungszeit, 
über „Beam ter auf Probe“ als 2-jährige 
Bewährungsperiode, und schließlich zum 
„Beamten auf Lebenszeit“ . Schon heute ist 
es im Gespräch, die Probezeit auf 
7 Jahre auszudehnen. Das sp ie lt im Zu
sammenhang mit dem Berufsverbot eine 
entscheidende Rolle, wenn man berück
sichtigt, daß bei einer Bewerbung um 
eine Einstellung die Beweislast fü r ein 
aktives Eintreten für die fdG O  beim Be
werber, dagegen beim Lebenszeitbeamten 
der Verstoß gegen die fdG O  diesem vom 
Staat nachgewiesen werden muß.
Zum dritten hat der Beamte Staatsdiener 
rund um die Uhr zu sein, denn „Sein 
Verhalten innerhalb und außerhalb des 
Dienstes muß der Achtung und dem Ver
trauen gerecht werden, die sein Beruf 
e rfo rdert.“ (§ 55 BBG, § 36 BRRG).
Unter diesem Aspekt und in diesem Zu
sammenhang muß auch die politische 
Mäßigungs- und Zurückhaltungspflicht für 
den Beamten gesehen und beurte ilt 
werden (§ 53 BBG). Für alle drei hier 
exemplarisch herausgestellten Merkmale 
des Beamtenstatus tr ifft zu, daß sie nicht 
e indeutig faßbar sind und die Grenzen 
zwischen noch geduldetem  und bereits 
geahndetem Verhalten fließend sind.
Das heißt: ihre Anwendung ist der W ill
kür der Behörden anheimgegeben. Solche 
Gummiparagraphen verunsichern und 
rufen Angst bei den potentie ll Betroffenen 
hervor. Das heißt, sie wirken, ohne in 
jedem Einzelfall in Anspruch genommen 
zu werden. Im Gegensatz zum Strafrecht, 
das nach dem Legalitätsprinzip funktio 
niert, ist oberster Grundsatz des D iszipli- 
narrechts das O pportunitä tsprinzip, d. h. 
die zuständige Behörde bestimmt nach 
„pflichtgemäßem Ermessen, ob wegen 
eines Dienstvergehens nach diesem Ge
setz einzuschreiten ist. Sie hat dabei das 
gesamte dienstliche und außerdienstliche 
Verhalten des Beamten zu berücksichti
gen.“ (§ 3 Bundesdisziplinarordnung, 
BDO, Fettdruck durch die Verfasser).

H ier ist der Einschätzung von A. Diemer 
kaum noch etwas hinzuzufügen, wenn er 
von der Disziplinarordnung als einem 
„Terrorinstrum ent“ spricht und weiter 
ausführt: „D ie Disziplinarordnung ist das 
permanente Damoklesschwert über dem 
Haupt des Staatsdieners, ein M itte l zur 
Einschüchterung und B efriedung“
(A. Diemer, Illega lis ierung und D iszip li
nierung oppositione lle r Lehrer, Zur Funk
tion des Beamtenrechts im Staat, in:

Erziehung und Klassenkampf Nr. 5/6, 
1972, S. 15)

Außer den Ermessensspielraum, zu be
stimmen, ob und wann ein D isziplinarver
fahren in Gang gesetzt wird, b le ib t der 
Behörde auch noch überlassen, je  nach 
der eigenen Gewichtung dienstlicher und 
außerdienstlicher Ereignisse sich für eine 
der D isziplinar-D isziplin ierungsarten zu 
entscheiden: Verweis, Geldbuße, G e h a lljJ  
kürzung, Versetzung in ein Amt derselben 
Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt, 
Kürzung des Ruhegehalts) oder Ent
fernung aus dem Dienst. (Vgl. § 5 BDO) 
Dieselbe Tendenz, Unsicherheit und 
Angst bei öffentlich Bediensteten und Be
amten hervorzurufen, verfo lg t der M in i
sterpräsidentenbeschluß vom Januar 1972, 
indem er auf eine konkrete Auflistung 
von Organisationen, in denen eine M it
gliedschaft mit der im öffentlichen Dienst 
unvereinbar ist, oder von Aktivitäten, die 
diese Konsequenz haben, vollständig 
verzichtet. Damit werden Rechtsunsicher
heit und Rechtsungleichheit Tür und Tor 
geöffnet. Das hat dann selbst auch liberale 
Demokraten zur K ritik  herausgefordert, 
sie eifern in ihren Le itartike ln:
„N ich t die erstrebte G leichheit vor den 
Beamtengesetzen und damit Rechts
sicherheit ist das Resultat, sondern a llen
falls ein Generalnenner po litischer W ill
kür. Es hängt von der bundesdeutscher^^ 
Geographie und der fü r sie jew eils z u ^ P  
ständigen Regierung ab, ob ein NPD- 
Funktionär im höheren Verwaltungsdienst 
eingestellt, ein Lehramtsbewerber mit 
DKP-Parteibuch abgelehnt oder der eine 
wie der andere nur danach beurte ilt wird, 
ob er über die bloße M itgliedschaft in 
einer verfassungsfeindlich erachteten Par
tei hinaus W ägbares gegen die Demokra
tie unternommen hat.“ (W illkür gegen die 
Radikalen, in: Die Ze it vom 2. 3. 73, S. 4) 
Jede nähere Beschäftigung mit der ge
übten Anwendungspraxis kann diesen 
Eindruck nur bestätigen. Die Rechtslage 
muß jedem Laien vö llig  undurchsichtig 
bleiben. So muß er fü r die Länder Baden- 
W ürttem berg, Niedersachsen, Nordrhein- 
W estfalen, Rheinland-Pfalz und Schles
w ig-Holste in je  spezielle Ausführungs
bestimmungen studieren, um seine Rechte 
zu kennen, dagegen stützen sich die an
deren Länder auf den knappen Text der 
Beschlüsse.

Ebenso verw irrend sind die Methoden 
der Überprüfung der Bewerber für den 
öffentlichen Dienst. W ährend in Baden-
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W ürttem berg die Ausführungsbestimmun
gen eine generelle karteimäßige Über
prüfung aller Bewerber fordern, „b e 
schränken“ andere E instellungsbehörden 
ihre Nachforschungen darauf, bei den 
Innenministerien, in Schlesw ig-Holstein 
beim Landesamt fü r Verfassungsschutz, 
nach gerichtsverwertbaren Tatsachen zu 
fragen.

Das schleswigholsteinische Schulamt 
sammelt bereits Leserzuschriften aus 
Tageszeitungen fü r mögliche Gerichts
verfahren, in Bayern werden schon für 
linke Studenten Dossiers angelegt.
Völlig  uneinheitlich urteilen die einzelnen 
Kultusm inisterien, ab wann ein Bewerber 
als ein Unsicherheitsfaktor fü r die fdG O  
anzusehen ist. Die Maßstäbe fü r Verfas
sungstreue und die Überlegungen, diese 
überprüfen zu können, gehen von der 
reinen Parte izugehörigkeit in DKP und 

• jP D , über die M itg liedschaft in Sparta
k u s  und SDAJ, zum engagierten Eintreten 
fü r eigene Personalvertretungsrechte als 
Referendarsprecher, wie im Falle Laux in 
Hamburg. In E inzelfällen reichten Aus
sagen von V-Männern, die man nie zu 
sehen bekommt, oder A rtike l in einer kom
munistischen S tadtteilzeitung, um als Be
am ter nicht zugelassen zu werden.
Dieses Unbehagen an der uneinheitlichen 
Handhabung der Beschlüsse ist ungeteilt. 
Deshalb sind am 23. Februar 1973 die 
Regierungschefs der Länder und der 
Bundeskanzler erneut zusammengetreten, 
um über die Beibehaltung oder Abände
rung des Beschlusses vom Januar 1972 zu 
beraten. Das Problem wurde vertagt und 
die Innenminister der Länder aufgefor
dert, einen Erfahrungsbericht im Mai d ie 
ses Jahres vorzulegen. So generell die 
Unzufriedenheit m it der Praxis war, so 
widersprüchlich sind die beabsichtigten 
Lösungsvorschläge.

Die Verfechter der Beschlüsse drängen 
auf eine einheitliche Anwendung, so Gen
scher jüngst in der Fragestunde des Bun
destages am 16. 2. 1973, weil sie die

M inisterpräsidenten, die bisher noch für 
eine enge Auslegung eintraten, auf eine 
extensive Interpretation verpflichten 
wollen, wie die Kontroverse zwischen 
Kohl (Rheinland-Pfalz) und Osswald deut
lich macht.

K lügere Taktierer, die in allen Parteien 
zu finden sind, erklären die Beschlüsse 
für überflüssig, da deren Ziel auch durch 
eine strikte  Anwendung der Beamtenge
setze erreichbar seien und m it den Ver
fassungsgrundsätzen nicht vereinbar, ins
besondere nicht m it dem G leichheitssatz 
Art. 3 GG und dem Parte ienprivileg (Art. 
21 II GG).
Schärfere K ritik  wird in Kreisen der SPD 
geübt. Für die nächsten Landesparteitage 
haben Gruppen innnerhalb der SPD An
träge zur Aufhebung der Beschlüsse vor
bereitet. Der Bezirksparte itag der SPD 
Hessen-Süd hat bereits im März dieses 
Jahres M in isterpräsident Osswald aufge
fordert, die Beschlüsse aufzukündigen, 
und die SPD in Schlesw ig-Holstein hat auf 
ihrem Parteitag am 25. 2. 73 nicht nur e in
stimmig beschlossen,, die Beschlüsse auf
zuheben, sondern gleichzeitig alle bisher 
ergangenen Berufsverbote rückgängig zu 
machen. Aber auch ohne ausdrückliche 
Berufung auf den M in isterpräsidentenbe
schluß werden Disziplinarmaßnahmen ge
gen politisch oppositionelle Lehrer durch
geführt, wenn der Druck aus konservati
ven Eltern- und Lehrerkreisen dies er
zwingt.
Aufgrund dieser Tatbestände erhalten 
Eltern- und Ö ffentlichkeitsarbeit seitens 
der Lehrer erhöhtes Gewicht. Für den 
Unterrichtenden wird es unerläßlich, eine 
genaue Analyse seines speziellen A r
beitsfeldes durchzuführen. Für die A rbe it 
in der Schule ist eine solche K riterien lis te  
bereits vom Sozialistischen Büro zusam
m engestellt worden. W egen ihrer W ichtig 
keit und weil Kollegen sich unnötig in 
G efahr bringen, wenn sie selbst diese 
selbstverständlich erscheinenden Über
legungen unterlassen, sollen hier die 
wichtigsten Punkte des Kataloges noch

einmal re ferie rt werden. Jeder sollte sich 
vor Beginn seines Unterrichts K larhe it 
über folgende äußeren Umstände ver
schaffen:
— Zeit, Größe des Ortes (Großstadt, Uni- 

Stadt, Dorf)
— Politische und soziale Infrastruktur 

(Bevölkerungszusammensetzung, 
„Hochburgen“ von bestimmten Par
teien, bisherige politische Konflikte)

— Schulform (Größe, Konfession, Ver
suchsschule, Einzugsgebiet, Koeduka
tion), wie sind Lehrer organisiert?
G ib t es organisierte Eltern, S chü le r? .. .  
(vgl. hierzu M aterialien zum Berufsver
bot, herausgegeben vom Sozia listi
schen Büro, Offenbach, 1972)

IV. Dauerhafte Methoden der 
Loyalitätssicherung

Das Berufsverbot in der vorliegenden 
Form hat sich aus den dargelegten Grün
den als verfassungsrechtlich bedenklich, 
schwer praktikabel, nicht ausreichend 
trennscharf und schlagkräftig sowie als 
nicht publikumswirksam erwiesen. Vor 
allem sozialdemokratische Verwaltungs
bürokratien geraten in Legitim ations
zwänge, denen sie sich nach M öglichkeit 
zu entziehen suchen; Rechtsstaatsgaran
tie  auf der einen und Reformanspruch auf 
der anderen Seite verhindern nur zu o ft 
stringente Begründungen bei Entlas
sungsverfügungen. Ein Beispiel dafür aus 
neuester Ze it is t der „Fa ll D ietzenbach“ , 
wo das Kultusm inisterium  auf Druck 
von CD U-E lternvertretern zwei Lehrer 
entließ, denen nichts anderes als eine — 
zugegebenermaßen extensive — Aus
legung und Praktizierung der von der Re
aktion als „kommunistische Indoktrina
t io n “ bezeichneten offiz ie llen Rahmen
richtlinien für die Fächer Deutsch und G e
sellschaftslehre vorgeworfen werden 
konnte. Die Solidarisierungsprozesse für 
die entlassenen Kollegen nahmen be
trächtliches Ausmaß an, wenn man berück
sichtigt, daß Sem esterferien und unm itte l-
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bar bevorstehende Schulferien die m ög
lichen A ktiv itä ten noch behinderten. 
Daran zeigt sich, daß das Berufsverbot 
als langfristige dauerhafte Befriedungs
strateg ie für den Beamtenapparat wenig 
geeignet ist; es kann lediglich als grobes 
Säuberungsinstrument für vergleichsweise 
wenige eklatante Fälle herhalten.

Sehr viel subtilere, aber ungleich w irk
samere Maßnahmen zur D isziplinierung 
von Beamten und Beamtenanwärtern ste
hen einer taktisch geschickt operierenden 
Staatsgewalt te ils  schon je tz t zur V er
fügung, te ils  werden sie zur Ze it geschaf
fen. Der erste Schritt zur Eindämmung 
unerwünschter po litischer Aktiv itä ten wird 
bereits m it der gegenwärtigen Tendenz 
zur Dequalifizierung der Ausbildung ge
tan; die Einführung von Kurzstudium und 
Regelstudienzeiten, insbesondere für die 
Mehrzahl der Lehrerstudenten, verh indert 
aktiv eine umfassende fachliche sozial- 
und erziehungswissenschaftliche A usb il
dung, verengt dam it den Blick fü r p o lit i
sche Handlungsspielräume, schränkt die 
ohnehin geringe pädagogische Autonomie 
noch weiter ein und macht in Unterrichts
gestaltung und Schulorganisation von 
W eisungen der übergeordneten Büro
kratie abhängig. Durch die Verschlechte
rung der Ausbildungsbedingungen in je 
der Hinsicht wird die W ahrscheinlichkeit, 
analytisch geschulte Absolventen mit 
e iner kritischen Theorie der Gesellschaft 
und konkreten politischen Handlungsper
spektiven in der Beamtenlaufbahn anzu
treffen, immer geringer. Die auf das Stu

dium folgende Nahtstelle zum Übergang 
in den Staatsdienst ist eine Prüfung, die 
— obwohl als Staatsprüfung mit B e te ili
gung staatlicher Beisitzer durchgeführt — 
bislang eine untaugliche Selektionsin
stanz darste llte, da das Übergewicht der 
Hochschullehrer eine Überprüfung der 
„staatsbürgerlichen Gesinnung“ nach den 
Kriterien von politischem W ohlverhalten 
in den wenigsten Fällen garantiert.

Der Plan des Berliner Schulsenators 
Löffler zur Änderung der Staatsexamens
prüfungsordnung für Lehrerstudenten 
zeigt, w ie durch einen neuen Verte ilungs
schlüssel im Prüfungsausschuß die Über
prüfung des Lernerfo lges von Ausbildungs
veranstaltungen endgültig um funktioniert 
werden kann in ein Instrument zur Legi
tim ierung und O bjektiv ierung des Berufs
verbots. Langfristig bieten also die Ge
staltung des Studiums und die an
schließende Prüfung die besten M öglich
keiten, die Produktion oppositioneller 
Staatsdiener bzw. ihren E in tritt in den 
Dienst zu verhindern, ohne daß spekta
kuläre adm inistrative Akte mit nachfolgen
den juristischen Uberprüfungsversuchen 
oder breiten Solidaritätskundgebungen 
notwendig wären.

Aber auch bereits im Dienst befindliche 
Beamte können durch v ie lfä ltige  Maß
nahmen d isz ip lin ie rt werden, ohne daß 
der Staatsapparat zu o ft unpopulären, 
jedenfalls Unruhe erzeugenden M itteln 
wie Suspendierung oder Entlassung g re i
fen müßte. Die Einengung etwa der

Lehrertä tigke it auf technische M oderation 
von Lernprozessen, die im übrigen durch 
zentrale Curriculum forschungsinstitute 
im Detail opera tiona lis iert und vorp ro
grammiert werden, hat die Einbindung 
des Lehrers in genau vorgeschriebene 
Verhaltensweisen zur Folge, die ein Aus
brechen (wie die Problematisierung der 
vorgegebenen Lernziele und damit eine 
Politisierung der Schüler) aus den vor
gefertigten Lernwegen fast unmöglich ^  
macht. Hinzu kommt die scharfe K o n tro lle ^  
auf normengerechtes Verhalten durch 
Eltern, Kollegen und — vor allem neuer
dings — durch die Schüler. Die verschärf
ten Zulassungsbedingungen zu den Hoch
schulen legen die Schüler schon sehr früh 
auf an Noten orientierten Leistungsan
forderungen fest. Diese Anforderungen 
werden von den Schülern aus an 
den Lehrer herangetragen, der durch 
verstärkten Einsatz seiner A rbe itskraft 
den Schülern das Erreichen der Numerus- 
clausus-Notengrenze ermöglichen soll.
Bei diesem von härtester Konkurrenz 
gekennzeichneten Leistungswettkam pf 
bleiben Ansprüche auf Reflexion der 
Lehrinhalte, auf das Aufzeigen gesell
schaftlicher Zusammenhänge notwendi
gerweise auf der Strecke. Es wird der 
Lehrer über die zunehmenden Zulassungs
beschränkungen schon in der Sekundar
stufe I d isz ip lin ie rt und sein politischer 
Artikulationsspielraum  eingeschränkt.

Bei genauer Analyse aller dieser Maß
nahmen wird jedoch deutlich, daß dieses 
immer fe iner gesponnene Netz der Loya
litätssicherung des Beamten so verletz
lich ist, wie die gesellschaftlichen Ver
hältnisse, die es hervorbringen, wider 
sprüchlich sind: Im gleichen Maß wie die 
Einschränkung der beruflichen Autonomie 
und die Einengung des D ispositionsspie l
raums zunimmt, wächst die Unzufrieden
heit der Beamten mit A rbeitsplatz und 
-bedingungen sowie die Bereitschaft, 
aktiv gegen bürokratische Gängelung und 
Dequalifikation vorzugehen. Der W ide r
stand gegen diese Tendenzen ist a ller
dings — wie viele Beispiele aus der 
politischen Praxis zeigen — keineswegs 
individuell zu leisten, denn die K rim ina li
sierungsstrategien verfangen gegen Ein
zelne stets. Nur die S o lidaritä t einer 
Gruppe, die organisiert am Arbeitsplatz 
Aufklärung und Agita tion betre ibt, kann 
längerfristig den Erfolg bewußtseinsver
ändernder politischer A rbe it garantieren 
— im Kampf gegen jede Form von Berufs
verbot.

A C H T U N G  ER I S T  D A ! ! !  

der Sommerprospekt 1973

Holen Sie ihn sich sobald 
wie möglich, denn je tz t sind 
noch fast alle Reisen zu buchen.
Besonders zu empfehlen sind unsere 
Holiday-Clubs auf Mallorca, sowie 
unsere Entdecker-Reisen entlang an 
den Spanischen Küsten.

Information und Anmeldung bei:

STUDENTENREISEN DARMSTADT
Zweigste lle  der Auslandsstelle
des Deutschen Bundesstudentenringes GmbH.
61 Darmstadt, Alexanderstraße 22, Telefon: 16 27 18
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